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Zusammenfassung 

Die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen haben in der Volksabstimmung vom 11. März 
2007 der Änderung von Art. 63 der Kantonsverfassung zugestimmt und die Herabsetzung der 
Mitgliederzahl des Kantonsrates von 180 auf neu 120 beschlossen. Die Verkleinerung des Par-
lamentes bedarf der Überprüfung und der allfälligen Anpassung der organisations- und verfah-
rensrechtlichen Bestimmungen des Kantonsratsreglementes. Darunter fallen insbesondere die 
Festlegung der Mindestzahl von Ratsmitgliedern zur Bildung einer Fraktion, die Möglichkeit zur 
Anordnung einer ausserordentlichen Session, die Quoren für Beschlüsse und Abstimmungen 
des Kantonsrates, die Grösse und die Zusammensetzung des Präsidiums sowie die Mitglieder-
zahl von parlamentarischen Kommissionen.  
 
Im Sinn des Nachvollzugs der Herabsetzung der Mitgliederzahl des Kantonsrates im Kantons-
ratsreglement werden in dieser Vorlage Änderungen in den Bestimmungen einerseits über die 
Anordnung einer ausserordentlichen Session und andererseits über die Quoren für Beschlüsse 
und Abstimmungen vorgeschlagen. Demgegenüber besteht kein Änderungs- und Rechtset-
zungsbedarf in Bezug auf die Fraktionsgrösse sowie die Grösse und die Zusammensetzung 
des Präsidiums. Im Bereich der Entschädigungen wird eine massvolle, jedoch kostenneutrale 
Anpassung der Fraktionsvergütungen vorgeschlagen, weil die verkleinerte Mitgliederzahl vorab 
für die Fraktionen eine deutliche Mehrbelastung bringen dürfte. 
 
Der Nachvollzug der Verkleinerung des kantonalen Parlamentes gibt Anlass, das parlamentari-
sche Kommissionssystem und die Tätigkeitsbereiche der ständigen Kommissionen zu überprü-
fen und anzupassen. Dabei zeigt sich, dass eine Zusammenlegung der Aufsichtsfunktionen 
von Staatswirtschaftlicher Kommission und Rechtspflegekommission angezeigt ist. Die Staats-
wirtschaftliche Kommission, die künftig als «Geschäftsprüfungskommission» zu bezeichnen ist, 
wird neu auch die Aufsicht über die Amtsführung der Gerichte, der Strafuntersuchungs- und 
Strafvollzugsorgane sowie der Organe der Geldvollstreckung ausüben. Die Rechtspflegekom-
mission – neu mit «Justizkommission» bezeichnet – befasst sich in Übereinstimmung mit der 
geltenden Aufgabenzuteilung vornehmlich mit der Vorbereitung der Wahl der Richterinnen und 
Richter sowie den weiteren Aufgaben mit besonderen rechtlichen Bezügen (Gültigkeit der Wahl 
des Kantonsrates einschliesslich Kassationsbeschwerden, Vorberatung von Petitionen, Begna-
digungsgesuchen sowie Behandlung von Disziplinarfällen und Straf- und Verantwortlichkeits-
klagen gegen oberste kantonale Behörden).  
 
In Bezug auf das Kommissionssystem werden zwei neue ständige Kommissionen, nämlich 
eine Strategiekommission und eine Kommission für Aussenbeziehungen, vorgeschlagen. Die 
Strategiekommission soll sich mit der Planung und der Steuerung der Staatstätigkeit befassen 
und dabei insbesondere die Vorlagen der Regierung zum Regierungsprogramm sowie zum 
Aufgaben- und Finanzplan vorberaten. Auch soll sich die Strategiekommission mit der Bericht-
erstattung der Regierung über die Ergebnisse des Regierungscontrollings befassen. Die In-
strumente des Regierungsprogramms, des Aufgaben- und Finanzplans sowie des Regierungs-
controllings sind im IV. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz enthalten; Botschaft und Ent-
wurf dazu sind dem Kantonsrat mit der Vorlage der Regierung vom 23. Oktober 2007 (22.07.20) 
zugeleitet worden. 
 
Die Kommission für Aussenbeziehungen soll die aussenpolitische Stellung des Kantons stär-
ken. Nach der Verfassung obliegt die Führung der Aussenpolitik der Regierung. Damit das Par-
lament frühzeitig in die stets bedeutsamer werdenden grenzüberschreitenden Vereinbarungen 
einbezogen werden kann, ist es geboten, eine Kommission für Aussenbeziehungen zu schaf-
fen. Diese Kommission soll die Vorlagen der Regierung über Vereinbarungen mit Verfassungs- 
oder Gesetzesrang sowie andere Geschäfte im Bereich der Aussenbeziehungen vorberaten. 
Auch soll ihr ein Mitwirkungsrecht beim Bestellen von parlamentarischen Vertretungen in inter-
kantonalen und internationalen Gremien zukommen. 
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Sodann werden im vorliegenden Bericht verschiedene Themen behandelt, die für die Organisa-
tion des Kantonsrates und die Verfahrensabläufe von Bedeutung sind. Darunter fallen die Re-
gelung der Dauer der Zugehörigkeit zu einer ständigen Kommission, die Ansetzung des Ter-
mins von ordentlichen Sessionen und die Klärung des Beginns der vierjährigen Amtsdauer des 
Kantonsrates. 
 
Das Präsidium unterbreitet gestützt auf den ihm in der Februarsession 2008 erteilten Auftrag, 
Rechtsgrundlagen vorzulegen, die eigenständige Kommissionsdienste für ständige Kommissi-
onen des Kantonsrates vorsehen, einen V. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz. Der Ge-
setzesentwurf sieht in Übereinstimmung mit dem erteilten Auftrag vor, den Kommissionsdienst 
administrativ der Staatskanzlei zuzuordnen, im Übrigen jedoch sicherzustellen, dass er seine 
Aufgaben fachlich unabhängig und selbstständig erfüllt und in seiner Tätigkeit den Weisungen 
und der Aufsicht der zuständigen Organe des Kantonsrates untersteht. 

 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Kantonsrates 
 
Das Präsidium unterbreitet dem Kantonsrat mit dieser Vorlage Bericht und Entwürfe zum 
V. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz (sGS 140.1; abgekürzt StVG) und zum X. Nachtrag 
zum Kantonsratsreglement (sGS 131.11; abgekürzt KRR).  
 
Bericht und Entwürfe stehen – wie schon die Vorlage vom 14./24. Januar 2008 (22.08.01 / 
27.08.01 A / 27.08.01 B) – unter der Überschrift «Parlamentsreform». Die Zustimmung zu den 
Anträgen des Präsidiums, auf den Entwurf des Parlamentsverwaltungsgesetzes nicht einzutre-
ten und den X. Nachtrag zum Kantonsratsreglement zurückzuweisen, hatte verfahrensrechtlich 
zur Folge, dass keine Spezialdiskussion über den X. Nachtrag zum Kantonsratsreglement 
durchgeführt werden konnte. Damit sind auch die im 21er-Gremium «Parlamentsreform» unbe-
stritten gebliebenen oder mit grosser Mehrheit angenommenen Anpassungen im Kantonsrats-
reglement aufgrund des Nachvollzugs der Verkleinerung des Kantonsrates des Kantonsrates 
nicht beraten worden. Deshalb finden sich in dieser zweiten Vorlage zur Parlamentsreform 
zahlreiche Wiederholungen von Ausführungen im Bericht vom 14./24. Januar 2008. Der vorlie-
gende Bericht und die Erlassentwürfe berücksichtigen die Beratungen des Kantonsrates in der 
Februarsession 2008 und dessen Beschlüsse. Insbesondere setzt das Präsidium mit der Revi-
sion des Staatsverwaltungsgesetzes und den entsprechenden Anpassungen des Kantonsrats-
reglementes den ihm erteilten Auftrag um, die Rechtsgrundlagen für einen selbstständigen, der 
Staatskanzlei administrativ zuzuordnenden parlamentarischen Kommissionsdienst vorzulegen. 
 
 

1. Vorbereitung der Vorlage 

Nach Art. 7 Abs. 1 KRR und konstanter Praxis ist das Präsidium zuständig, dem Kantonsrat 
Vorlagen zu unterbreiten, die den Ratsbetrieb betreffen, namentlich auch Vorlagen, die sich mit 
der Aufbauorganisation und dem Verfahren des Parlamentes befassen.  
 
Die Umsetzung der Verkleinerung des Bestandes des Kantonsrates nahmen die SP-Fraktion, 
die SVP-Fraktion und die GRÜ-Fraktion zum Anlass, mit der Motion 42.07.17 «Parlamentsre-
form» vom 24. April 20071 zu beantragen, für die sich nach Auffassung der Motionärinnen ab-

zeichnende «umfassende Parlamentsreform» «eine vorberatende Kommission von 21 Mitglie-
dern zu bestellen, welche dem Kantonsrat bis spätestens Februar 2008 eine Vorlage unterbrei-

                                                
1  Wortlaut der Motion: «Die am 11. März 2007 von den Stimmenden gutgeheissene Reduktion der Zahl der Mitglie-

der des Kantonsrates auf 120 erfordert bezüglich Struktur und Prozessen des Kantonsrates tiefergreifendere Än-
derungen als die periodisch vom Präsidium vorgeschlagenen ‹Verbesserungen von Organisation und Verfahren›. 
Nötig ist vielmehr – wie im Vorfeld der Abstimmung kommuniziert – eine umfassende Parlamentsreform. 

 Um die Reformvorschläge politisch breit abzustützen und das Präsidium zu entlasten sei eine vorberatende 
Kommission von 21 Mitgliedern zu bestellen, welche dem Kantonsrat bis spätestens Februar 2008 eine Vor-
lage unterbreitet.» 
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tet». Diese Kommission sollte nach den Intentionen der Motionärinnen die Reformvorschläge 
politisch breit abgestützt sein und das Präsidium entlasten. 
 
Angesichts der Zuständigkeitsordnung nach dem Kantonsratsreglement einerseits und den 
Anliegen der Motionärinnen andererseits beschloss das Präsidium am 9. Mai 2007, für die Vor-
bereitung der Vorlage ein Gremium von 21 Ratsmitgliedern zu bilden. Diesem Gremium gehör-
ten einerseits die zehn Mitglieder des Präsidiums an, andererseits elf weitere Ratsmitglieder, 
welche die Fraktionen nach dem Schlüssel für die Sitzverteilung in den parlamentarischen 
Kommissionen bestimmten. In der Vorlage vom 14./24. Januar 2008 (22.08.01 / 27.08.01 A / 
27.08.01 B) hält das Präsidium fest, dass für den Bericht und die Erlassentwürfe allein das 
Präsidium zuständig und verantwortlich sei. Es sei deshalb das Präsidium, das dem Kantonsrat 
die Vorlage unterbreite, wobei es sich die Beschlüsse und die Überlegungen des so genannten 
21er-Gremiums «Parlamentsreform» zu eigen gemacht habe. 
 
In der Februarsession 2008 beschloss der Kantonsrat, auch diese zweite Vorlage über die Par-
lamentsreform vom 21er-Gremium vorbereiten zu lassen. Die im Bericht vom 14./24. Januar 
2008 (22.08.01 / 27.08.01 A / 27.08.01 B) gemachten Ausführungen über Zuständigkeit und 
Verantwortlichkeit des Präsidiums gelten auch für den vorliegenden Bericht und die vorliegen-
den Erlassentwürfe. 
 
 

2. Ausgangslage 

2.1. Verkleinerung des Kantonsrates 

Am 11. März 2007 nahmen die Stimmberechtigten die Verfassungsinitiative «Verkleinerung des 
Kantonsrates» mit 69'494 Ja gegen 45'865 Nein an.2 Der in Art. 63 der Kantonsverfassung 
(sGS 111.1; abgekürzt KV) festgelegte Bestand des Kantonsrates wird von bisher 180 auf künf-
tig 120 Mitglieder herabgesetzt. Art. 63 KV in der Fassung gemäss Initiativbegehren wird nach 
Ziff. 3 des Kantonsratsbeschlusses über die Verfassungsinitiative «Verkleinerung des Kantons-
rates» vom 29. November 20063 im Hinblick und ab der Amtsdauer 2008/2012 angewendet. 
Auf den 1. Juni 2008 sind demnach die mit der Mitgliederzahl des Kantonsrates zusammen-
hängenden Bestimmungen des Kantonsratsreglementes anzupassen. 
 
 
2.2. Aufträge des Kantonsrates 

2.2.1. Kommissionssystem 

Am 26. September 2006 fasste der Kantonsrat gestützt auf den Bericht des Präsidiums vom 
16. August 2006 über die Tätigkeit des Parlamentes 2002 bis 20064 folgenden Beschluss:5 
 

«3.  Das Präsidium wird eingeladen: 

 a)  1.  im Rahmen des heutigen Kommissionssystems nach dem Kantonsratsreglement 
eine Erweiterung des Kreises der ständigen Kommissionen und deren Integration in 
das Ratsgefüge zu entwerfen; 

  2.  …; 

 b)  dem Kantonsrat den entsprechenden Bericht mit der erforderlichen Revision des Kan-
tonsratsreglementes auf Ende des Jahres 2007 zu unterbreiten.» 

 

                                                
2  ABl 2007, 949 ff. 
3  ABl 2006, 3388 (29.06.01). 
4  ABl 2006, 2333 ff. (27.06.01). 
5  ABl 2006, 2687. 



 - 7 - 

 
 

 
 
bb_sgprod-856835.doc 

2.2.2. Aussenbeziehungen 

Mit der am 6. Juni 2006 eingereichten Motion 42.06.14 «Stopp dem Demokratieabbau: Ver-
stärkter Einbezug des Parlamentes bei interkantonalen Verträgen und Konkordaten» wird die 
Regierung eingeladen, 

 «dem Kantonsrat eine Vorlage sowie Bericht und Antrag zu den notwendigen Erlass-
änderungen zu unterbreiten, um den Kantonsrat in Aushandlung, Ratifikation, Vollzug und Än-
derung interkantonaler und grenzüberschreitender Vereinbarungen und Konkordate, insbeson-
dere auch im Zusammenhang mit der Umsetzung der NFA und der in Art. 4 Abs. 2 IRV6 statu-
ierten kantonalen Mitwirkungsrechte des Parlamentes, einzubeziehen. Es soll darin insbeson-
dere auch die Schaffung einer ‹Konkordatskommission› einbezogen werden.» 
 
Am 26. September 2006 fasste der Kantonsrat gestützt auf den Bericht des Präsidiums vom 
16. August 2006 über die Tätigkeit des Parlamentes 2002 bis 20067 folgenden Beschluss:8 

«3.  Das Präsidium wird eingeladen: 

 a)  1.  …; 

  2.  zu prüfen, in welchen Verfahren der Kantonsrat seine Mitwirkung in den Aussen-
beziehungen des Kantons St.Gallen wirkungsvoll wahrnehmen kann, und allenfalls 
geeignete Verfahren zu entwerfen; 

 b)  dem Kantonsrat den entsprechenden Bericht mit der erforderlichen Revision des Kan-
tonsratsreglementes auf Ende des Jahres 2007 zu unterbreiten.» 

 
2.2.3. Anordnung von ausserordentlichen Sessionen 

Im Nachgang zur ausserordentlichen Klimasession hiess der Kantonsrat am 4. Juni 2007 die 
Motion 42.07.16 «Ausserordentliche Sessionen des Kantonsrates» gut. Die Motion verlangt 
Bericht und Antrag zu folgender Änderung des Kantonsratsreglementes: 

 Das Präsidium wird eingeladen, «im Zuge der durch die Ratsverkleinerung notwendigen 
Anpassungen dem Kantonsrat Bericht und Antrag zu stellen für folgende Änderungen des Kan-
tonsratsreglementes: 

 b) ausserordentliche 

 Art. 69. Der Kantonsrat kann ausserordentliche Sessionen beschliessen. 

 Ausserdem versammelt er sich, wenn das Präsidium oder die Regierung es anordnet 
oder wenn es der Kantonsrat auf Antrag aus seiner Mitte beschliesst.» 

 
2.2.4. Festlegung von Sessionsterminen 

In der Interpellation 51.07.25 «Sessionstermine: Rücksicht auf traditionelles Brauchtum», die 
am 24. April 2007 eingereicht wurde, wird auf die Durchführung der Februarsession 2007 an 
den Tagen von Fasnachtsmontag und -dienstag Bezug genommen. Dem Präsidium werden 
folgende Fragen unterbreitet: 

«1. Wie beurteilt das Kantonsratspräsidium die Bedeutung der Fasnacht? 

  2. Ist das Kantonsratspräsidium bereit, auf die Narren und Närrinnen im Parlament Rücksicht 
zu nehmen und darauf zu achten, dass die Februarsession nicht mehr auf einen Fas-
nachtsmontag und -dienstag fällt?» 

 

                                                
6  IRV: Rahmenvereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich. 
7  ABl 2006, 2333 ff. (27.06.01). 
8  ABl 2006, 2687. 
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In der Interpellation 51.07.78 «Parlaments-Sommerpause aussetzen – dreimonatiger Stillstand 
inakzeptabel» vom 26. September 2007 wird darauf hingewiesen, dass es sich der Kantonsrat 
in der heutigen Zeit nicht mehr leisten könne, während mehr als drei Monaten nicht zu tagen. 
Viele Probleme drängten nach Lösungen, und die Politik müsse rasch reagieren können. In 
anderen Kantonen dauere die sitzungsfreie Zeit nur wenige Wochen. Dem Präsidium werden 
folgende Fragen unterbreitet: 

«1. Ist für 2008 die Abschaffung der über dreimonatigen Sommerpause vorgesehen? 
  2. Kann es sich der Kanton St.Gallen leisten, die Beratungen des Parlamentes für über drei-

einhalb Monate auszusetzen?» 
 
Mit der Einfachen Anfrage 61.07.15 «Sitzungstermine» vom 23. April 2007 wird auf die Durch-
führungen der Session in der Fasnachtszeit und der Fraktionssitzung während OFFA und Früh-
lingsferien eingegangen. Dem Präsidium wird folgende Frage unterbreitet: 

«Erkennt es [das Präsidium] das Problem und ist es guten Willens, in Zukunft familien- und 
fasnachtskompatible Termine zu wählen?» 
 
2.2.5. Eigenständige Kommissionssekretariate 

Am 18. Februar 2008 trat der Kantonsrat im Rahmen der Beratung von Bericht und Entwürfen 
des Präsidiums vom 14./24. Januar 2008 zur Parlamentsreform auf den Entwurf des Parla-
mentsverwaltungsgesetzes (22.08.01), das die Schaffung von eigenständigen Parlaments-
diensten vorsah, nicht ein. Ferner wies er den Entwurf des X. Nachtrags zum Kantonsratsreg-
lement (27.08.01 A), der zahlreiche auf die eigenständigen Parlamentsdienste bezogene Best-
immungen enthielt, zurück. Der Kantonsrat fasste folgenden Beschluss:9 

«Der Kantonsrat: 

  2. beauftragt das 21er-Gremium Parlamentsreform, dem Kantonsrat eine Vorlage zu unter-
breiten, die eigenständige Kommissionssekretariate für die ständigen Kommissionen vor-
sieht, wobei vorzusehen ist, dass: 

 die Kommissionssekretariate administrativ der Staatskanzlei zugeordnet sind; 

 die Weisungs- und Aufsichtsbefugnis bei den zuständigen parlamentarischen Organen 
liegen.» 

 
2.2.6. Konstellation der ständigen Kommissionen 

Im Rahmen der Beratung von Bericht und Entwürfen des Präsidiums vom 14./24. Januar 2008 
zur Parlamentsreform (22.08.01 / 27.08.01 A / 27.08.01 B) reichten die FDP- und die SP-
Fraktion je einen auf Ergänzung von Ziffer 2 der Anträge des Präsidiums gerichteten Antrag 
ein. 
 
Die FDP-Fraktion beantragte folgenden Zusatz: 

«Das Präsidium beantragt Ihnen, …: 

  2. das Präsidium zu beauftragen, dem Kantonsrat eine Vorlage zu unterbreiten, die eigen-
ständige Kommissionssekretariate für die ständigen Kommissionen vorsieht, wobei vorzu-
sehen ist, dass: 

 …; 

 …; 

 folgende ständige Kommissionen geschaffen werden: Rechtspflegekommission, Stra-
tegie- und Staatswirtschaftliche Kommission, Finanzkommission, Kommission für Aus-
senbeziehungen und Redaktionskommission.» 

 

                                                
9  ABl 2008, . 
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Die SP-Fraktion beantragte folgenden Zusatz: 

« Das Präsidium beantragt Ihnen, …: 

  2. das Präsidium zu beauftragen, dem Kantonsrat eine Vorlage zu unterbreiten, die eigen-
ständige Kommissionssekretariate für die ständigen Kommissionen vorsieht, wobei vorzu-
sehen ist, dass: 

 …; 

 …; 

 ein System von ständigen Fachkommissionen geschaffen wird mit dem Ziel, dass je-
des Ratsmitglied in einer ständigen Kommission Einsitz nimmt. Ad hoc-Kommissionen 
bilden die Ausnahme.» 

 
Die Anträge wurden zurückgezogen, nachdem der Sprecher des Präsidiums festhielt, dass das 
Präsidium beziehungsweise das 21er-Gremium «Parlamentsreform» die Bereitschaft bekunde-
te, die Anliegen zur Prüfung zurückzunehmen. Gestützt darauf zog der Kantonsrat die Beibe-

haltung des geltenden Kommissionssystems  allenfalls modifiziert oder ergänzt durch den 

Antrag der FDP-Fraktion  dem Übergang zu ständigen Fachkommissionen mit 118 zu 40 
Stimmen bei 1 Enthaltung vor und erteilte damit dem 21er-Gremium «Parlamentsreform» einen 
Auftrag auf nochmalige Prüfung der künftigen Konstellation der ständigen Kommissionen.  
 
 
2.3. Ziele der Parlamentsreform 

Gegenstand dieser Vorlage sind jene Themen, die einen unmittelbaren Bezug zur Herabsetzung 
der Mitgliederzahl des Kantonsrates aufweisen. Der Nachvollzug der Verkleinerung des Kantons-
rates bildet deshalb das eine Element der auf den Beginn der Amtsdauer 2008/2012 ausgerichte-
ten Parlamentsreform. Das andere Element ergibt sich aus den Aufträgen des Kantonsrates, die 
thematische mit der Verkleinerung des Kantonsrates verknüpft sind. Ein drittes Element bezieht 
sich auf Sessions- und Sitzungstermine. Schliesslich sind als viertes Element Organisation und 
Aufgaben des parlamentarischen Kommissionsdienstes zu regeln. 
 
Für diese Vorlage sind somit die folgenden Ziele wegleitend: 
1. Nachvollzug der Verkleinerung des Kantonsrates, umfassend die erforderlichen Anpas-

sungen in den parlamentarischen Verfahren; 
2. Erfüllung von Aufträgen des Kantonsrates betreffend: 
 a) Erweiterung beziehungsweise Modifikation des Kreises der ständigen Kommissionen; 
 b) Wahrnehmung der Aussenbeziehungen des Kantonsrates. 
3. Beantwortung von Fragen zur Festlegung von Sessionen und zur Ansetzung von Sitzungs-

terminen; 
4. Schaffung eines der Staatskanzlei administrativ zugeordneten, in der Aufgabenerfüllung 

den zuständigen parlamentarischen Organen unterstellten parlamentarischen Kommis-
sionsdienstes.  

 
 

3. Zur Bedeutung der interkantonalen Vergleiche 

In dieser Vorlage werden verschiedene interkantonale Vergleiche angestellt. Diese beschrän-
ken sich teilweise auf die Kantone mit einer dem St.Galler Kantonsrat vergleichbaren Mitglie-
derzahl des Parlamentes, nämlich zwischen 110 und 130. Es sind dies die Kantone Luzern, 
Freiburg, Basel-Stadt, Graubünden, Thurgau, Wallis und Neuenburg. Hinzu kommt der Kanton 
Aargau, nachdem dessen Kantonsparlament, das 140 Mitglieder zählt, im Rahmen der Bera-
tungen von Bericht und Antrag der Regierung vom 29. August 2006 über die Verfassungsinitia-
tive «Verkleinerung des Kantonsrates»10 besondere Berücksichtigung als Vergleichskanton 

                                                
10  ABl 2006, 2493 ff. (29.06.01). 
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fand.11 Auch führte das 21er-Gremium «Parlamentsreform» eine Anhörung und Befragung des 
Leiters der Parlamentsdienste des Grossen Rates des Kantons Aargau durch. 
 
Ein interkantonaler Vergleich kann wohl Anhaltspunkte für eine zu treffende Entscheidung liefern, 
nicht aber ausschlaggebendes Kriterium sein; dies, weil sich die kantonalen Parlamente nicht nur 
in Bezug auf ihre Mitgliederzahl, sondern unter anderem auch hinsichtlich ihrer historischen Ent-
wicklung, ihrer übrigen Organisation und ihres Sitzungsbetriebes12 zum Teil erheblich unterschei-
den. Bemerkenswert ist folgende Aussage von Prof. Dr. Ulrich Zimmerli: «Es ist Sache der Kan-
tone, ihr politisches System so zu optimieren, dass ihre Parlamente ihre Rolle weiterhin glaub-
würdig spielen können. Das ist ja das Schöne an unserm Föderalismus, wenn er offen ist für 
Neues und Raum lässt für massgeschneiderte Lösungen und damit – wie es Louis Guisan ein-
mal treffend formulierte – Garant dafür ist, dass die Politik ‹à la taille de l'homme› bleibt.»13  

 
 

4. Nachvollzug der Verkleinerung des Kantonsrates 

4.1. Fraktionsgrösse 

4.1.1. Geltende Regelung 

Nach Art. 24 Abs. 1 KRR gilt als Fraktion eine Gruppe von mindestens sieben Mitgliedern des 
Kantonsrates. Es stellt sich die Frage, ob das Quorum für die Bildung einer Fraktion beizube-
halten oder herabzusetzen sei. 
 
4.1.2. Interkantonaler Vergleich 

Der interkantonale Vergleich zeigt, dass die überwiegende Mehrzahl der Vergleichskantone 
fünf Parlamentsmitglieder für die Bildung einer Fraktion vorsehen.14 

 
Abb. 1:  Fraktionsgrössen in den Vergleichs-Kantonsparlamenten 

 
Kanton 

Anzahl 
Parlamentssitze 

Mindestzahl von Parlamentsmitgliedern  
zur Bildung einer Fraktion 

Luzern 120 5 

Freiburg 110 5 

Basel-Stadt  13015 5 

St.Gallen 180 7 

Graubünden 120 5 

Aargau 140 5 

                                                
11  Vgl. ProtKR 2004/2008, Novembersession 2006, Einleitendes Votum des Kommissionspräsidenten. 
12  Beim Sitzungsbetrieb lässt sich zwischen Tagessitzungssystem und Sessionssystem unterscheiden. Von den 

vorliegend beigezogenen Vergleichskantonen kennen die Kantone Aargau und Thurgau das Tagessitzungs-
system, während für die anderen Kantone – analog dem Kanton St.Gallen – das Sessionssystem massgebend 
ist. Vgl. Ruth Lüthi: Die Sitzungssysteme im Überblick; in: Parlament, Parlement, Parlamento 1/06 – 9. Jahr-
gang, März 2006, 4 f. 

13  Ulrich Zimmerli: Je besser die Kommissionsarbeit, desto stärker das Parlament; in: Parlament, Parlement, 
Parlamento 3/05 – 8. Jahrgang, November 2005, 3. 

14  Auf Bundesebene sind ebenfalls fünf Mitglieder erforderlich, wobei Art. 61 Abs. 3 des eidgenössischen Parla-
mentsgesetzes (SR 171.10; abgekürzt ParlG) mit Blick auf das Zweikammer-System Folgendes bestimmt: «Ei-
ne Fraktion kann gebildet werden, wenn ihr aus einem der beiden Räte mindestens fünf Mitglieder beitreten.» 
Konkret bedeutet diese Regelung, dass aus einem der beiden Räte mindestens fünf Mitglieder stammen müs-
sen; drei Mitglieder des Nationalrates und zwei Mitglieder des Ständerates ergäben mithin keine Fraktion (vgl. 
Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 1. März 2001, BBl 2001, 3467 ff., 3561). 

15  Ab 1. Februar 2009: 100 Mitglieder. Die Mindestgrösse für die Bildung einer Fraktion wurde bei fünf Mitgliedern 
belassen und nicht proportional zur Verkleinerung des Parlamentes auf vier reduziert. Ausschlaggebend dafür 
waren die praktischen Bedenken, dass es kleineren Fraktionen kaum möglich sein würde, die anfallenden Ge-
schäfte sinnvoll zu verteilen und politisch vorzuberaten (vgl. Lukas Engelberger: Grosser Rat des Kantons Ba-
sel-Stadt: Totalrevision der Geschäftsordnung als Folge der neuen Verfassung; in: Parlament, Parlement, Par-
lamento 2/06 – 9. Jahrgang, August 2006, 25 f.). 
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Kanton 

Anzahl 
Parlamentssitze 

Mindestzahl von Parlamentsmitgliedern  
zur Bildung einer Fraktion 

Thurgau 130 5 

Wallis 130 5 

Neuenburg 115 5 

Quellen:  BADAC (Datenbank über die Schweizer Kantone und Städte: Parteipolitische Zusammenset-
zung der Kantonsparlamente 2006 [Stand Mitte Dezember 2006]). 

   Kantonale Erlasse über die Parlamentsorganisation (Gesetzessammlungen der Kantone). 

 
4.1.3. Erwägungen 

Den Fraktionen kommen verschiedene Verfahrensrechte zu, die es ihnen ermöglichen, ihre in 
Art. 1 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 26 KRR festgelegte Funktion, die Verhandlungen des Kan-
tonsrates vorzubereiten, wahrzunehmen. So obliegt es den Fraktionen, dem Kantonsrat Wahl-
vorschläge zu unterbreiten (Art. 137 KRR), wobei sie – zusammen mit Präsidium und Rat – bei 
der Vorbereitung und der Durchführung der Wahl von Kommissionen das Gebot des Vermei-
dens von Befangenheit zu beachten haben (vgl. Art. 22 KRR). Ferner steht ihnen die Kompe-
tenz zu, Motionen, Postulate, Interpellationen und Einfache Anfragen einzureichen (Art. 107 
Abs. 1 KRR). In Ausnahmefällen und mit Genehmigung des Präsidiums haben Fraktionen – 
gleichermassen wie die Regierung – das Recht, Erklärungen abzugeben, die sich nicht auf im 
Geschäftsverzeichnis aufgeführte Geschäfte beziehen (vgl. Art. 82 Abs. 3 KRR). 
 
Bei ihrer Tätigkeit werden die Fraktionen von den Fraktionssekretariaten unterstützt, die den-
selben Anspruch auf Unterlagen und Auskünfte haben wie die Ratsmitglieder (Art. 27 KRR).  
 
Wegen der Bedeutung der Fraktionen für die Beratungsabläufe im Kantonsrat steht diesen eine 
Fraktionsvergütung und den Mitgliedern des Kantonsrates, soweit sie als Präsidentin bezie-
hungsweise Präsident oder als Angehörige einer Fraktion tätig sind, eine auf die Teilnahme an 
Fraktionssitzungen bezogene Entschädigung zu (Art. 158 ff. KRR).  
 
Dass die Fraktionen eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Ratsverhandlungen ausüben, 
kommt im Weiteren dadurch zum Ausdruck, dass deren Grösse die Grundlage für die Vertre-
tung in den vorberatenden Kommissionen bildet. Insofern ist die Festlegung der Mindestzahl 
von Parlamentsmitgliedern, die eine Fraktion bilden können, von Bedeutung für die Vorberei-
tung der Entscheide des Plenums und die parlamentarischen Beratungen. In seinem Bericht 
vom 19. August 2002 über die Tätigkeit des Parlamentes 1998 bis 200216 führte das Präsidium 
des Kantonsrates im Zusammenhang mit der Einführung von Fraktionsbeobachtern in ständi-
gen Kommissionen nach Art. 23bis KRR zur Zusammensetzung von Kommissionen unter an-
derem aus, dass die den Fraktionen zugehenden Informationen über die Kommissionstätigkeit 
die fraktionsinterne Vorbereitung der Sessionen begünstige und die Sessionen selbst entlaste.17 
 
In Bezug auf die Verknüpfung zwischen der Grösse der Fraktion und der Zahl der ihr zukom-
menden Kommissionssitze führte das Präsidium an gleicher Stelle aus, dass dabei auf den 
Grundsatz der Proportionalität abgestellt werde. Die Proportionalität sei ein allgemein aner-
kannter Grundsatz bei der Zusammensetzung nach beziehungsweise bei der Aufteilung eines 
Gremiums auf verschiedene Gruppierungen. Das Präsidium sprach sich hinsichtlich der Zu-
sammensetzung der vorberatenden Kommissionen für die Beibehaltung dieses Grundsatzes 
aus, obschon – wie das Präsidium ebenfalls festhielt – «Konsequenz dieses Grundsatzes ist, 
dass kleine Fraktionen in Kommissionen bis zu einer gewissen Grösse nicht vertreten sind». 
Allerdings könnten Präsidium und Kantonsrat dem Anliegen kleinerer Fraktionen, bereits in 
vorberatenden Kommissionen mitwirken und sich informieren lassen zu können, Rechnung 

                                                
16  ABl 2002, 1809 ff. (27.02.02). 
17  ABl 2002, 1828 (27.02.02). 
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tragen, indem sie eine Kommissionsgrösse beantragen beziehungsweise beschliessen, die 
sämtliche Fraktionen erfasse.18 
 
In der laufenden Amtsdauer 2004/2008 wurden bisher19 81 vorberatende Kommissionen ge-
wählt; 80 Kommissionen zählten beziehungsweise zählen 15 und mehr Mitglieder, während nur 
gerade eine Kommission 13 Mitglieder umfasste. Wird diese Praxis beibehalten und wird davon 
ausgegangen, dass die in der Amtsdauer 2004/2008 gebildete Fraktion aus den Mitgliedern der 
Grünen und der Evangelischen Volkspartei auch in der bevorstehenden Amtsdauer 2008/2012 

 mit Einbezug der Grün-Liberalen  bestehen bleibt, so wird die letztgenannte Fraktion weiter-
hin in den vorberatenden Kommissionen mit einem Bestand von wenigstens 15 Mitgliedern 
vertreten sein. 
 
Abb. 2:  Mitgliederzahl der vorberatenden Kommissionen und Sitzzuteilung auf die Fraktionen (Basis: 

Ergebnis der Erneuerungswahl des Kantonsrates vom 16. März 2008) 

 
Grösse der 

Kommissionen 

Fraktionen (Fraktionsgrösse) 

 
SVP (41) 

 
CVP (33) 

 
FDP (23) 

 
SP (16) 

Grüne / Grü-
Lib / EVP 

(7) * 

5 2 2 1 0 0 

7 3 2 1 1 0 

9 3 3 2 1 0 

11 4 4 2 1 0 

13 5 4 2 2 0 

15 5 4 3 2 1 

17 6 5 3 2 1 

19 7 5 4 2 1 

21 7 6 4 3 1 

29 10 8 6 4 1 

*  Annahme:  Beibehaltung der bisherigen Fraktionsgemeinschaft aus Grünen und Evangelischer Volks-
partei, mit Einbezug der Grün-Liberalen. 
 

Hinweis: Sollte bis zur Beratung des vorliegenden Berichts in der Aprilsession 2008 eine andere Frak-
tionsbildung feststehen, wird das Präsidium die vorstehende Abb. 2 aktualisieren und dem 
Kantonsrat die aktualisierte Fassung vorlegen. 

 
4.1.4. Folgerung 

Die Berechnungen, die im Bericht des Präsidiums vom 14./24. Januar 2008 (22.08.01 / 
27.08.01 A / 27.08.01 B) enthalten sind, haben ergeben, dass die Berücksichtigung von kleinen 
Fraktionen bei der Festlegung der Kommissionsgrösse umso weniger möglich ist, je kleiner die 
Mindestzahl von Parlamentsmitglieder zur Bildung einer Fraktion ist und je näher die kleinste 
Fraktion bei dieser Zahl liegt.20 Aus diesem Grund sowie im Hinblick auf eine hinreichende 
Gewährleistung der Proportionalität in der Zusammensetzung von vorberatenden Kommissio-
nen sollen für die Bildung einer Fraktion weiterhin sieben Mitglieder des Kantonsrates erforder-
lich sein. 
 

 Keine Änderung von Art. 24 KRR      

 

                                                
18  ABl 2002, 1829 (27.02.02). 
19  Stand: Ende Februarsession 2008. 
20  Vgl. Ziffer 4.1.3. des Berichts des Präsidiums vom 14./24. Januar 2008 (22.08.01 / 27.08.01 A / 27.08.01 B), 

insbesondere Abb. 2. 
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4.2. Anordnung einer ausserordentlichen Session 

4.2.1. Geltende Regelung 

Art. 69 Abs. 2 KRR legt ein Quorum von 25 Mitgliedern des Kantonsrates fest, welche die 
Durchführung einer ausserordentlichen Session verlangen können. Unter der Herrschaft der 
Verfassung des Kantons St.Gallen vom 16. November 1890 (nGS 25-61 [sGS 111.1]; abge-
kürzt aKV) hatte diese Reglementsbestimmung keine selbstständige Bedeutung, sondern stell-
te eine Wiederholung von Art. 52 Abs. 2 Bst. b aKV dar. 
 
4.2.2. Motionsauftrag 

Mit der am 4. Juni 2007 gutgeheissenen Motion 42.07.16 «Ausserordentliche Sessionen des 
Kantonsrates»21 wurde das Präsidium beauftragt, Art. 69 Abs. 2 KRR dahingehend anzupas-

sen, dass das geltende Quorum von 25 Mitgliedern, die eine ausserordentliche Session verlan-
gen können, aufgehoben wird. An seine Stelle soll die Möglichkeit treten, dass aus der Mitte 
des Kantonsrates ein Antrag auf Durchführung einer ausserordentlichen Session gestellt wer-
den kann, über den der Kantonsrat alsdann zu befinden hat.   

 
4.2.3. Erwägungen 

Das geltende Quorum von 25 Mitgliedern entspricht einem Anteil von knapp 14 Prozent der Kan-
tonsratsmitglieder. Für ein solches Quorum spricht, dass dieses ein parlamentarisches Minder-
heitsrecht darstellt. Einer Parlamentsminderheit soll es dadurch ermöglicht werden, die politische 
Agenda mitzubestimmen.22 Gegen das Weiterbestehen des Quorums ist das im Text der Motion 
42.07.16 «Ausserordentliche Sessionen des Kantonsrates» enthaltene Argument anzuführen, 
dass eine Minderheit der Mitglieder des Kantonsrates eine überwiegende Mehrheit gegen deren 
Willen zu mehr Sessionstagen zwingen könne, was sowohl auf Seiten der Arbeitgeber wie auch 
des Kantons zu erheblichen Kosten führen würde. Gegen das Quorum spricht überdies, dass 
ausserordentliche Sessionen die Ausnahme bleiben sollen. Geschäfte sollen – auch wenn sie 
von noch so grosser politische Bedeutung sein mögen – grundsätzlich im Rahmen von ordentli-
chen Sessionen behandelt werden. Der Ratsbetrieb soll nicht zuletzt auch mit Rücksicht auf das 
Milizprinzip effizient bleiben und – wie im Motionstext erwähnt – finanziell tragbar sein. 
 
4.2.4. Folgerung 

Die gutgeheissene Motion ist umzusetzen. 
 

 Änderung von Art. 69 Abs. 2 KRR  

 
 
4.3. Quoren für Beschlüsse und Abstimmungen des Kantonsrates 

4.3.1. Geltende Regelung 

Nach Art. 66 KV entscheidet die Mehrheit der Mitglieder des Kantonsrates. Das Geschäftsreg-
lement, das heisst nach geltender Terminologie das Kantonsratsreglement, kann für bestimmte 
Geschäfte die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Kantonsrates vorsehen. Diese Ge-
schäfte sind in Art. 132 Abs. 2 Bst. a Ziff. 1, 2 und 4 KRR aufgeführt. Die Mehrheit der Mitglie-
der des Kantonsrates – derzeit 91 – ist erforderlich: 

 für den Antrag auf Totalrevision der Kantonsverfassung; 

 in den Schlussabstimmungen über eine Teilrevision der Kantonsverfassung sowie über 
Gesetze und Beschlüsse, die zulasten des Staates oder der Gemeinden eine einmalige 
neue Ausgabe von mehr als Fr. 3'000'000.– oder eine während mindestens zehn Jahren 
wiederkehrende neue Jahresausgabe von mehr als Fr. 300'000.– zur Folge haben; 

 für Schluss der Diskussion. 

                                                
21  Wortlaut: siehe Ziff. 2.2.3. dieses Berichts. 
22  Vgl. Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 1. März 2001; BBl 2001, 3467 ff., 3519. 
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Nach Art. 68 KV kann der Kantonsrat mit Zustimmung der Mehrheit seiner Mitglieder Gesetze 
oder Finanzbeschlüsse sofort in Vollzug setzen. Spätestens nach einem Jahr müssen diese 
dem Referendum unterstellt werden. Art. 132 Abs. 2 Bst. a Ziff. 3 KRR legt fest, dass die Mehr-
heit der Mitglieder des Kantonsrates – derzeit 91 – «für dringliche Kantonsratsbeschlüsse» er-
forderlich ist. 
 
Art. 49 Abs. 1 Ingress KV legt fest, dass das Verfahren des fakultativen Referendums einer-
seits von 4'000 Stimmberechtigten und andererseits von einem Drittel der Mitglieder des Kan-
tonsrates in Gang gesetzt werden kann. Das auf den Kantonsrat bezogene Referendumsrecht 
ist in Art. 132 Abs. 2 Bst. b KRR festgelegt, wobei das Quorum mit 60 Mitgliedern angegeben 
ist. 
 
Keine verfassungsrechtliche Grundlage besteht in Bezug auf die in Art. 132 Abs. 2 Bst. c Ziff. 2 
KRR enthaltene Regelung, wonach ein Sechstel der Mitglieder des Kantonsrates – derzeit 30 – 
eine Abstimmung durch Namensaufruf beschliessen können. Es handelt sich um eine ratsin-
terne, organisationsrechtliche Verfahrensvorschrift, die keiner gesetzlichen Grundlage im Sinn 
von Art. 67 Bst. b KV und umso weniger einer verfassungsrechtlichen Grundlage bedarf. Die-
selbe Schlussfolgerung ergäbe sich für den Fall, dass weitere ähnliche Sachverhalte geregelt 
werden wollten, die Ordnungsvorschriften23 oder Verfahrensbestimmungen bedingen.24 
 
4.3.2. Erwägungen 

Die in Art. 132 Abs. 2 KRR festgelegten Quoren für Beschlüsse und Abstimmungen des Kan-
tonsrates sind verbal und mit in Klammern wiedergegeben Zahlen festgelegt. In redaktioneller 

Hinsicht könnte erwogen werden, die Klammerhinweise zu streichen, nachdem der Wortlaut, 
mit welchem die Mehrheitsquoren wiedergegeben wird, klar ist und keiner Verdeutlichung 
durch die Angabe der entsprechenden Zahlengrösse bedarf. Mit Blick darauf, dass diese Be-
stimmung seit jeher in der vorliegenden Art formuliert war und überdies nur der Anpassung 
bedarf, wenn – wie aktuell – der Bestand der Kantonsratsmitglieder ändert, lässt sich eine Bei-
behaltung der Klammerhinweise rechtfertigen. Auch wird dadurch ein redaktioneller Bezug zum 
Begriff «Stimmenanteile», wie er in Art. 135 Abs. 1 Bst. b KRR enthalten ist, hergestellt. 
 
4.3.3. Folgerung 

Die Zahlenangaben in Art. 132 Abs. 2 KRR sind zu ändern, wobei gleichzeitig eine redaktionel-
le Übereinstimmung mit dem Verfassungsrecht herzustellen ist.25 
 

 Änderung von Art. 132 Abs. 2 KRR  

 
 
4.4. Zusammensetzung des Präsidiums 

4.4.1. Geltende Regelung 

Art. 4 KRR legt die Zusammensetzung des Präsidiums des Kantonsrates fest. Dieses besteht 
aus der Präsidentin oder dem Präsidenten des Kantonsrates, der Vizepräsidentin oder dem 
Vizepräsidenten, drei Stimmenzählerinnen oder Stimmenzählern sowie den Fraktionspräsiden-
tinnen und Fraktionspräsidenten. 
 

                                                
23  Vgl. Botschaft und Entwurf der Verfassungskommission vom 17. Dezember 1999 (21.96.01); ABl 2000, 165 ff., 

325. 
24  So könnte beispielsweise für den Schluss der Diskussion auch bei Fehlen von Art. 66 Abs. 2 KV eine Regelung 

in das Kantonsratsreglement aufgenommen werden, dass die Mehrheit der Mitglieder des Kantonsrates diese 
zu beschliessen hat. 

25  Begriff «Gesamtrevision» anstelle von «Totalrevision»; Möglichkeit, ein dringliches Gesetz zu erlassen (vgl. Art. 
68 KV). 
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4.4.2. Interkantonaler Vergleich 

Der interkantonale Vergleich ist in nachstehender Abb. 3 wiedergegeben.26 
 
Abb. 3: Zugehörigkeit zum Büro beziehungsweise Präsidium in den Vergleichs-Kantonsparlamenten 

 
Kanton 

Anzahl 
Parlamentssitze 

 
Zugehörigkeit 

Anzahl 
Mitglieder 

Luzern 120 Präsident/in, Vizepräsident/in, 3 Stimmenzähle-
rinnen/-zähler, 2 Stimmenzählerinnen/-zähler-
Stellvertreter 

7 

Freiburg 110 Präsident/in, 2 Vizepräsidentinnen/-präsidenten, 
6 Stimmenzählerinnen/-zähler, Fraktionspräsi-
dentinnen/-präsidenten 

14 

Basel-Stadt 13027 Präsident/in, Statthalter/in (= Vizepräsident/in), 
5 Mitglieder («ohne Anspruch der Fraktionen 
auf eine Vertretung nach ihrer Stärke») 

7 

St.Gallen 180 Präsident/in, Vizepräsident/in, Fraktionspräsi-
dentinnen/-präsidenten, Stimmenzählerinnen/-
zähler 

10 

Graubünden 120 Präsident/in, Vizepräsident/in, Fraktionspräsi-
dentinnen/-präsidenten 

7 

Aargau 140 Präsident/in, 2 Vizepräsidentinnen/-präsidenten, 
Fraktionsvertreter/innen 

9 

Thurgau 130 Präsident/in, Vizepräsident/in, 2 Mitglieder des 
Ratssekretariates, 4 Stimmenzähler 

8 

Wallis 130 Präsident/in, 2 Vizepräsidentinnen/-präsidenten, 
Fraktionspräsidentinnen/-präsidenten 

11 

Neuenburg 115 Präsident/in, 1. und 2. Vizepräsident/in, 1. und 
2. Sekretär/in, Fraktionspräsidentinnen/-präsi-
denten 

10 

 
Quellen: Kantonale Erlasse über die Parlamentsorganisation (Gesetzessammlungen der Kantone) / 

Internet-Seiten der kantonalen Parlamente. 

 
4.4.3. Erwägungen 

Die Grösse des Präsidiums hängt von der Zahl der Fraktionen im Kantonsrat und mithin der 
Zahl der Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten ab. Derzeit – in der laufenden 
Amtsdauer 2004/2008 – zählt das Präsidium zehn Mitglieder. Eine allfällige Verkleinerung des 
Präsidiums ist auf die Frage zu beschränken, ob ihm die Fraktionspräsidentinnen und Frak-
tionspräsidenten sowie die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler weiterhin angehören sol-
len. 
 

                                                
26  Auf Bundesebene besteht folgende Regelung: Das Büro des Nationalrates besteht aus den drei Mitgliedern 

des Präsidiums (Präsident/in, erste/r und zweite/r Vizepräsident/in), den vier Stimmenzählerinnen oder Stim-
menzählern sowie den Präsidentinnen und Präsidenten der Fraktionen. Das Büro des Ständerates setzt sich 
aus den drei Mitgliedern des Präsidiums, einer Stimmenzählerin oder einem Stimmenzähler, einer Ersatzstim-
menzählerin oder einem Ersatzstimmenzähler sowie je einem weiteren Mitglied aus denjenigen Fraktionen der 
Bundesversammlung zusammen, welche im Ständerat mindestens fünf Mitglieder umfassen und nicht auf-
grund der Zugehörigkeit zum Präsidium oder als Stimmen- beziehungsweise Ersatzstimmenzähler/in im Büro 
vertreten sind. Vgl. Art. 8 Abs. 1 des Geschäftsreglementes des Nationalrates (SR 171.13) und Art. 5 des Ge-
schäftsreglementes des Ständerates (SR 171.14) in Verbindung mit Art. 34 und 35 ParlG. 

27  Ab 1. Februar 2009: 100 Mitglieder. 
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a) Zugehörigkeit der Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten 

Was die Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten betrifft, sind diese formell erst mit 
dem geltenden Kantonsratsreglement vom 24. Oktober 1979 als Mitglieder des Präsidiums 
bezeichnet worden. Vorher waren die Fraktionspräsidenten dem Präsidium «seit Jahren …als 
gleichberechtigte Zuzüger angegliedert»28; seit dem Jahr 1962 konnten sie mitstimmen, soweit 

über Fragen, «welche die Geschäftsordnung des Grossen Rates betreffen», zu entscheiden 
war.29  
 
Dass die Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten weiterhin Mitglieder des Präsi-
diums bleiben sollen, ist schon aufgrund des Umstandes gegeben, dass sie im Rahmen der 
dem Präsidium zugeordneten Funktionen nach Art. 7 KRR die Interessen der Fraktionen ver-
treten sollen. Dies gilt namentlich für die Zuständigkeit des Präsidiums in Bezug auf: 

 die Wahl von Mitgliedern von Kommissionen sowie deren Präsidentinnen und Präsidenten, 
soweit sie nicht dem Kantonsrat obliegt (Art. 7 Abs. 1 Bst. c KRR); 

 die Auslegung des Reglementes und die Überwachung seiner Anwendung (Art. 7 Abs. 1 
Bst. d KRR); 

 die Berichterstattung zuhanden des Kantonsrates über die Tätigkeit des Parlamentes ein-
schliesslich Unterbreitung von Verbesserungsvorschlägen hinsichtlich Organisation und 
Verfahren (Art. 7 Abs. 1 Bst. e KRR); 

 die Vorbereitung von Reglementsänderungen und Beschlüssen, welche die Geschäftsord-
nung des Kantonsrates betreffen (Art. 7 Abs. 1 Bst. f KRR); 

 die Unterbreitung des Antrags betreffend Grösse und Zusammensetzung der Vertretungen 
des Kantonsrates (Art. 23quater Abs. 2 erster Satz KRR); 

 die Unterbreitung des Antrags betreffend Schlüssel für die Zuteilung der Kommissionen an 
die Fraktionen (Art. 25 Abs. 2 KRR). 

 
Sodann ist der Einsitz der Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten auch unter der 
den Fraktionen in Art. 26 KRR auferlegten Verpflichtung zu sehen, die Verhandlungen des 
Kantonsrates vorzubereiten. Dass den Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten in-
nerhalb des Präsidiums eine wichtige Rolle zugedacht ist, geht auch daraus hervor, dass sie 
sich an den Sitzungen des Präsidiums – zwar nur ausnahmsweise, aber immerhin – vertreten 
lassen können (Art. 6 KRR). Es ergibt sich, dass die Fraktionspräsidentinnen beziehungsweise 
Fraktionspräsidenten weiterhin Mitglieder des Präsidiums sein sollen. 
 
b) Zugehörigkeit der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler 

In Bezug auf die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler30 ist festzuhalten, dass ihnen eine 
analoge oder wenigstens vergleichbare Interessenwahrnehmung, wie sie den Fraktionspräsi-
dentinnen und Fraktionspräsidenten im Verhältnis zu den Fraktionen des Kantonsrates eigen 
ist, nicht zukommt. Auch haben sie keine auf Wahrung der Kontinuität ausgerichtete Funktion 
inne. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler mit Inbe-
triebnahme der elektronischen Abstimmungsanlage in der Maisession 2002 eine Entlastung 
erfahren haben, indem das Abstimmen ohne elektronische Abstimmungsanlage heute die Aus-
nahme bildet.31 Liess sich die Zugehörigkeit der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler zum 

Präsidium noch dadurch begründen, dass ihnen im parlamentarischen Verfahrensablauf bei 
der Ermittlung von Abstimmungsergebnisses eine wichtige Funktion zukam, die sie nur per-

                                                
28  Bericht von Büro und Fraktionspräsidenten zur Totalrevision des Reglementes des Grossen Rates (Parla-

mentsreform) vom 21. April 1977; in: Parlamentsreform? – Der Kanton St.Gallen heute und morgen Nr. 6, 
Schriftenreihe der Staatskanzlei, St.Gallen 1977, 50. 

29  Bericht von Büro und Fraktionspräsidenten zur Totalrevision des Reglementes des Grossen Rates (Parla-
mentsreform) vom 21. April 1977; in: Parlamentsreform? – Der Kanton St.Gallen heute und morgen Nr. 6, 
Schriftenreihe der Staatskanzlei, St.Gallen 1977, 9. 

30  Sie bilden zusammen mit der Präsidentin beziehungsweise dem Präsidenten sowie der Vizepräsidentin bezie-
hungsweise dem Vizepräsidenten das engere Präsidium. 

31  Vgl. Bericht des Präsidiums vom 19. August 2002 über die Tätigkeit des Parlamentes 1998 bis 2002 
(27.02.02); ABl 2002, 1809 ff., 1818. 
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sönlich wahrnehmen konnten, so dass ihnen ein Mitentscheidungsrecht in Verfahrensfragen 
einzuräumen war, stellt sich heute aufgrund der üblich gewordenen elektronisch gestützten 
Ergebnisermittlung eine andere Ausgangslage dar. Bei Erfüllung der Aufgaben des Präsidiums 
nach Art. 7 Abs. 1 KRR ist eine allenfalls bestehende besondere Sichtweise der Stimmenzähle-
rinnen und Stimmenzähler nicht mehr von derselben Relevanz wie zu Zeiten, als die Abstim-
mungsresultate durchwegs ohne elektronische Abstimmungsanlage ermittelt werden mussten. 
Aus dieser Sicht ist die Zugehörigkeit der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler zum Präsi-
dium an sich nicht mehr geboten. 
 
Es ist indessen festzustellen, dass den Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern insgesamt 
verschiedene, für die Funktion des Ratsbetriebes wichtige Tätigkeiten obliegen, wie aus der 
Übersicht in Abb. 4 hervorgeht. 
 
Abb. 4: Aufgaben der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler des Kantonsrates 

Aufgaben Reglementsgrundlage 

 Führen der Anwesenheitskontrolle Art. 11 Abs. 1 KRR 

 Ermittlung der Wahlergebnisse Art. 11 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 137 ff. 
KRR 

 Ermittlung der Abstimmungsergebnisse  

 mit elektronischer Abstimmungsanlage Art. 11 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 133bis ff. KRR 

 ohne elektronische Abstimmungsanlage Art. 11 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 133quinquies KRR 

 Mitwirkung bei der Feststellung der Beratungsfä-
higkeit des Kantonsrates 

Art. 76 KRR 

 Mitwirkung im Präsidium  

 Aufgabenerfüllung Art. 7 KRR 

 Repräsentationen  

 «Anlaufstelle» im Kantonsrat  

 Auskünfte  

 Beratung und Unterstützung  

 Einsatz als zusätzliche Stimmenzählergruppen Art. 11 Abs. 3 KRR 

 
Diese Funktionen sprechen dafür, die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler weiterhin die 
Mitgliedschaft im Präsidium zuzuerkennen, wobei am Bestand von drei Stimmenzählerinnen 
beziehungsweise Stimmenzählern festzuhalten ist. Die Zugehörigkeit zum Präsidium ist insbe-
sondere auch dadurch geboten, dass die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler zur Wah-
rung einer proportionalen Zusammensetzung des Präsidiums beitragen. Gleich wie bei parla-
mentarischen Kommissionen kann hinsichtlich der Zusammensetzung des Präsidiums das in 
Art. 25 Abs. 1 erstem Satz KRR festgelegte Prinzip umgesetzt werden, wonach die Fraktionen 
bei Wahlen angemessen zu berücksichtigen sind. Für die Zugehörigkeit der Stimmenzählerin-
nen und Stimmenzähler zum Präsidium ist schliesslich anzuführen, dass die Bereitschaft von 
Ratsmitgliedern, dieses Amt zu übernehmen, grösser ist, wenn die Ausübung dieser Funktion 
mit dem Einsitz im Präsidium einhergeht. 
 
4.4.4. Folgerung 

Aufgrund der vorstehenden Überlegungen soll die geltende Regelung beibehalten werden. Das 
Präsidium ist in seiner heutigen Zusammensetzung zu belassen. 
 

 Keine Änderung von Art. 4 KRR    
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Ergänzend sei erwähnt, dass die Attraktivität des Amtes als Stimmenzählerin oder Stimmen-
zähler möglicherweise gesteigert werden könnte, wenn das Amt gewissermassen eine Vorstufe 
für die spätere Übernahme einer besonderen Funktion, beispielsweise als Präsidentin oder als 
Präsident des Kantonsrates, darstellte. Den Fraktionen wird empfohlen, diese Überlegung nä-
her zu prüfen.  
 
 
4.5. Mitgliederzahl von nichtständigen vorberatenden Kommissionen 

4.5.1. Geltende Regelung 

Die Grösse von nichtständigen vorberatenden Kommissionen liegt gemäss geltender Praxis 
zwischen fünf und 21 Mitgliedern. Für die Vorberatung von Geschäften von besonders grosser 
Tragweite (beispielsweise die Gesamtrevision der Kantonsverfassung) umfasst die vorberaten-
de Kommission 29 Mitglieder. Es stellt sich die Frage, ob mit der Verkleinerung des Kantonsra-
tes auch die Zahl der Mitglieder von nichtständigen vorberatenden Kommissionen herabzuset-
zen sei. 
 
Nach Art. 21 Abs. 1 zweitem Satz KRR bestimmt der Kantonsrat im Einzelfall die Mitgliederzahl 
von nichtständigen vorberatenden Kommissionen. Das Reglement verzichtet darauf, die Mit-
gliederzahlen der vorberatenden Kommissionen beziehungsweise die Spannweite zwischen 
der mitgliederschwächsten und der mitgliederstärksten Kommission festzuschreiben. Es be-
schränkt sich darauf, in Art. 25 Abs. 1 erstem Satz KRR zu bestimmen, dass die Fraktionen bei 
Wahlen angemessen zu berücksichtigen sind. 
 
4.5.2. Erwägungen 

Vorberatende Kommissionen haben die Aufgabe, die ihnen zugewiesenen Geschäfte vorzube-
raten und dem Ratsplenum Antrag zu stellen. Eine vorberatende Kommission sollte ein verklei-
nertes Abbild des gesamten Rates sein und nach Möglichkeiten dessen politische Vielfalt wie-
dergeben. Je mehr Mitglieder eine vorberatende Kommission zählt, umso eher kann diesem 
Anliegen entsprochen werden, umso aufwändiger – und möglicherweise auch schwerfälliger – 
wird jedoch die Kommissionsarbeit. Zwischen der Grösse des Rates und der Grösse der vorbe-
ratenden Kommissionen sollte deshalb ein ausgewogenes Verhältnis bestehen, wobei überdies 
dem Erfordernis Rechnung getragen werden soll, dass die Kommissionsgrösse nach Massga-
be der Bedeutung des Geschäftes festgelegt werden kann. 
 
Die Mitgliederzahl der nichtständigen vorberatenden Kommissionen des Kantonsrates 
schwankt – wie erwähnt – zwischen fünf und 21 beziehungsweise bei Geschäften von beson-
ders grosser Tragweite 29 Mitgliedern. Diese Spannweite vermag erfahrungsgemäss sowohl 
einen effizienten Kommissionsbetrieb wie auch eine weitgehende Berücksichtigung der Frak-
tionen und eine der Bedeutung des vorzuberatenden Geschäftes angemessene Kommissions-
grösse sicherzustellen. 
 
Was die (theoretische) durchschnittliche Belastung der Mitglieder des Kantonsrates durch die 
Tätigkeit in nichtständigen vorberatenden Kommissionen betrifft, ist festzuhalten, dass diese im 
Jahr 2006 rund drei Tage betrug.32 Bei neu 120 Mitgliedern sowie gleicher Zahl und gleichem 

zeitlichen Einsatz von nichtständigen vorberatenden Kommissionen wird sich die Belastung auf 
rund 4 1/2 Tage erhöhen.   
 
Eine im Verhältnis gleiche Reduktion der Mitgliederzahl des Kantonsrates und der Grösse der 
vorberatenden Kommissionen führt – belässt man die Mindestgrösse einer Kommission bei fünf 
Mitgliedern – dazu, dass die grösste vorberatende Kommission neu 15 (bisher 21) Mitglieder 
zählen würde. Die Kommission für Geschäfte von besonders grosser Tragweite würde neu 19 

                                                
32  Berechnung: Im Jahr 2006 wurden an die Mitglieder von nichtständigen vorberatenden Kommissionen Ent-

schädigungen für eine Beanspruchung von 543 Tagen ausgerichtet. Auf das einzelne Ratsmitglied umgerech-
net ergibt dies eine durchschnittliche Beanspruchung von drei Tagen. 
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(bisher 29) Mitglieder umfassen. Die auf der Basis des Ergebnisses der Erneuerungswahl des 
Kantonsrates für die Amtsdauer 2008/2012 vom 16. März 2008 vorgenommenen Berechnun-
gen führen zu den in Abb. 5 wiedergegebenen Sitzzahlen der Fraktionen: 
 
Abb. 5:  Mitgliederzahl der vorberatenden Kommissionen und Sitzzuteilung auf die Fraktionen (Basis: 

Ergebnis der Erneuerungswahl des Kantonsrates vom 16. März 2008) 

 
Grösse der 

Kommissionen 

Fraktionen (Fraktionsgrösse) 

 
SVP (41) 

 
CVP (33) 

 
FDP (23) 

 
SP (16) 

Grüne / Grü-
Lib / EVP 

(7) * 

5 2 2 1 0 0 

7 3 2 1 1 0 

9 3 3 2 1 0 

11 4 4 2 1 0 

13 5 4 2 2 0 

15 5 4 3 2 1 

17 6 5 3 2 1 

19 7 5 4 2 1 

21 7 6 4 3 1 

29 10 8 6 4 1 

*  Annahme:  Beibehaltung der bisherigen Fraktionsgemeinschaft aus Grünen und Evangelischer Volks-
partei, mit Einbezug der Grün-Liberalen. 

 

Hinweis: Sollte bis zur Beratung des vorliegenden Berichts in der Aprilsession 2008 eine andere Frak-
tionsbildung feststehen, wird das Präsidium die vorstehende Abb. 5 aktualisieren und dem 
Kantonsrat die aktualisierte Fassung vorlegen. 

 
Als Alternative zum System von unterschiedlich grossen vorberatenden Kommissionen könnte 
erwogen werden, lediglich noch zwei zahlenmässig fixierte Kommissionsgrössen vorzusehen, 
nämlich eine auf die Beratung von «üblichen Geschäften» bezogene Kommissionsgrösse so-
wie eine Kommissionsgrösse, die bei Geschäften von besonders grosser Tragweite anzuwen-
den wäre. Der Vorteil läge darin, dass Kommissionsgrössen definiert wären, welche die Ein-
sitznahme aller Fraktionen zum vornherein sicherstellen. Nachteilig zu werten wäre der Wegfall 
von Flexibilität; der Bestand von vorberatenden Kommissionen könnten nicht mehr nach Mass-
gabe der politischen Tragweite des Geschäftes oder seiner Komplexität festgelegt werden. Da 
dem Proporzgedanken mit der flexiblen Lösung besser entsprochen werden kann, soll am be-
stehenden System festgehalten werden.  
  
4.5.3. Folgerung 

Die (Nicht-)Regelung der Kommissionsgrössen im Kantonsratsreglement hat sich bewährt; es 
soll nicht davon abgegangen werden. Die jeweiligen Vorschläge des Präsidiums zur Mitglieder-
zahl einer vorberatenden Kommission hat denn auch noch nie zu Beanstandungen Anlass ge-
geben. Es ist deshalb auch künftig der Praxis zu überlassen, in Anwendung von Art. 21 Abs. 1 
KRR die Mitgliederzahl der nichtständigen vorberatenden Kommissionen zu bestimmen, wobei 
einzelfallbezogen nach Massgabe des zur Beratung anstehenden Geschäftes zu entscheiden 
ist. Zuständigkeit und Verfahren bedürfen somit keiner Änderung. 
 

 Keine Änderung von Art. 21 KRR  
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4.6. Mitgliederzahl von ständigen Kommissionen (Hinweis) 

Die Mitgliederzahl der ständigen Kommissionen steht in einem unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Verkleinerung des Kantonsrates. Daneben hängt sie jedoch auch davon ab, wie viele 
ständige Kommissionen institutionalisiert sind. Auf die Grösse der ständigen Kommissionen 
wird deshalb in Ziffer 9.1. dieses Berichts im Anschluss an die Ausführungen über ständige 
parlamentarische Kommissionen, über die Schaffung einer Strategiekommission und einer 
Kommission für Aussenbeziehungen sowie über weitere Änderungen im Kommissionssystem 
eingegangen. 
 
 

5. Ständige parlamentarische Kommissionen 

5.1. Geltende Regelung 

Art. 12 KRR nennt als ständige Kommissionen die Rechtspflegekommission, die Staatswirt-
schaftliche Kommission, die Finanzkommission und die Redaktionskommission. Sodann be-
stellt der Kantonsrat nichtständige Kommissionen als «besondere Kommissionen für Vorlagen, 
die nicht durch Reglement oder Beschluss einer ständigen Kommission zugewiesen werden» 
(Art. 21 Abs. 1 erster Satz KRR).33 
 
 
5.2. Kommissionssysteme 

5.2.1. Hauptmerkmale von parlamentarischen Kommissionen 

Generell ist festzustellen, dass die parlamentarischen Kommissionen zwei zentrale Merkmale 
der Schweizer Parlamentslandschaft darstellen.34 Einerseits bilden die Kommissionen die typi-
schen Diskussionsforen, die für ein Arbeitsparlament von grosser Bedeutung sind; sie spielen 
eine entscheidende Rolle, indem die Parlamentsmitglieder in vertraulichen Beratungen35 Prob-
lemlösungen erarbeiten und Kompromisse schliessen und damit der «freien Meinungsbil-
dung»36 dienen. Sodann sind die parlamentarischen Kommissionen ein fester Bestandteil des 
für die Schweiz charakteristischen Konkordanzsystems, das Entscheidungsprozesse kol-
lektiven Organen und nicht Einzelpersonen überlässt; « … parlamentarische Kommissionen auf 
der Legislativebene entsprechen dieser Forderung der Machtteilung»37, wobei parlamentari-
sche Kommissionen wegen ihrer repräsentativen Zusammensetzung als eine Art «effiziente 
Miniparlamente»38 bezeichnet werden können. 

 

                                                
33  Eine befristete, jedoch den ständigen Kommissionen gleichgestellte Kommission bildete die für das Verfahren 

der Gesamtrevision der Kantonsverfassung geschaffene Verfassungskommission. Ferner sah der Grossrats-
beschluss über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung die so genannte WoV-Kommission als ständige 
Kommission zur Vorberatung der Geschäfte des Grossen Rates zur Steuerung des Pilotprojektes WoV und zur 
Behandlung der für seine Belange massgeblichen Aspekte des Pilotprojekts vor (vgl. Art. 3 Abs. 2 des Gross-
ratsbeschlusses über die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung; Referendumsvorlage in: ABl 2001, 2591 ff.). 

34  Vgl. Ivar Trippolini: Strukturen, Rechte und Ressourcen der Kommissionen in den kantonalen Parlamenten; in: 
Parlament, Parlement, Parlamento 1/07 – 10. Jahrgang, März 2007, 26 ff., 26. 

35  Art. 59 KRR. 
36  Art. 59 Abs. 1 KRR. 
37  Ivar Trippolini: Strukturen, Rechte und Ressourcen der Kommissionen in den kantonalen Parlamenten; in: 

Parlament, Parlement, Parlamento 1/07 – 10. Jahrgang, März 2007, 26. 
38  Kurt Nuspliger: Die Stärkung der parlamentarischen Kommissionen; in: Das Parlament – Oberste Gewalt des 

Bundes?, Bern 1991, 223 ff., 239, zit. in: Ivar Trippolini, Strukturen, Rechte und Ressourcen der Kommissionen 
in den kantonalen Parlamenten; in: Parlament, Parlement, Parlamento 1/07 – 10. Jahrgang, März 2007, 26. 
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5.2.2. Typologie der parlamentarischen Kommissionen 

Die in den Kantonsparlamenten vorkommenden Kommissionen lassen sich einerseits hinsicht-
lich ihrer Gliederung in ständige und nichtständige Kommissionen und andererseits hinsichtlich 
ihrer Hauptfunktion in drei Typen gliedern:39 

 Typ A: Ständige Kommissionen in allen Bereichen, das heisst sowohl zur Ausübung von 
Aufsichtsfunktionen wie auch zur Wahrnehmung von Gesetzgebungs- oder Fach-
funktionen; 

 Typ B: Ständige Kommissionen zur Ausübung von Aufsichtsfunktionen, Mischsystem 
(ständige und ad hoc-Kommissionen) im Bereich der Kommissionen zur Wahr-
nehmung von Gesetzgebungs- oder Fachfunktionen; 

 Typ C: Ständige Aufsichtskommissionen, ad hoc-Kommissionen zur Wahrnehmung von 
Gesetzgebungs- oder Fachfunktionen. 

 
Für den St.Galler Kantonsrat ist das Kommissionssystem gemäss Typ C kennzeichnend. 
 
Die in den Kantonen vorkommenden ständigen Kommissionen lassen sich nach vier Arten ein-
teilen:40 

 Aufsichtskommissionen, zum Beispiel für die Geschäftsprüfung und den Finanzhaushalt; 

 Querschnittskommissionen, zum Beispiel Justizkommissionen, die gleichzeitig verschiede-
ne Sachbereiche aus juristischer Sicht zu behandeln haben, Planungs- und Strategiekom-
missionen oder Kommissionen für Aussenbeziehungen; 

 Fach- und Sachkommissionen, zum Beispiel Kommission für das Gesundheits- und Sozi-
alwesen, Kommission für Bildung, Kultur und Sport, Kommission für öffentliche Sicherheit; 

 andere Aufsichtskommissionen, zum Beispiel für die Oberaufsicht über kantonale Anstalten. 
 
Typologisch betrachtet kennt der St.Galler Kantonsrat mit der Staatswirtschaftlichen Kommissi-
on und der Finanzkommission zwei ständige Aufsichtskommissionen, während die Rechtspfle-
gekommission und die Redaktionskommission der Kategorie von ständigen Querschnittskom-
missionen zuzuordnen sind.41 
 
 
5.3. Bericht des Präsidiums vom 16. August 2006 über die Tätigkeit des Parlamentes 

2002 bis 200642 

5.3.1. Optionen und Präferenz des Präsidiums 

Im Bericht des Präsidiums werden, ausgehend von einer Erhebung der Staatskanzlei über die 
Kommissionssysteme in den Kantonen43 und der Darstellung von Entwicklungstendenzen, für 

den Kantonsrat folgende Optionen formuliert:44 
 
1) Festhalten am heutigen Kommissionssystem: 

a) Optimierung des heutigen Kommissionssystems: Der Kantonsrat kann am heutigen 
System des Nebeneinanders von ständigen und nichtständigen Kommissionen fest-
halten, sofern die heutigen vorberatenden Kommissionen die ihnen vom Kantonsrats-
reglement übertragenen Aufgaben erfüllen; vorbehalten bleiben Optimierungen. 

                                                
39  Vgl. Ivar Trippolini: Strukturen, Rechte und Ressourcen der Kommissionen in den kantonalen Parlamenten; in: 

Parlament, Parlement, Parlamento 1/07 – 10. Jahrgang, März 2007, 27. 
40  Vgl. Ivar Trippolini: Strukturen, Rechte und Ressourcen der Kommissionen in den kantonalen Parlamenten; in: 

Parlament, Parlement, Parlamento 1/07 – 10. Jahrgang, März 2007, 27. 
41  Weicht man von der rein typologischen Betrachtungsweise ab, so sind die Staatswirtschaftliche Kommission 

und die Finanzkommission als Mischformen sowohl der Kategorie der Aufsichtskommissionen wie jener der 
Querschnittskommissionen zuzuordnen. 

42  ABl 2006, 2333 ff. (27.06.01). 
43  Dem Bericht ist in der Beilage 2a eine Übersicht über die Systeme der parlamentarischen Kommissionen im 

interkantonalen Vergleich beigefügt (ABl 2006, 2398 ff. [27.06.01]). 
44  ABl 2006, 2359 f. (27.06.01). 
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 b) Erweiterung des Kreises der ständigen Kommissionen: Der Kantonsrat kann das heu-
tige System des Nebeneinanders von ständigen und nichtständigen Kommissionen re-
formieren beziehungsweise optimieren, indem er den Kreis der ständigen Kommis-
sionen erweitert. Die Erweiterung des Kreises der ständigen Kommissionen kann die 
Änderung oder die Anpassung von Funktion und Aufgaben bestehender ständiger 
Kommissionen haben. 

2) Ablösung des heutigen Kommissionssystems durch ein System von ausschliesslich ständi-
gen Kommissionen: Der Kantonsrat kann das heutige Kommissionssystem nach dem Kan-
tonsratsreglement durch ein System ausschliesslich ständiger Kommissionen ablösen. 
Damit verzichtet er auf die nichtständigen Kommissionen oder behält sie sich allenfalls für 
besondere oder Ausnahmesituationen vor. 

 
Seine Präferenz umschrieb das Präsidium wie folgt:45 «Das Präsidium empfiehlt dem Kantons-
rat, am heutigen System des Nebeneinanders von ständigen und nichtständigen Kommissio-
nen nach dem Kantonsratsreglement im Grundsatz festzuhalten, den Kreis der ständigen 
Kommissionen aber um Sach-, beziehungsweise Fachbereichskommissionen zu erweitern. 
Aus der Mitte des Kantonsrates wurden bereits solche Kommissionen in den Bereichen Ge-
sundheit, Bildung/Schule und Umwelt/Bau/Verkehr angesprochen. Aktualität kann der Bereich 
Aussenbeziehungen erhalten und später, wenn die staatliche Planung und Steuerung etabliert 
sein wird, allenfalls dieser Bereich. Die SVP-Fraktion beantragt mit ihrer Motion 42.06.14 
‹Stopp dem Demokratieabbau: Verstärkter Einbezug des Parlamentes bei interkantonalen Ver-
trägen und Konkordaten› die Schaffung einer ‹Konkordatskommission›.» 
 
5.3.2. Beratung des Berichts im Kantonsrat 

Der Kantonsrat beriet den Bericht des Präsidiums vom 16. August 2006 in der Septemberses-
sion 2006. In den beiden Voten aus dem Kreis der Ratsmitglieder wurde im Wesentlichen aus-
geführt, dass der Ausbau von ständigen Kommissionen zu einem Poolen von Fachkompetenz 
führen könne, was indessen auch Gefahren für die Parlamentsarbeit in sich berge. Der Kan-
tonsrat sei gehalten, ganzheitlich und vernetzt zu denken; wenn ständige Kommissionen fach-
bereichsbezogen einzelne Departemente flankierten, so bestehe die Gefahr, dass nur noch 
sektoriell gedacht und gehandelt werde. Zusätzliche ständige Kommissionen könnten sodann 
zu Schnittstellenproblemen und Zuständigkeitskonflikten führen. Ferner könnten sich verschie-
dene Klassen von Parlamentsmitgliedern herausbilden, indem die einen Mitglieder einer stän-
digen Kommission angehören, während dies für andere nicht zutreffe. Schliesslich sei die Er-
weiterung des Kreises der ständigen Kommissionen auch unter dem Aspekt der Miliztauglich-
keit zu prüfen. Tendenziell seien ständige Kommissionen am ehesten bei Querschnittsaufga-
ben denkbar, so zum Beispiel im Bereich der Aussenbeziehungen, wo allenfalls eine interpar-
lamentarische Geschäftsprüfungskommission zu installieren sei, oder im Bereich der Infra-
struktur. Was die Fachbereiche betreffe, könne eine ständige Kommission insbesondere im 
Bereich der Gesundheit wichtige Funktionen wahrnehmen und sich den Fragen im Spital- und 
im Krankenversicherungsbereich annehmen.  
 
Der Kantonsrat erteilte dem Präsidium den Auftrag, «im Rahmen des heutigen Kommissions-
systems nach dem Kantonsratsreglement eine Erweiterung des Kreises der ständigen Kom-
missionen und deren Integration in das Ratsgefüge zu entwerfen».46 

 
 

                                                
45  ABl 2006, 2360 (27.06.01). 
46  Vgl. Ziffer 2.2.1. dieses Berichts. 
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5.4. Vorteile von ständigen Kommissionen 

Werden die von der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen angeführten Vorteile 
von ständigen Kommissionen47 zusammengefasst, lassen sich diese in vier Kategorien eintei-

len und wie folgt zusammengefasst wiedergeben: 

 Selbstbefassung des Parlamentes: Die Selbstbefassung des Parlamentes ist umso ausge-

prägter, je eher das Parlament in der Lage ist, ohne Abhängigkeit von einer Vorlage der 
Regierung zu handeln, indem es von sich aus Geschäfte aufgreifen oder Gesetzgebungs-
prozesse in Gang setzen und diese von Beginn weg selber gestalten kann. Weil das Par-
lamentsplenum diese Aufgabe nicht selber wahrnehmen kann, braucht es ständige Kom-
missionen, die proaktiv zu handeln im Stande sind und auf der Basis eines ausreichenden, 
durch Erfahrung unterstützten Fachwissens gestaltend wirken. Damit wird das Parlament 
in die Lage versetzt, eine fundierte mittel- bis langfristige Politik zu betreiben und eigene 
Sachkompetenz zu nutzen. Ständige Kommissionen sind sodann Voraussetzung dafür, 
dass das Parlament nicht nur bei Gesetzgebungsaufgaben einen wirksamen Einfluss gel-
tend machen kann, sondern überdies bei der politischen Planung und Steuerung beteiligt 
ist. Ferner schaffen ständige Kommissionen die Möglichkeit, die Umsetzung von Parla-
mentsbeschlüssen zu kontrollieren. Schliesslich liegen ständige Kommissionen auch im In-
teresse der Regierung, indem ermöglicht wird, dass das Parlament in den vorparlamen-
tarischen Prozess eingeschaltet werden und der Exekutive Hinweise über die parlamenta-
rische Akzeptanz einer Vorlage geben kann. 

 

 Förderung der Gesamtsicht: Ein mit ständigen Kommissionen versehenes Parlament legt 
verstärkt eine gesamtheitliche Betrachtungsweise an den Tag und setzt vermehrt Prioritä-
ten, wohingegen bei einem Parlament, das seine Beratungen vorwiegend auf ad hoc-
Kommissionen abstützt, die Einzelgeschäfte-Betrachtung im Vordergrund steht. Ständige 
Kommissionen erlauben es, Gesamtsicht und Einzelgeschäfte-Sicht ausgewogen zu ver-
knüpfen. Ständige Kommissionen fördern die Gesamtsicht auch dadurch, dass die Konti-
nuität der Kommissionsarbeit verbessert wird, indem die Kommissionen «permanent am 
Ball»48 sind, was wiederum einer vermehrten Selbstbefassung des Parlamentes dienlich 
ist. Ein weiterer Aspekt der Gesamtsicht besteht darin, dass ständige Kommissionen in 
Gestalt von Fach- oder Sachbereichskommissionen geeignet sind, die bisher getrennten 
klassischen Parlamentsfunktionen Gesetzgebung, Aufsicht beziehungsweise Oberaufsicht 
und Finanzhoheit vermehrt zusammenhängend bis integral wahrzunehmen. So können 
diese Kommissionen in ihrem Zuständigkeitsbereich auch Aufsichtsfunktionen und die Fi-
nanzhoheit des Parlamentes wahrnehmen, welche Aufgaben bisher durch die jeweilige 
«Geschäftsprüfungskommission» und die Finanzkommission voneinander getrennt wahr-
genommen wurden. 

 

 Repräsentativität der Kommissionen: In ad hoc-Kommissionen nehmen vielfach Parla-

mentsmitglieder Einsitz, die aus in ihrer Person oder ihrer geografischen Herkunft liegen-
den Gründen mitwirken. Kriterium für die Teilnahme an der Kommissionsarbeit ist deshalb 
oft die Betroffenheit des einzelnen Parlamentsmitgliedes an einem Geschäft. Ständige 
Kommissionen weisen demgegenüber den Vorteil auf, dass der «Betroffenheitssachver-
stand durch einen institutionalisierten Sachverstand wenn nicht ersetzt, so doch ergänzt 

                                                
47  Vgl. Ulrich Zimmerli: Je besser die Kommissionsarbeit, desto stärker das Parlament; in: Parlament, Parlement, 

Parlamento 3/05 – 8. Jahrgang, November 2005, 3; Ruth Lüthi: Stärkere Parlamente dank ständigen Kommis-
sionen?, in: Parlament, Parlement, Parlamento 3/05 – 8. Jahrgang, November 2005, 4 ff.; Christian Moser: 
Stärkere Parlamente dank ständigen Kommissionen? – Diskussion anlässlich der Jahresversammlung 2005 
der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, in: Parlament, Parlement, Parlamento 3/05 – 
8. Jahrgang, November 2005, 9 ff. Vgl. sodann auch: Ivar Trippolini: Strukturen, Rechte und Ressourcen der 
Kommissionen in den kantonalen Parlamenten; in: Parlament, Parlement, Parlamento 1/07 – 10. Jahrgang, 
März 2007, 26 ff. 

48  Ruth Lüthi: Stärkere Parlamente dank ständigen Kommissionen?, in: Parlament, Parlement, Parlamento 3/05 – 
8. Jahrgang, November 2005, 4. 
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wird».49 Auch tritt an die Stelle von in ad hoc-Kommissionen mitunter stärker vertretenen 
Regionalinteressen die Wahrnehmung von kantonalen Interessen, woraus vermehrt eine 
gesamtkantonale Sichtweise resultiert. 

 

 Administrative Belange: Als Vorteile von ständigen Kommissionen werden schliesslich 

auch administrative Vorteile gesehen. Hervorgehoben wird, dass die Planung der Sit-
zungstermine vereinfacht wird, weil die Daten im Voraus auf eine gewisse Zeit mit den 
Kommissionsmitgliedern abgesprochen und daraufhin festgelegt werden können. Dieser 
Sachverhalt sowie der Umstand, dass ständige Kommissionen permanent im Einsatz sind, 
lassen eine schnellere Behandlung der Geschäfte zu. 

 
 
5.5. Nachteile von ständigen Kommissionen 

Die von der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen zusammengetragenen Nach-
teile von ständigen Kommissionen50 lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Zweiklassen-Parlament: Das Bestehen von ständigen Kommission führt zu einem Zwei-

klassen-Parlament, indem zwischen der Kategorie von Parlamentsmitgliedern mit oder sol-
chen ohne Einsitz in einer ständigen Kommission unterschieden wird. Wer in einer ständi-
gen Kommission mitwirkt, geniesst möglicherweise nicht nur eine grössere Reputation, 
sondern verfügt über einen fachlichen Wissensvorsprung und über mehr Hintergrundinfor-
mationen. Nachdem «die politischen Weichen in der Regel bereits in den Kommissionen 
gestellt werden», ist «es einem ‹gewöhnlichen› Ratsmitglied kaum mehr möglich …, über 
Anträge einer grossmehrheitlich einigen Kommission eine substanzielle Debatte im Ple-
num zu erwirken».51 

 

 Ungleichgewichtige Kommissionsmitgliedschaften: Weil nicht alle ständigen Kommissionen 

politisch gleich wichtig sind, kann dies zu ungleichgewichtigen Kommissionsmitgliedschaf-
ten und damit zu einer «Hackordnung unter den Mitgliedern der Fraktionen und … zu Miss-
stimmung und Frust führen».52 

 

 Klientelbeziehung: Die Mitglieder einer ständigen Fachkommission, deren Tätigkeitsgebiet 

sich ganz oder zu einem wesentlichen Teil mit dem Aufgabenbereich eines Departementes 
deckt, können die notwendige kritische Distanz zum zuständigen Departement bezie-
hungsweise zuständigen Regierungsmitglied verlieren. Oder es kann der Fall eintreten, 
dass es dem zuständigen Departement beziehungsweise dem zuständigen Regierungs-
mitglied gelingt, «die Kommission für die spezifischen Anliegen des Departementes einzu-
spannen und damit den parlamentarischen Prozess vorzuspuren».53 

 
Ergänzend zu den Ausführungen der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen ist 
auf die Miliztauglichkeit hinzuweisen: 
 

 Begrenzte Miliztauglichkeit: Ausgehend von einer Erhebung von IDHEAP / BADAC54 des 

Jahres 2004 wurde festgestellt, «dass Kantone mit ständigen Fachkommissionen im 

                                                
49  Ruth Lüthi: Stärkere Parlamente dank ständigen Kommissionen?, in: Parlament, Parlement, Parlamento 3/05 – 

8. Jahrgang, November 2005, 7. 
50  Vgl. Fundstellen gemäss Fussnote 47. 
51  Ulrich Zimmerli: Je besser die Kommissionsarbeit, desto stärker das Parlament; in: Parlament, Parlement, 

Parlamento 3/05 – 8. Jahrgang, November 2005, 3. 
52  Ulrich Zimmerli: Je besser die Kommissionsarbeit, desto stärker das Parlament; in: Parlament, Parlement, 

Parlamento 3/05 – 8. Jahrgang, November 2005, 3. 
53  Ruth Lüthi: Stärkere Parlamente dank ständigen Kommissionen?, in: Parlament, Parlement, Parlamento 3/05 – 

8. Jahrgang, November 2005, 7. 
54  Institut de hautes études en administration publique / Datenbank über die Schweizer Kantons- und Städtever-

waltungen. 
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Schnitt knapp doppelt so viele Sitzungen wie andere Kantone kennen (Typ ‹A›:55 pro Jahr 
durchschnittlich 11 Sitzungen pro Kommission; Typ ‹B›: 4; Typ ‹C›: 6; …). Dabei gilt zu be-
rücksichtigen, dass die Dauer der Kommissionssitzungen nicht berücksichtigt werden 
konnte. Diese kann aber je nach Sitzung und Kommission beträchtlich variieren. Gehen wir 
davon aus, dass diese Varianz im Durchschnitt in allen Kantonen über ein Jahr ähnlich ist, 
so scheint es, dass Kommissionssysteme mit ständigen Legislativkommissionen mehr 
Zeitgefässe bereitstellen, um – zum Beispiel – über Grundsatzfragen der Gesetzgebung 
nachzudenken und sich das nötige Fachwissen anzueignen».56 Der zusätzliche Zeitbedarf, 
der für die Mitwirkung in ständigen Fachkommissionen, resultiert, führt dazu, dass ständige 
Kommissionen die Miliztauglichkeit des Kommissionssystems beeinträchtigen, dies na-
mentlich auch mit Berücksichtigung dessen, dass die Mitglieder eines Milizparlamentes mit 
Blick auf die weiteren Beanspruchungen, wie beispielsweise Fraktionssitzungen, per-
sönliche Sitzungsvorbereitung und Mitarbeit in politischen Parteien, bereits heute an die 
Grenzen ihrer zeitlichen Verfügbarkeit stossen. 

 

 Belastung des einzelnen Ratsmitglieds: Eng mit der Frage der Miliztauglichkeit hängt die 

Belastung des einzelnen Ratsmitgliedes ab. Je mehr ständige Kommission bestehen, um-
so mehr Mitglieder sind in diesen Kommissionen engagiert. Im heutigen Kantonsrat mit 
180 Mitgliedern beträgt der Anteil der in ständigen Kommissionen tätigen Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier knapp 29 Prozent. Mit einer Zunahme der ständigen Kommissi-
onen steigt selbstredend der Anteil der Ratsmitglieder in solchen Kommissionen. Wird die 
Parlamentsgrösse herabgesetzt, wird dieser Anteil gleich noch einmal angehoben. Dies 
kann zur Folge haben, dass das Rekrutieren von Ratsmitgliedern für nichtständige Kom-
missionen, namentlich wenn diese anspruchsvolle Vorlagen vorzuberaten haben, die meh-
rere Sitzungen bedingen, angesichts der Belastung zunehmend schwieriger wird.  

 
 
5.6. Bewertung der Vor- und Nachteile von ständigen Kommissionen 

Die Erweiterung des Kreises der ständigen Kommissionen weist – wie die vorstehenden Aus-
führungen zeigen – Vor- und Nachteile auf. Von Bedeutung ist, dass sich erst aufgrund ge-
machter Erfahrungen nachweisen lässt, ob sich eine einmal gewählte und verwirklichte Lösung 
bewährt oder nicht. Aber selbst dann, wenn Beurteilungen und Bewertungen von Kommissions-
systemen erst im Nachhinein vorgenommen werden können, indem die Vor- und Nachteile 
gestützt aufgrund gemachter Erfahrungen feststellbar sind, lässt sich nicht abschliessend eruie-
ren, ob dieses oder jenes Kommissionssystem «das Richtige» sei. So fällt denn auch die Be-
antwortung der den Diskussionen der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen vor-
angestellte Ausgangsfrage «Stärkere Parlamente dank ständigen Kommissionen?» sehr unter-
schiedlich aus. Die Vor- und Nachteile, wie sie angeführt worden sind, bedürfen deshalb einer 
Bewertung. 
 
Werden die Vorteile bewertet, so ist festzustellen, dass das Kriterium der Repräsentativität der 
Kommissionen und die administrativen Belange im Vergleich zu den Vorteilen der Selbstbefas-
sung des Parlamentes und der Förderung der Gesamtsicht eher in den Hintergrund treten. Was 
die Repräsentativität der Zusammensetzung von Kommissionen betrifft, ist deren Verwirkli-
chung vorab eine Frage der Auswahl von geeigneten Kommissionsmitgliedern durch die Frak-
tionen. Deren Entscheidungsfreiheit soll nicht über die Vorschriften von Art. 22 KRR (Vermei-
den von Befangenheit) und Art. 25 Abs. 1 erstem Satz KRR (angemessene Berücksichtigung 
der Fraktionen bei Wahlen) hinaus eingeschränkt werden. Dass sich die Sitzungsplanung für 
Kommissionsberatungen bei ständigen Kommissionen einfacher gestalten lässt, mag zutreffen, 
kann jedoch nicht primär massgebend für den Entscheid über die Erweiterung des Kreises von 
ständigen Kommissionen sein. 

                                                
55  Zur Typisierung vgl. Ziffer 5.2.2. dieses Berichts. 
56  Ivar Trippolini: Strukturen, Rechte und Ressourcen der Kommissionen in den kantonalen Parlamenten; in: 

Parlament, Parlement, Parlamento 1/07 – 10. Jahrgang, März 2007, 29. 
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Der hauptsächlichste Vorteil von ständigen Kommissionen ist im Zusammenhang mit der 
Selbstbefassung des Parlamentes zu sehen. Dabei ist für den Kanton St.Gallen insbesondere 
der Aspekt der politischen Planung und weniger jener der Ingangsetzung von Gesetzgebungs-
prozessen durch entsprechende Initiativrechte der Kommissionen von Bedeutung. Das Initiativ-
recht wie auch das Informationsrecht der Kommissionen sind nämlich gut ausgebaut. So ergibt 
der interkantonale Vergleich in Bezug auf die Initiativrechte von Kommissionen, «dass Kantone 
mit ständigen Fachkommission (Typ A) oder mit gemischten Fachkommissionen (Typ B) im 
Schnitt über grössere Initiativrechte verfügen als Kantone ohne ständige Fachkommissionen 
(Typ C). Bei letzterem Kommissionssystem kennen lediglich die Kantone Bern und St.Gallen57 
ähnlich ausgebaute Rechte».58 Nachdem es bei der parlamentarischen Arbeit nicht bloss um 
die Gestaltung spezifischer Gesetzesvorlagen geht, «sondern immer mehr auch um die Mitwir-
kung bei der politischen Planung (…), und um ein proaktives parlamentarisches Controlling, 
verstanden als Wahrnehmung von politischen Steuerungsaufgaben und als Wirkungskontrolle 
der Regierungs- und Verwaltungstätigkeit»,59 kommt diesem Kriterium bei der Frage nach wei-
teren ständigen Kommissionen vorrangige Bedeutung zu. Bei der diesbezüglichen Tätigkeit der 
Kommissionen hat zudem in besonderem Mass das Erfordernis nach einer gesamtheitlichen 
Betrachtungsweise einiges Gewicht, vor allem, wenn die entsprechenden Kommissionstätig-
keiten mit Aufgaben im Bereich der Aufsicht und der Finanzhoheit kombiniert werden können. 
Die Förderung der Gesamtsicht ist insofern ausgeprägt bei Querschnittskommissionen, weni-
ger jedoch bei auf departementale Geschäftsbereiche ausgerichteten Fachkommissionen ge-
geben. Bei letzteren besteht gar das Risiko, dass eine auf Gesamtsicht ausgerichtete Betrach-
tungsweise wegen des vorherrschenden Departementsbezuges verloren geht. Zusammen-
fassend ergibt sich, dass die Vorteile, die unter den Stichworten «Selbstbefassung des Parla-
mentes» und – mit Blick auf die Wahrnehmung von Querschnittsfunktionen – «Förderung der 
Gesamtsicht» umschrieben werden, an die erste Stelle zu setzen sind. 
 
Was die Nachteile betrifft, sind in erster Linie die begrenzte Miliztauglichkeit von ständigen 
Kommissionen und die Belastung der einzelnen Ratsmitglieder zu erwähnen. Je grösser die 
Anzahl ständiger Kommissionen, umso mehr ist die Miliztauglichkeit der parlamentarischen 
Strukturen in Frage zu stellen. Allein schon die erfolgte Herabsetzung der Mitgliederzahl des 
Kantonsrates wird – wie seinerzeit die Verfassungskommission des Kantonsrates festhielt – zur 
Folge haben, dass die einzelnen Mitglieder des Kantonsrates in mehr Kommissionen mitarbei-
ten müssen, was zu einer erhöhten Arbeitsbelastung führt und nach zusätzlichen zeitlichen 
Kapazitäten ruft.60 Dieser Sachverhalt akzentuiert sich bei der Schaffung von weiteren ständi-
gen Kommissionen. 
 
In Bezug auf die Gefahr, dass ein so genanntes Zweiklassen-Parlament besteht oder entste-
hen könnte, ist festzuhalten, dass das Nebeneinander von ständigen und nichtständigen Kom-
missionen stets dazu führt, dass zwei Kategorien von Ratsmitgliedern – Parlamentsangehörige 
mit und solche ohne Mitgliedschaft in einer ständigen Kommission – im Parlament mitwirken. 
Diese Kategorisierung könnte nur vermieden werden, wenn das Kommissionssystem künftig 
ausschliesslich auf ständigen Kommissionen basieren würde.61 Eine solche Systemänderung 

                                                
57 Bern und St.Gallen kennen das Kommissionssystem nach Typ C.  
58  Ivar Trippolini: Strukturen, Rechte und Ressourcen der Kommissionen in den kantonalen Parlamenten; in: 

Parlament, Parlement, Parlamento 1/07 – 10. Jahrgang, März 2007, 28. In Bezug auf die Informationsrechte 
von Kommissionen im Bereich von Aufsicht und Kontrolle ist bedeutsam, «dass alle Kantone des Typs ‹C› (oh-
ne ständige Fachkommissionen) die stärksten Informationsrechte haben. … Allgemein gesehen lässt sich fol-
gern, dass Kommissionen in Kantonen mit nichtständigen Fachkommissionen mit weitreichenderen Rechten 
ausgestattet sind, um ihrer Aufsichtsfunktion nachzukommen», und «was die personellen Ressourcen ihrer 
Parlamentsdienste angeht, so sind diese auf ähnlichem Niveau wie beim Typ ‹A›» (Ivar Trippolini: Strukturen, 
Rechte und Ressourcen der Kommissionen in den kantonalen Parlamenten; in: Parlament, Parlement, Parla-
mento 1/07 – 10. Jahrgang, März 2007, 29 und 30). 

59  Ulrich Zimmerli: Je besser die Kommissionsarbeit, desto stärker das Parlament; in: Parlament, Parlement, 
Parlamento 3/05 – 8. Jahrgang, November 200, 3. 

60  Vgl. Botschaft und Entwurf der Verfassungskommission vom 17. Dezember 1999 zu einer neuen Kantons-
verfassung, ABl 2000, 165 ff., 328 (21.96.01). Vgl. auch Ziffer 4.5.2. dieses Berichts. 

61  Oder wenn nur noch nichtständige Kommissionen eingesetzt würden, was indessen nicht zur Diskussion steht. 
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steht indessen – wie die Beratungen und die konsultative Abstimmung in der Februarsession 
2008 über den von der SP-Fraktion eingereichten Antrag auf Schaffung eines Systems von 
ständigen Fachkommission gezeigt haben – nicht zur Diskussion. Wird als Kriterium die Kom-
missionszugehörigkeit herangezogen, wird es weiterhin zwei Kategorien von Ratsmitgliedern 
geben, unabhängig davon, wie hoch der jeweilige Anteil an der einen oder an der anderen Ka-
tegorie ist. Ob das Bestehen der beiden Kategorien von Parlamentsmitgliedern gleichzusetzen 
ist mit der Existenz eines Zweiklassen-Parlamentes, hängt im Wesentlichen davon ab, ob die 
von Ulrich Zimmerli angeführten Begründungen62 und die weiteren angeführten Nachteile den 
Tatsachen entsprechen. Nicht belegbar ist seine Äusserung, dass Ratsmitglieder in ständigen 
Kommissionen über eine grössere Reputation verfügen. Auch kann seiner Einschätzung, wo-
nach das «gewöhnliche» Parlamentsmitglied in Plenumsdebatten geringere Einflussmöglichkei-
ten hat, nicht gefolgt werden. Im Übrigen lässt sich durch geeignete organisatorische Vorkeh-
ren, worunter insbesondere die Amtszeitbeschränkung hinsichtlich der Zugehörigkeit zu ständi-
gen Kommissionen fällt,63 die Entwicklung zu einem Zweiklassen-Parlament vermeiden. 
 
Auch das Argument, dass mit einem Kommissionssystem von ständigen und nichtständigen 
Kommissionen ungleichgewichtige Kommissionsmitgliedschaften resultieren, die zu «Miss-
stimmung und Frust» bei den Ratsmitgliedern führen könnten, ist nicht stichhaltig. Nichtständi-
ge Kommissionen haben gleichermassen bedeutsame Geschäfte wie ständige Kommissionen 
zu behandeln; mitunter dürften es sogar politisch brisantere Geschäfte sein, die von nichtstän-
digen Kommissionen zu beraten sind. Zu Gunsten von nichtständigen Kommissionen ist in die-
sem Zusammenhang anzuführen, dass es mit Blick auf Inhalt und Tragweite der Vorlage – in 
finanzieller Hinsicht oder angesichts der Auswirkungen auf die Rechtsstellung der von einem 
Gesetzeserlass betroffenen Personen – Sinn macht, die Kommissionen hinsichtlich ihrer Grös-
se wie auch in Bezug auf die Zugehörigkeit von Parlamentsmitgliedern einzelfallbezogen zu-
sammensetzen zu können.  
 
Von einiger Bedeutung ist das Argument, dass beim Bestehen von ständigen Fachkommissio-
nen, deren Ressorts sich mit den Aufgabenbereichen einzelner Departemente decken, eine 
«Klientelbeziehung» in dem Sinn entstehen kann, dass durch die zusätzlichen und die detail-
lierteren Kenntnisse, über welche die Mitglieder solcher Fachkommissionen verfügen, die par-
lamentarischen Beratungen einseitig beeinflusst werden. Nicht auszuschliessen ist sodann, 
dass solche Fachkommissionen zu Anlaufstellen für gezieltes Lobbying werden. Der Kantons-
rat hat in der Februarsession 2008 in der vorstehend erwähnten Konsultativabstimmung die 
Bildung von ständigen Fachkommissionen abgelehnt. 
 
Zusammenfassend zeigt sich, dass die Selbstbefassung des Parlamentes in Gestalt einer Mit-
wirkung bei der politischen Planung für und die begrenzte Miliztauglichkeit sowie die zuneh-
mende Belastung der Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegen eine Erweiterung des 
Kreises der ständigen Kommissionen sprechen. Die anderen angeführten Vor- und Nachteile 
treten demgegenüber eher in den Hintergrund. 
 
 
5.7. Zum Bedarf nach weiteren ständigen Kommissionen 

5.7.1. Erwägungen 

Die interkantonalen Vergleiche, wie sie in den Beilagen 2a bis 2c zum Bericht des Präsidiums 
vom 16. August 2006 über die Tätigkeit des Parlamentes 2002 bis 2006 wiedergegeben sind,64 

                                                
62  Ulrich Zimmerli: Je besser die Kommissionsarbeit, desto stärker das Parlament; in: Parlament, Parlement, 

Parlamento 3/05 – 8. Jahrgang, November 2005, 3. 
63  Vgl. Art. 20 KRR. Eine ununterbrochene Zugehörigkeit zu einer ständigen Kommission ist auf sechs Jahre 

beschränkt, wobei die Kommissionspräsidentin oder der Kommissionspräsident der Kommission insgesamt 
acht Jahre angehören darf, davon höchstens sechs Jahre als Präsidentin oder Präsident. 

 
64  ABl 2006, 2398 ff. (27.06.01), 2403 ff., 2412 f.  
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zeigen, dass in den Kantonen eine ausgesprochene Vielfalt im Bestand und in der Ausgestal-
tung von ständigen Kommission vorhanden ist. Zieht man die in Ziffer 5.2.2. dieses Berichts 
wiedergegebene Kategorisierung der vier Arten von ständigen Kommissionen bei,65 führt dies 

zur Frage, ob auch der St.Galler Kantonsrat weitere ständige Kommissionen einsetzen soll.  
 
Werden die in den Ziffern 5.4. bis 5.6. dieses Berichts dargestellten und bewerteten Vor- und 
Nachteile von ständigen Kommissionen gegeneinander abgewogen und die Erfahrungen mit 
dem heute bestehenden Kommissionssystem des Kantonsrates berücksichtigt, so ergibt sich in 
grundsätzlicher Hinsicht, dass die Erweiterung des Kreises der ständigen Kommissionen an 
sich keiner zwingenden Notwendigkeit entspricht. Die nichtständigen vorberatenden Kommis-
sionen, die für die Behandlung von einzelnen Geschäften eingesetzt werden, waren und sind 
durchaus in der Lage, die Vorlagen der Regierung kritisch zu hinterfragen und dem Plenum 
Änderungen zu beantragen oder die Vorlage wesentlich, das heisst in ihren Grundzügen, zu 
ändern. Dennoch sollen nachstehend zwei weitere ständige Kommissionen vorgeschlagen 
werden. Dabei steht nicht die Schaffung von zusätzlichen Aufsichtskommissionen zur Diskus-
sion steht, weil die Tätigkeitsfelder der parlamentarischen Aufsicht bereits durch die Rechts-
pflegekommission, die Staatswirtschaftliche Kommission und die Finanzkommission abgedeckt 
sind. Auch sind keine ständigen Fach- und Sachkommissionen vorzusehen, weil diese mit Blick 
auf die erwähnten Nachteile nicht zu Vereinfachungen in der parlamentarischen Organisation 
beziehungsweise den parlamentarischen Abläufen führen würden. Hingegen sollen – wie in 
den nachstehenden Ziffern 6 und 7 dieses Berichts erläutert wird – im Bereich der Quer-
schnittskommissionen eine Strategiekommission und eine Kommission für Aussenbeziehungen 
geschaffen werden. Sodann sollen – gemäss den Ausführungen in Ziffer 8 dieses Berichts – 
Änderungen bei den massgeblich mit Prüfungsfunktionen befassten Kommission vorgenom-
men werden, indem die Staatswirtschaftliche Kommission künftig auch die Aufsichtstätigkeiten 
der Rechtspflegekommission ausübt und zu einer Geschäftsprüfungskommission umgestaltet 
wird. Die Rechtspflegekommission wird unter Berücksichtigung der ihr weiterhin verbleibenden 
Aufgaben als Justizkommission bezeichnet. 
 
5.7.2. Folgerung 

Künftig soll der Kantonsrat sechs ständige Kommissionen aufweisen: 

 Justizkommission, 

 Geschäftsprüfungskommission, 

 Finanzkommission, 

 Strategiekommission, 

 Kommission für Aussenbeziehungen, 

 Redaktionskommission. 
 

Änderung von Art. 12 KRR mit Folgeänderungen in weiteren Bestimmungen  

 
 

6. Schaffung einer Strategiekommission 

6.1. Planung und Steuerung der Staatstätigkeit 

6.1.1. Planung und Steuerung im Verfassungs- und Gesetzesrecht 

Nach Art. 71 Abs. 1 KV bezeichnet die Regierung im Rahmen der Gesetzgebung Ziele und 
Mittel staatlichen Handelns. Sie plant und koordiniert die Staatstätigkeit. Ferner behandelt der 
Kantonsrat nach Massgabe des Gesetzes den ihm von der Regierung unterbreiteten Aufgaben- 
und Finanzplan (Art. 65 Bst. h in Verbindung mit Art. 73 Bst. e KV). Die Festlegung von Zielen 
und Mitteln staatlichen Handelns sowie der Aufgaben- und Finanzplan stellen Elemente der 
Planung und der Steuerung der Staatstätigkeit dar. 

                                                
65  Aufsichtskommissionen / Querschnittskommissionen / Fach- und Sachkommissionen / andere Aufsichts-

kommissionen. 
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Mit Botschaft und Entwurf vom 23. Oktober 2007 (22.07.20) leitete die Regierung dem Kan-
tonsrat die Vorlage zu einem IV. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz zu.66 Mit diesem 
Nachtrag sollen die für die Planung und die Steuerung der Staatstätigkeit erforderlichen In-
strumente geschaffen und ausgestaltet werden. Als neues Instrument wird in Ausführung von 
Art. 71 Abs. 1 KV das Regierungsprogramm eingeführt. Dieses enthält eine Schwerpunktepla-
nung in ausgewählten Politikbereichen und ist auf einen Zeithorizont von vier Jahren ausgerich-
tet. Aus den im Regierungsprogramm verankerten Zielen werden Massnahmen abgeleitet, die 
im Aufgaben- und Finanzplan festgehalten sind. 
 
Die auf das Regierungsprogramm sowie den Aufgaben- und Finanzplan bezogenen Bestim-
mungen des IV. Nachtrags zum Staatsverwaltungsgesetz in der Fassung gemäss erster Le-
sung im Kantonsrat in der Februarsession 2008 lauten wie folgt: 
 
Regierungsprogramm a) Erstellung 

Art. 16b (neu). Die Regierung beschliesst bis Ende des ersten Jahres der Amtsdauer das Regie-
rungsprogramm, das während vier Jahren gilt. 

 
Das Regierungsprogramm enthält: 

a) Schwerpunktziele staatlichen Handelns; 
b) geplante Massnahmen zur Erreichung der Ziele. 
 
 Der Kantonsrat nimmt vom Regierungsprogramm Kenntnis. 
 
b) Einbezug der Gemeinden 

Art. 16c (neu). Die Regierung gibt den Gemeinden vor ihrer Beschlussfassung Gelegenheit zur Stel-
lungnahme, soweit sich das Regierungsprogramm auf Staatsaufgaben bezieht, die von Kanton und Ge-
meinden gemeinsam erfüllt werden oder wenn wesentliche Interessen der Gemeinden betroffen sind. 
 
Aufgaben- und Finanzplan a) Zuständigkeit 

 Art. 16d (neu). Die Regierung erstellt jährlich den Aufgaben- und Finanzplan für die drei dem Voran-
schlag folgenden Kalenderjahre. 
 
 Der Kantonsrat genehmigt den Aufgaben- und Finanzplan.  
 
b) Inhalt 

 Art. 16e (neu). Der Aufgaben- und Finanzplan enthält: 
a) für die bestehenden Staatsaufgaben Ertrag und Aufwand der laufenden Rechnung sowie Einnah-

men und Ausgaben der Investitionsrechnung: 
b) für die Umsetzung des Regierungsprogramms: 
 1. die zur Erreichung der Ziele geplanten Massnahmen; 
 2. die Folgen für laufende Rechnung und Investitionsrechnung; 
 3. Messgrössen für die Erfolgskontrolle der Zielerreichung; 
c) die Gesetzesvorhaben und ihre Folgen für laufende Rechnung und Investitionsrechnung; 
d) die Vorhaben von grosser finanzieller Tragweite und ihre Folgen für laufende Rechnung und Investi-

tionsrechnung. 

 
Im Weiteren sieht der IV. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz in der Fassung gemäss Ent-
wurf der Regierung vom 23. Oktober 2007 (22.07.20) ein auf den Vollzug des Regierungspro-
gramms und der darauf abgestützten Massnahmen ausgerichtetes Regierungscontrolling vor. 
Die entsprechende Bestimmung in der Fassung gemäss erster Lesung im Kantonsrat in der 
Februarsession 2008 lautet wie folgt: 
 

                                                
66  ABl 2007, 3095 ff. (22.07.20). 
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Controlling a) Regierungscontrolling 

 Art. 16f (neu). Das Regierungscontrolling umfasst die Überprüfung: 
a) der Erreichung der im Regierungsprogramm festgelegten Ziele; 
b) der Umsetzung der im Aufgaben- und Finanzplan enthaltenen Massnahmen; 
c) der Umsetzung der Gesetzesvorhaben; 
d) der Umsetzung der Vorhaben von grosser finanzieller Tragweite. 

 
Über die Ergebnisse des Regierungscontrollings berichtet die Regierung im jährlichen Ge-
schäftsbericht, der vom Kantonsrat zur Kenntnis zu nehmen ist (Art. 5a Abs. 2 Bst. c des IV. 
Nachtrags zum Staatsverwaltungsgesetz in der Fassung gemäss Entwurf der Regierung vom 
23. Oktober 2007 [22.07.20]). 
 
6.1.2. Hinweise auf andere Kantone 

Für die Beratung von Vorlagen und Geschäften zur Planung der Staatstätigkeit werden in ver-
schiedenen Kantonen ständige parlamentarische Kommissionen eingesetzt. Die Tätigkeitsfel-
der sind jedoch äusserst unterschiedlich ausgestaltet, indem der zuständigen Kommission er-
gänzend zu den Aufgaben im Planungs- und Steuerungsbereich weitere Aufgaben übertragen 
sind. So kennt beispielsweise der Kanton Bern eine Steuerungskommission67, die einerseits 
Aufgaben erfüllt, wie sie üblicherweise einem als Finanzkommission bezeichneten Gremium 
zugewiesen sind, und die sich andererseits der Planung und Steuerung der Staatstätigkeit 
widmet. So obliegt der bernischen Steuerungskommission die Beratung der Richtlinien der Re-
gierungspolitik, des Aufgaben- und Finanzplans sowie des Geschäftsberichts; ferner überprüft 
sie das Controlling des Regierungsrates, der Direktionen und der Ämter. Der Kanton Graubün-
den kennt eine Kommission für Staatspolitik und Strategie.68 Diese ist zuständig für die Ausar-
beitung der übergeordneten politischen Ziele und Leitsätze des Grossen Rates, die Vorbera-
tung und die Koordination der von der Regierung vorgelegten mittelfristigen Planung im Aufga-
ben- und Finanzbereich sowie für die Überprüfung der mittelfristigen Planungen des Grossen 
Rates und der Regierung auf die Erfüllung der gesetzten Ziele und die Wirksamkeit der Mass-
nahmen. Im Kanton Aargau69 besteht eine ständige Kommission für Aufgabenplanung und 
Finanzen, die sich der Behandlung des Aufgaben- und Finanzplans sowie der Durchführung 
des Finanz- und Aufgabencontrollings und weiteren finanzpolitischen Aufgaben widmet. Ihr 
kommt eine den Fachkommissionen übergeordnete koordinierende Stellung zu, wenn die 
Fachkommissionen in ihren Aufgabenbereichen Vorlagen mit Bezug zu den staatlichen Steue-
rungsinstrumenten, das heisst zur wirkungsorientierten Steuerung von Aufgaben und Finan-
zen,70 beraten. 
 
 
6.2.  Ausgestaltung der Strategiekommission 

6.2.1. Geschäftsbereiche 

Die in Aussicht genommenen Instrumente der politischen Planung und Steuerung und der da-
mit verbundene Einbezug des Kantonsrates in Gestalt der Kenntnisnahme des Regierungspro-
gramms sowie der Genehmigung des Aufgaben- und Finanzplans führt dazu, diese Geschäfte 
von einer neuen ständigen Kommission mit der Bezeichnung «Strategiekommission» vorbe-
raten zu lassen. 
 

                                                
67  Vgl. Art. 21 des Grossratsgesetzes des Kantons Bern (Bernische Systematische Gesetzessammlung, BSG 

151.21). 
68  Vgl. Art. 21 der Geschäftsordnung des Grossen Rates des Kantons Graubünden (Bündner Rechtsbuch 

170.140). 
69  Vgl. § 19 der Geschäftsordnung des Grossen Rates des Kantons Aargau (Systematische Aargauische Geset-

zessammlung, SAR 152.210). 
70  Vgl. dazu das Gesetz über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben und Finanzen (GAF) (Systemati-

sche Aargauische Gesetzessammlung, SAR 612.100). 
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Für die Festlegung des Umfangs der Beratungsgegenstände, die in Zuständigkeit der Strate-
giekommission fallen sollen, ist wegleitend, dass sich die Kommission dem gesamten Spekt-
rum der politischen Planung widmen kann. Ausgenommen davon ist – wie in Ziffer 7.5. dieses 
Berichts noch ausgeführt wird – der Tätigkeitsbereich der für die Aussenbeziehungen einzuset-
zenden Kommission. 
 
Würde der Strategiekommission allein das Regierungsprogramm zur Vorberatung übertragen, 
wäre die Schaffung einer neuen ständigen Kommission nicht gerechtfertigt. Einerseits käme sie 
bloss alle vier Jahre zum Einsatz (vom Ausnahmefall abgesehen, dass ein Nachtrag zum Re-

gierungsprogramm zu beschliessen ist); andererseits bliebe  und dies ist ausschlaggebend  
unberücksichtigt, dass zwischen dem Regierungsprogramm und den für seine Umsetzung er-
forderlichen Massnahmen, die ihren Niederschlag im Aufgaben- und Finanzplan finden, ein 
enger innerer Zusammenhang besteht. Es erscheint deshalb unabdingbar, der Strategiekom-
mission sowohl das Regierungsprogramm wie auch den Aufgaben- und Finanzplan zur Vorbe-
ratung zu übertragen. Der Strategiekommission sind ferner Sachplanungen zur Vorberatung 
überwiesen werden, soweit sie inhaltlich mit Zielen, die im Regierungsprogramm enthalten 
sind, zusammenhängen. Dem Kantonsrat soll es indessen im Sinn von flexiblen Lösungen 
möglich sein, für die Vorberatung einer Sachplanungsvorlage eine besondere (nichtständige) 
Kommission zu bestellen. Dieses Vorgehen ist vorab dann geboten, wenn der Planungsgegen-
stand die Vorberatung durch eine Kommission nahelegt, die mitgliedschaftlich einzelfallbezo-
gen nach politischen, regionalen oder fachlichen Gesichtspunkten zusammengesetzt ist. Als 
Beispiele für Sachplanungen, die durch eine separat bestellte Kommission vorzuberaten wä-
ren, sind etwa die Spitalplanung, der Strategieplan öffentlicher Verkehr71 oder der Staatsstras-
senplan72 zu nennen. Beispiele weiterer Sachplanungen, bei denen je nach aktuellem Regie-

rungsprogramm entweder die Strategiekommission oder eine besondere Kommission vorbera-
tend tätig gewesen wären, sind das Mehrjahresprogramm der Standortförderung73 oder die E-
Government-Strategie.74 
 
Das Regierungsprogramm und der daraus abgeleitete Aufgaben- und Finanzplan stehen nicht 
isoliert da, weil die Instrumente der Planung mit solchen der Steuerung verbunden werden sol-

len. Es resultiert ein Kreislauf, der aus den Elementen «Ziele formulieren»  «Massnahmen 

erarbeiten»  «Massnahmen umsetzen»  «Umsetzung überprüfen»  «Ziele formulieren» 
besteht.75 Wird diese gesamtheitliche Betrachtungsweise von Planung und Steuerung der 
Staatstätigkeit für die Ausgestaltung der Strategiekommission in den Vordergrund gestellt, folgt 
daraus, dass die Ergebnisse des Regierungscontrollings, die im Geschäftsbericht der Regie-
rung erläutert werden und die ihrerseits Auswirkungen auf die Formulierung der neuen Ziele 
und die Festlegung von entsprechenden Massnahmen haben, ebenfalls zum Beratungsge-
genstand der Strategiekommission zählen sollten. 
 
6.2.2. Schnittstellen 

a) im Verhältnis zur Staatswirtschaftlichen Kommission 

Die Schaffung der Strategiekommission hat Schnittstellen zur Staatswirtschaftlichen Kommis-
sion beziehungsweise zur künftigen Geschäftsprüfungskommission sowie zur Finanzkommissi-
on zur Folge. 
 

                                                
71  Vgl. Bericht der Regierung vom 20. August 2002 (40.02.02). 
72  Vgl. zum Beispiel: IV. Nachtrag zum Grossratsbeschluss über den Staatsstrassenplan, Botschaft und Entwurf 

der Regierung vom 14. Februar 2006 (28.06.01). 
73  Vgl. Kantonsratsbeschluss über das Mehrjahresprogramm der Standortförderung für die Jahre 2007 bis 2010, 

Botschaft und Entwurf der Regierung vom 15. August 2006 (36.06.01). 
74  Vgl. E-Government im Kanton St.Gallen, Bericht und Entwurf der Regierung vom 10. Oktober 2006 

(40.06.03/33.06.05). 
75  Vgl. im Einzelnen die Ausführungen in Ziffer 6.3. der Botschaft der Regierung zum IV. Nachtrag zum Staats-

verwaltungsgesetz vom 23. Oktober 2007 (22.07.20); ABl 2007, 3095 ff., 3109 f. 
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Hinsichtlich der Staatswirtschaftlichen Kommission beziehungsweise Geschäftsprüfungskom-
mission ergibt sich eine erste Schnittstelle zu deren Aufgabe, die Planung der Staatstätigkeit zu 
prüfen (Art. 15 Abs. 1 Bst. b KRR). Die Schnittstelle betrifft die Beratung des Regierungspro-
gramms sowie der darauf bezogenen Massnahmen im Aufgaben- und Finanzplan. Sie ist 
dadurch zu beheben, dass die Staatswirtschaftliche Kommission oder Geschäftsprüfungskom-
mission vom Prüfungsfeld «Planung der Staatstätigkeit» entbunden wird. Wenn die Staatswirt-
schaftliche Kommission beziehungsweise die Geschäftsprüfungskommission von der  Überprü-
fung der Planung der Staatstätigkeit entbunden wird, so bedeutet dies jedoch nicht, dass ihr 
eine zukunftsgerichtete Betrachtungsweise künftig verwehrt wäre. Es wird ihr auch weiterhin 

möglich sein  und es obliegt ihr auch die entsprechende Verpflichtung , in ihre Aufsichtstätig-
keit Aspekte einzubeziehen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die an Prüfungsschwerpunkte 
und Prüfungsgegenstände der Amtsführung anknüpfende vorwärts gerichtete Dimension der 
Prüfungstätigkeit unterscheidet sich von der im geltenden Art. 15 Abs. 1 Bst. b KRR Verpflich-
tung zur Überprüfung der Planung der Staatstätigkeit. Bei der Überprüfung der Planung der 
Staatstätigkeit steht die Kontrolle im Vordergrund, ob und wie die Regierung ihrem Planungs-
auftrag nach Art. 71 Abs. 1 zweitem Satz KV nachkommt; dies ist neu Sache der Strategie-
kommission. Demgegenüber liegt es weiterhin in der Zuständigkeit der Staatswirtschaftlichen 
Kommission beziehungsweise der Geschäftsprüfungskommission, zukunftsorientierte Folge-
rungen aus der Prüfung der Amtsführung zu ziehen und darauf im Bericht an den Kantonsrat 
einzugehen. Hinzu kommt, dass der Strategiekommission abschliessend aufgezählte Geschäf-
te zugeschieden sind, nämlich Regierungsprogramm, Aufgaben- und Finanzplan sowie Sach-
planungen mit Konnex zum Regierungsprogramm und Bericht über die Ergebnisse des Regie-
rungscontrollings. Demgegenüber übt die Staatswirtschaftliche Kommission beziehungsweise 
die Geschäftsprüfungskommission nach wie vor im Sinn von bestehender Rechtslage und gel-

tender Praxis die Aufsicht über die Amtsführung aus, in die  wie erwähnt  auch zukunftsori-
entierte Bewertungen einfliessen können.  
 
Schwieriger ist die Beseitigung einer zweiten Schnittstelle, nämlich jener zur Prüfung der Amts-
führung der Regierung und der ihr unterstellten Verwaltung (Art. 15 Abs. 1 Bst. a KRR) sowie 
der Erfüllung der vom Kantonsrat der Regierung erteilten Aufträge (Art. 15 Abs. 1 Bst. c KRR). 
Diese Schnittstelle ergibt sich dadurch, dass sich die Strategiekommission – wie erwähnt – 
auch mit den Ergebnissen des Regierungscontrollings zu befassen hat. Die Amtsführung sowie 
die Umsetzung der im Aufgaben- und Finanzplan enthaltenen Massnahmen, der Gesetzesvor-
haben und der Vorhaben von grosser finanzieller Tragweite stehen in einem engen Zusam-
menhang zueinander. Für das diesbezüglich notwendige differenzierte Vorgehen bedarf es 
detaillierter Absprachen zwischen beiden Kommissionen, damit keine Überschneidungen und 
Doppelspurigkeiten auftreten und ein gegenseitig abgestimmter Antrag hinsichtlich der Kennt-
nisnahme des Geschäftsberichts durch den Kantonsrat resultiert. 
 
b) im Verhältnis zur Finanzkommission 

In Bezug auf die Finanzkommission resultiert eine erste Schnittstelle zur Zuständigkeit, die Fi-
nanzplanung des Staates zu prüfen (Art. 16 Abs. 1 erster Satz KRR). Unter Berücksichtigung, 
dass der Finanzplan durch den Aufgaben- und Finanzplan abgelöst wird, ist diese Aufgabe aus 
dem Tätigkeitsfeld der Finanzkommission herauszulösen und neu der Strategiekommission zu 
übertragen. Die entsprechende Schnittstelle entfällt. 
 
Demgegenüber bleibt eine zweite Schnittstelle bestehen, nämlich jene zwischen dem Aufga-
ben- und Finanzplan einerseits und dem jährlichen Voranschlag andererseits. Der Aufgaben- 
und Finanzplan enthält neben anderen Elementen einen finanziellen Mehrjahrsplan der Lau-
fenden Rechnung und der Investitionsrechnung. Mit der Genehmigung des Aufgaben- und Fi-
nanzplans, der von der Strategiekommission vorberaten wird, setzt der Kantonsrat Vorgaben 
für den Voranschlag; insofern leiten sich aus dem Aufgaben- und Finanzplan Eckwerte für den 
nächsten Voranschlag ab, welcher von der Finanzkommission vorberaten wird. Um diese 
Schnittstelle zwischen den beiden Kommissionen zu minimieren, ist es angezeigt, dass die 
Strategiekommission bei der Vorberatung des Aufgaben- und Finanzplans die Haltung der Fi-
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nanzkommission kennt. Die Strategiekommission ist deshalb zu verpflichten, vor ihren Bera-
tungen die Stellungnahme der Finanzkommission einzuholen. 
 
6.2.3. Behebung beziehungsweise Minimierung der Schnittstellenproblematik 

Angesichts des Umstandes, dass sich bei keinem Kommissionssystem alle Schnittstellen be-
heben lassen, sowie im Bestreben, dass der Sicherstellung einer Gesamtsicht hinreichend 
Rechnung getragen wird, ist ein personeller Querbezug zwischen allen ständigen Kommissio-
nen – nicht nur der Strategiekommission, der Staatswirtschaftlichen Kommission oder Ge-
schäftsprüfungskommission und der Finanzkommission – vorzusehen. Dieser Querbezug soll 
dergestalt institutionalisiert werden, dass den Kommissionspräsidentinnen und -präsidenten 
das Recht eingeräumt wird, an Sitzungen von anderen ständigen Kommissionen mit beraten-
der Stimme mitzuwirken. Die Mitwirkung soll vor allem der gegenseitigen Information und sowie 
der Abstimmung der Kommissionstätigkeit dienen. Im Kantonsratsreglement ist dieses Mitwir-
kungsrecht in einem neuen Art. 19bis zu regeln. 
 
Darüber hinaus besteht weiterhin die Pflicht zum Zusammenwirken der ständigen Kommissio-
nen nach Art. 19 Abs. 1 KRR; danach besprechen die Präsidentinnen oder Präsidenten die 
Abgrenzung und die gegenseitige Ergänzung der Kommissionstätigkeit. Auch können sie von 
der Präsidentin oder vom Präsidenten des Kantonsrates nach Bedarf zu Aussprachen eingela-
den werden. Art. 19 Abs. 2 KRR ermächtigt ferner das Präsidium, die Präsidentinnen oder Prä-
sidenten der ständigen Kommissionen zur Besprechung gemeinsamer Fragen zusammenzuru-
fen. 
 
Auch wenn in den Rechtsgrundlagen, das heisst im Kantonsratsreglement, die Voraussetzun-
gen geschaffen werden, dass die bei Institutionalisierung einer Strategiekommission – und 
auch einer Kommission für Aussenbeziehungen gemäss nachfolgender Ziffer 7 dieses Berichts 
– keine Schnittstellen zu vorhandenen ständigen Kommissionen bestehen, ist davon auszuge-
hen, dass das neue Kommissionsgefüge in der Praxis zunächst noch nicht in allen Teilen per-
fekt funktioniert und Grenzfälle hinsichtlich der Zuständigkeiten auftreten können. Dennoch 
sollte auf die Einführung der beiden neuen ständigen Kommissionen nicht verzichtet werden, 
vielmehr sollen Erfahrungen gesammelt werden, um alsdann später – vorzugsweise im Rah-
men eines nächsten Berichts des Präsidiums über die Tätigkeit des Parlamentes – Anpassun-
gen vorzunehmen. 
 
6.2.4. Alternativen 

In der Februarsession 2008 beantragte die FDP-Fraktion, die aus der Planung und Steuerung 
der Staatstätigkeit resultierenden Vorlagen von der zu schaffenden Strategie- und Staatswirt-
schaftlichen Kommission vorberaten zu lassen. Der Aufgaben- und Finanzplan sollen von der 
Strategie- und Staatswirtschaftlichen Kommission sowie der Finanzkommission in Zusammen-
arbeit vorberaten werden. 
 
Nach heutigem Verständnis hat der Finanzplan «die Funktion eines Frühwarnsystems, welches 
die mittelfristige Entwicklung des Staatshaushalts ohne steuernde Eingriffe aufzeigt», wobei 
methodisch so vorgegangen wird, dass «ausgehend vom aktuellen Voranschlag … alle Posit i-
onen für den Planungszeitraum weiterentwickelt werden».76 Demgegenüber erfährt der künfti-
ge Aufgaben- und Finanzplan «im Inhalt und in seiner Funktion» eine wesentliche Neuausrich-
tung, indem er – in Übereinstimmung mit der Umsetzung des Auftrags der Motion 42.03.15 
«Mehrjährige Gesamtplanung der Staatstätigkeit (Aufgaben- und Finanzplan)» – prospektiv 
aufzeigt, «ob und wo Bedarf für steuernde Massnahmen besteht und welchen Massnahmen 
das Regierungsprogramm umgesetzt wird».77 Gleich wie das Regierungsprogramm ist der 

                                                
76  Vgl. Botschaft und Entwürfe der Regierung zum Voranschlag 2008 vom 2. Oktober 2007 (33.07.03 / 33.07.10 / 

36.07.01); Abschnitt Finanzplan 2009 bis 2011, 152. 
77  Vgl. Ziffer 4.1. der Botschaft der Regierung zum IV. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz vom 23. Oktober 

2007 (22.07.20); ABl 2007, 3095 ff., 3105. 
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künftige Aufgaben- und Finanzplan somit Instrument der Planung und Steuerung der Staatstä-
tigkeit, wobei der Aufgaben- und Finanzplan in unmittelbarer Abhängigkeit vom Regierungs-
programm steht. Die Zuweisung der Vorberatung dieses Geschäfts an die Strategiekommission 
ist deshalb nicht nur zweckmässig, sondern aufgrund der Funktionen und Abhängigkeiten der 
beiden Instrumente zwingend geboten. Auch ist von einer wie auch immer gearteten Zusam-
menarbeit der beiden Kommissionen abzusehen. Einerseits widerspräche dies der erwähnten 
Konzeption von Regierungsprogramm sowie Aufgaben- und Finanzplan; andererseits resultier-
te ein aufwändigeres Verfahren, indem Beratungen und Beschlüsse der beiden Kommissionen 
aufeinander abgestimmt werden müssten. Die einheitliche Zuordnung von Regierungspro-
gramm sowie Aufgaben- und Finanzplan an eine einzige Kommission – das heisst an die Stra-
tegiekommission – entspricht unter diesem Gesichtpunkt auch der Sicherstellung von Syner-
gien. 
 
Was eine Übertragung der Vorberatung von Regierungsprogramm sowie Aufgaben- und Fi-
nanzplan an eine einzige Kommission, konkret an eine Strategie- und Staatswirtschaftliche 
Kommission, betrifft, bliebe dabei unberücksichtigt, dass die Planung und Steuerung der 
Staatstätigkeit – basierend auf der neuen Kantonsverfassung, nachvollzogen im Instrumentari-
um nach dem IV. Nachtragsgesetz zum Staatsverwaltungsgesetz – eine markante Änderung 
erfährt, die nicht auf das Regierungshandeln begrenzt ist, sondern das Parlament zu einer 
massgeblich stärkeren Mitwirkung zwingt. Will der Kantonsrat die künftige Staatstätigkeit eff i-
zient mitgestalten und darauf wirksam Einfluss nehmen, muss er über entsprechende institutio-
nelle Voraussetzungen verfügen. Gleichzeitig muss er aber auch den verfassungsrechtlichen 
Auftrag, Regierung und Staatsverwaltung zu beaufsichtigen, weiterhin uneingeschränkt wahr-
nehmen können; die Kontrolle – und diese ist nicht gleichbedeutend mit Controlling – stellt 
nach wie vor eine wesentliche parlamentarische Funktion dar. Auch hierfür bedarf der Kantons-
rat einer wirksamen institutionellen Basis. Wirksames Einwirken auf die Planungstätigkeit und 
das damit verbundene Controlling auf der einen Seite und wirksames Kontrollieren des Regie-
rungs- und Verwaltungshandelns auf der anderen Seite machen es unabdingbar, dass der 
Kantonsrat sowohl über die Strategiekommission wie auch über die Staatswirtschaftliche 
Kommission beziehungsweise Geschäftsprüfungskommission verfügt. Es sei mit Blick auf die 
zweifellos vorhandene Notwendigkeit, die Koordination zwischen den Kommissionen herzustel-
len, nochmals auf den bestehenden Art. 19 KRR sowie auf den in dieser Vorlage beantragten 
neuen Art. 19bis KRR hingewiesen. 
 
6.2.5. Folgerung 

Für die Vorberatung von Geschäften im Bereich der Planung und der Steuerung der Staatstä-
tigkeit wird in Gestalt einer ständigen Kommission die Strategiekommission geschaffen. Dar-
über hinaus wird vorgesehen, dass die Präsidentinnen und Präsidenten aller ständigen Kom-
missionen die Möglichkeit erhalten, in den jeweils anderen ständigen Kommissionen mit bera-
tender Stimme mitzuwirken. 
 

Aufnahme von Art. 16bis, 19bis und 19ter in das Kantonsratsreglement sowie Änderung von 
Art. 12, 15 und 19 KRR 

 
 

7. Schaffung einer Kommission für Aussenbeziehungen 

7.1. Ausgangslage 

7.1.1. Zuständigkeitsordnung im Bereich der Aussenbeziehungen 

Nach Art. 24 KV setzt sich der Staat zum Ziel, in Zusammenarbeit mit dem Bund, anderen Kan-
tonen und dem Ausland, Aufgaben gemeinsam zu lösen und das gegenseitige Verständnis der 
Bevölkerung auf- und auszubauen sowie einen Beitrag zur Friedenserhaltung zu leisten. Der 
Staat tritt zudem dafür ein, dass der Bund die Eigenständigkeit der Kantone wahrt. 
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Die verfassungsrechtliche Aufteilung der Zuständigkeiten im Bereich der Aussenbeziehungen 
weist folgende Merkmale auf: 
 
Der Regierung kommt nach Art. 74 Abs. 1 KV generell die Leitung der staatlichen Zusammen-
arbeit mit dem Bund, den anderen Kantonen und dem Ausland zu. Dabei hat sie den Kantons-
rat über die Aussenbeziehungen zu informieren (Art. 74 Abs. 2 Bst. c erster Satzteil KV). Die 
Regierung verfügt sodann nach Art. 74 Abs. 2 Bst. c KV über die Kompetenz zur Verhand-
lungsführung bei zwischenstaatlichen Vereinbarungen; sie ist in diesem Zusammenhang zur 
Information des Kantonsrates verpflichtet, wenn es sich um «wichtige zwischenstaatliche Ver-
einbarungen» handelt. Auch der Abschluss – einschliesslich Änderung und Kündigung78 – von 

zwischenstaatlichen Vereinbarungen steht der Regierung zu (Art. 74 Abs. 2 Bst. a KV). Vorbe-
halten bleibt jedoch die Genehmigung durch den Kantonsrat unter ausdrücklicher oder still-
schweigender Zustimmung der Stimmberechtigten, wenn der zwischenstaatlichen Vereinba-
rung Verfassungs- oder Gesetzesrang zukommt (Art. 65 Bst. c, Art. 48 Bst. b, Art. 49 Abs. 1 
Bst. b KV). Ferner bezeichnet die Regierung gestützt auf Art. 74 Abs. 2 Bst. b KV die Vertre-
tungen des Staates in zwischenstaatlichen Einrichtungen (vgl. auch Art. 16 Bst. g StVG). 
Schliesslich ist die Regierung nach Massgabe der Bundesverfassung (SR 101; abgekürzt BV) 
zur Mitwirkung beim Standesreferendum zuständig (Art. 74 Abs. 3 KV).  
 
Was die neben dem Recht auf Genehmigung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen beste-
henden Zuständigkeiten des Kantonsrates im Bereich der Aussenbeziehungen betrifft, verfügt 
er zunächst gestützt auf Art. 64 Bst. b KV über die Kompetenz zur Wahl seiner Vertretungen in 
interkantonalen und internationalen parlamentarischen Versammlungen und Kommissionen. 
Ferner ist er befugt, nach Massgabe der Bundesverfassung Standesinitiativen einzureichen 
(Art. 65 Bst. l KV). Dieses Recht steht – wenn nicht der Kantonsrat davon Gebrauch macht – 
nach Art. 74 Abs. 3 Ziff. 1 KV auch der Regierung zu. 
 
Wenn auch der Regierung von Verfassungs wegen generell die Leitung der Aussenbeziehun-
gen zusteht, so hat sich ihr Handeln dennoch in einen übergeordneten, vom Kantonsrat fest-
zulegenden Rahmen in Gestalt von Zielvorgaben einzufügen. Art. 65 Bst. e zweiter Satzteil KV 
verpflichtet nämlich den Kantonsrat, die Ziele für die Ausgestaltung der Aussenbeziehungen 
festzulegen. Dabei stützt er sich nicht nur auf jene Informationen ab, die ihm die Regierung 
nach Art. 74 Abs. 2 Bst. b erstem Satzteil KV zuleitet, sondern er ist nach Art. 65 Bst. e erstem 
Satzteil KV auch ermächtigt, sich die für die Festlegung der aussenpolitischen Ziele erforderli-
chen Informationen zu beschaffen. 
 
7.1.2. Verfassungsrechtliche Konzeption der Zuständigkeitsordnung 

Das Verfassungsrecht überträgt der Regierung – wie die Verfassungskommission in ihrer Bot-
schaft zur neuen Verfassung des Kantons St.Gallen festhält79 – die «Hauptrolle in den Aus-
senbeziehungen». «Die Planungs- und Führungstätigkeit der Regierung in den Aussenbe-
ziehungen geht etwas weiter als in den anderen Politikbereichen, vor allem aufgrund ihrer vol-
len Kompetenz zur Verhandlungsführung …; die Zuständigkeiten des Kantonsrates in den Aus-
senbeziehungen sind gemäss Art. 64 [heute: Art. 65 KV] auf die Genehmigung von zwischen-
staatlichen Verträgen mit Verfassungs- und Gesetzesrang, auf die Vorgabe von Zielen sowie 
auf die übliche Aufsicht über Regierung und Verwaltung beschränkt.»80  
 
Die Pflicht der Regierung, den Kantonsrat über die Aussenbeziehungen zu informieren, wird 
von der Verfassungskommission mit dem Hinweis begründet, dass der Kantonsrat damit seine 
Kompetenzen nach Art. 65 Bst. e und j KV wahrnehmen kann, also die Ziele für die Ausgestal-

                                                
78  Botschaft und Entwurf der Verfassungskommission vom 17. Dezember 1999 zu einer neuen Kantonsverfas-

sung, ABl 2000, 165 ff. (21.96.01), 348. 
79  Botschaft und Entwurf der Verfassungskommission vom 17. Dezember 1999 zu einer neuen Kantonsverfas-

sung, ABl 2000, 165 ff. (21.96.01), 245. 
80  Botschaft und Entwurf der Verfassungskommission vom 17. Dezember 1999 zu einer neuen Kantonsverfas-

sung, ABl 2000, 165 ff. (21.96.01), 348. 
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tung der Aussenbeziehungen festlegen sowie die Regierung und Verwaltung beaufsichtigen.81 
Sodann sollte die Regierung – so die Verfassungskommission – den Kantonsrat «konsultieren 
und informieren», wenn sie Mitglieder von interkantonalen Organen bezeichnet, denen Recht-
setzungsbefugnisse namentlich in Form von Erlassen mit Gesetzesrang übertragen sind.82 
 
Abb. 6:  Übersicht über die Zuständigkeitsordnung im Bereich der Aussenbeziehungen 

Zuständigkeit Kantonsrat Regierung 

Grundsatz  Festlegung der Ziele für die Aus-
gestaltung der Aussenbeziehun-
gen 

 Aufsicht 

Leitung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, unter anderem bei 
Vertragsverhandlungen 

Zwischenstaatliche 
Vereinbarungen 

Genehmigung von Abschluss, Ände-
rung und Kündigung, wenn Verfas-
sungs- oder Gesetzesrang 

Abschluss, Änderung und Kündigung 
in eigener Kompetenz oder unter Vor-
behalt der Genehmigung des Kantons-
rates  

Wahlen Vertretungen des Kantonsrates in 
parlamentarischen Versammlungen 
und Kommissionen 

Vertretungen des Staates in zwischen-
staatlichen Einrichtungen, allenfalls – 
bei Organen mit Rechtsetzungsbefug-
nissen – nach Konsultation des Kan-
tonsrates  

Informationen Beschaffung von Informationen bei 
Regierung und Verwaltung 

Zuleitung von Informationen an Kan-
tonsrat, insbesondere über laufende 
Verhandlungen zu wichtigen zwi-
schenstaatlichen Vereinbarungen 

 
7.1.3. Aktueller Stand der Aussenbeziehungen des Kantonsrates 

Als Ergänzung zur Internationalen Bodenseekonferenz (abgekürzt IBK) wurde im Jahr 1994 die 
Parlamentarier-Kommission Bodensee gegründet. Diese hat anlässlich der 27. Sitzung vom 
März 2007 ihre Aufgaben und Ziele neu strukturiert und ausführlicher festgehalten. Gleichzeitig 
hat sie sich eine neue Bezeichnung gegeben: Parlamentarier-Konferenz Bodensee.  
 
Ziel der Konferenz ist es, mit ihrer Tätigkeit einen Beitrag zu leisten, die natürlichen Lebens-
grundlagen im Bodenseeraum nachhaltig zu sichern, die gemeinsame Identität der Bodensee-
region und die Standortattraktivität zu stärken, die Mitwirkung der Länder- und Kantonsparla-
mente bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit zu unterstützen und zu koordinieren so-
wie länderübergreifende Projekte und Massnahmen demokratisch breit abzustützen. Sie macht 
sich zur Aufgabe, den Meinungs- und Informationsaustausch zwischen den Länder- und Kan-
tonsparlamenten zu pflegen, den ständigen Dialog zwischen Regierungen, Parlamenten, der 
Wirtschaft und der Zivilgesellschaft innerhalb der Bodenseeregion zu fördern, in Zusammen-
arbeit mit der IBK länderübergreifende Projekte in der Bodenseeregion zu initiieren und zu be-
gleiten sowie über ihre Mitglieder in den entsendenden Parlamenten mit den gegebenen par-
lamentarischen Möglichkeiten die Beratungsergebnisse auf Länder- und kantonaler Ebene ein-
zubringen. Die Parlamentarier-Konferenz Bodensee behandelt grenzüberschreitende, die ge-
samte Bodenseeregion betreffende Themen, insbesondere Umwelt, Gewässerschutz, Raum-
ordnung, Verkehr, Tourismus, Kultur und Sport, Bildung, Wissenschaft und Forschung, Ge-
sundheit und Soziales, wirtschaftliche Zusammenarbeit, innere Sicherheit sowie Zukunftsfragen 
die Region betreffend. Sie fasst im Rahmen ihrer Ziele und Aufgaben Beschlüsse und Emp-
fehlungen, die sich an die IBK, an die zuständigen nationalen, kantonalen und Landesregierun-
gen und deren Stellen sowie an die europäischen, regionalen, lokalen und sonstigen öffentli-
chen Einrichtungen richten können. 

                                                
81  Botschaft und Entwurf der Verfassungskommission vom 17. Dezember 1999 zu einer neuen Kantonsverfas-

sung, ABl 2000, 165 ff. (21.96.01), 349. 
82  Botschaft und Entwurf der Verfassungskommission vom 17. Dezember 1999 zu einer neuen Kantonsverfas-

sung, ABl 2000, 165 ff. (21.96.01), 349. 



 - 37 - 

 
 

 
 
bb_sgprod-856835.doc 

Neben den institutionalisierten Kontakten zu den Parlamenten der Nachbarländer und -kantone 
pflegt die Parlamentarier-Kommission (Parlamentarier-Konferenz) Bodensee  situativ den Ge-
dankenaustausch und die persönlichen Kontakte mit den Präsidien anderer Kantonsparlamente 
sowie vereinzelt mit Parlamenten ausländischer Regionen, wie beispielsweise dem Landtag 
von Baden-Württemberg. Dabei empfängt das Präsidium solche oder weilt selber bei solchen 
zu Besuch. Für die Pflege dieser Kontakte gibt es keinen festen Turnus, sondern diese erge-
ben sich aufgrund aktueller politischer Gegebenheiten oder aufgrund persönlicher Kontakte von 
Mitgliedern des Präsidiums. Sie haben deshalb den Charakter des Zufälligen und erfolgen ten-
denziell nicht mit einer klaren strategischen Ausrichtung. Ansätze hierzu bestehen bezüglich 
der Kontakte zu den Parlamenten von Regionen, mit denen der Kanton St.Gallen institutionali-
sierte Partnerschaften pflegt. So hat es sich in der Praxis als wertvoll erwiesen, dass beim Be-
such oder bei Empfängen von Delegationen dieser Partnerregionen auf Regierungsebene auch 
das Präsidium zur Teilnahme eingeladen wird. Dies ist umso wichtiger, als auf Seite der Part-
nerregionen die politischen Verantwortungsträger oft gleichzeitig der regionalen Exekutive und 
Legislative angehören. Diese begrüssen es somit, auch auf st.gallischer Seite das Gespräch 
mit Vertretungen der Legislative pflegen zu können. 
 
 
7.2. Herausforderungen an die Aussenbeziehungen des Kantonsrates 

7.2.1. Allgemeines 

In den letzten Jahren ist die Tendenz festzustellen, dass die räumlichen Dimensionen verschie-
denster Problemstellungen zunehmend weniger mit den politischen Entscheidräumen überein-
stimmen. Um sich diesem Entwicklungsprozess anzupassen, setzt der Staat immer mehr auf 
kooperative Handlungsformen. Diese Form des kooperationsorientierten Föderalismus zwingt 
die Kantone, sich mittels interkantonaler Konferenzen zu organisieren, ihre Standpunkte abzu-
stimmen und zu bündeln, um mit dem Bund in dieser neuen Form effizient verhandeln zu kön-
nen, aber auch um die kantonale Position gegenüber dem Bund zu stärken. Aus dieser verän-
derten Ausgangslage und der Zusammenarbeit entstand die Konferenz der Kantonsregierun-
gen (abgekürzt KdK). Die skizzierte Entwicklung wird durch die Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) sowie durch die in die-
sem Rahmen abgeschlossene Rahmenvereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit 
mit Lastenausgleich vom 24. Juni 2005 (abgekürzt IRV) noch verstärkt.83 Daneben ist aber 
auch die Tendenz festzustellen, dass die Aussenpolitik immer mehr zu einem Querschnitts-
thema geworden ist.  
 
All dies wirkt sich einerseits auf die Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung aus, 
da die Aushandlung interkantonaler wie auch grenzüberschreitender Verträge und Vereinba-
rungen in den Zuständigkeitsbereich der Regierung fällt und das Parlament im Rahmen der 
Genehmigung darüber befinden kann. Andererseits hat die interkantonale Zusammenarbeit 
stark zugenommen und die kantonalen Parlamente sind immer häufiger gefordert, sich im in-
terkantonalen Kontext aktiv zu beteiligen. Es ist daher zu prüfen, welche strukturellen und or-
ganisatorischen Anpassungen im Arbeitsprozess des Kantonsrates notwendig sind, um diesen 
Veränderungen sachgerecht entgegen treten zu können. Dies ist insbesondere unter spezieller 
Berücksichtigung der neuen Instrumente der Allgemeinverbindlicherklärung und der Beteilungs-
verpflichtung im Rahmen von Art. 48a BV in Verbindung mit dem Bundesgesetz über den Fi-
nanz- und Lastenausgleich (SR 613.2; abgekürzt FiLaG) erforderlich. 
 

                                                
83  Vgl. Planungsbericht der Regierung vom 23. Mai 2006 über die Umsetzung der Neugestaltung des Finanzaus-

gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) im Kanton St.Gallen (40.06.02) sowie 
Botschaft und Entwurf der Regierung vom 23. Mai 2006 über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses 
über den Beitritt des Kantons St.Gallen zur Rahmenvereinbarung für die interkantonale Zusammenarbeit mit 
Lastenausgleich (26.06.01), ABl 2006, 1483 ff. 
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7.2.2. Internationale Zusammenarbeit 

Die Kantone können in ihrem Zuständigkeitsbereich mit dem Ausland Verträge abschliessen, 
sofern diese nicht den Interessen des Bundes sowie den Rechten anderer Kantone zuwider-
laufen (Art. 56 Abs. 2 BV) und der Bund im betreffenden Bereich selber noch keinen Staats-
vertrag abgeschlossen hat. Die Kantone haben den Bund vor Abschluss der Verträge zu infor-
mieren (Art. 56 Abs. 2 letzter Satz BV). Letztlich sieht Art. 56 Abs. 3 BV vor, dass die Kantone 
mit untergeordneten ausländischen Behörden direkt verkehren können; in den übrigen Fällen 
erfolgt der Verkehr der Kantone mit dem Ausland durch Vermittlung des Bundes.  
 
Die Bedeutung der Staatsvertragskompetenz der Kantone hat in den letzten Jahren stark ab-
genommen. Im Zentrum der kantonalen Staatsverträge stehen heute hauptsächlich die Ge-
genstände der nachbarrechtlichen Verhältnisse. Diese betreffen in der Regel die grenzüber-
schreitenden Aufgaben von lokalem und regionalem Charakter, wie etwa den gemeinsamen 
Betrieb von Abwasserreinigungsanlagen und ähnlichen Einrichtungen. Nachfolgend steht des-
halb die zunehmend wichtiger werdende interkantonale Zusammenarbeit im Vordergrund der 
Überlegungen. 
 
7.2.3. Interkantonale Zusammenarbeit 

Art. 48 Abs. 1 BV hält fest, dass die Kantone miteinander Verträge schliessen sowie gemein-
same Organisationen und Einrichtungen schaffen können. Letzteres bringt es mit sich, dass im 
Hinblick auf den Vollzug einer Vereinbarung ein interkantonales Organ eingesetzt wird, oder es 
wird ein interkantonaler Verwaltungsträger, meist in der Form einer öffentlich-rechtlichen An-
stalt, mit dem Ziel geschaffen, eine kantonale Verwaltungsaufgabe gemeinsam zu erfüllen. Da-
mit diese Einrichtungen die ihnen übertragenen Aufgaben erfüllen können, sind sie mit den 
dazu notwendigen Kompetenzen auszustatten. Diese Kompetenzzuweisung kann sich auf die 
Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben beschränken; sie kann aber auch Rechtsetzungsbe-
fugnisse einschliessen. In Bezug auf die Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen ist 
Art. 48 Abs. 4 BV, der zusammen mit der NFA in Kraft treten wird, massgebend. Daraus ergibt 
sich, dass die Kantone interkantonale Organe durch interkantonalen Vertrag zum Erlass recht-
setzender Bestimmungen, die einen interkantonalen Vertrag umsetzen, ermächtigen können. 
Dabei muss der Vertrag nach dem gleichen Verfahren, das für die Gesetzgebung gilt, geneh-
migt worden sein (Art. 48 Abs. 4 Bst. a BV), und er muss die inhaltlichen Grundzüge der recht-
setzenden Bestimmungen festlegen (Art. 48 Abs. 4 Bst. b BV). 
 
Dass die interkantonalen Vereinbarungen an Bedeutung gewinnen, zeigt die Zahl der in jünge-
rer Zeit dem Kantonsrat zur Genehmigung vorgelegten Verträge über den Beitritt des Kantons 
St.Gallen:84 

 zur Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV) ab 2005; 

 zur Interkantonalen Vereinbarung über die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsver-
wendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wet-
ten; 

 zur Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen IVSE; 

 über die Zustimmung zur Auflösung des Konkordats betreffend Hochschule und Berufsbil-
dungszentrum Wädenswil; 

 zur Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht; 

 zur geänderten Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsab-
schlüssen (Diplomanerkennungsvereinbarung); 

 zur Rahmenvereinbarung für die Interkantonale Zusammenarbeit im Lastenausgleich. 
 

                                                
84  Vgl. Bericht des Präsidiums vom 16. August 2006 über die Tätigkeit des Parlamentes 2002 bis 2006; ABl 2006, 

2333 ff. (27.06.01), 2344. 
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Die Staatskanzlei lud im Auftrag des 21er-Gremiums «Parlamentsreform» die Departemente 
ein, ihr mitzuteilen, mit welchen neuen interkantonalen Vereinbarungen oder mit welchen Ände-
rungen von bestehenden interkantonalen Vereinbarungen im Verlauf der nächsten vier Jahre 
zu rechnen ist. Die Antworten der Departemente ergeben, nach Sachbereichen gemäss Sys-
tematik der Gesetzessammlung gegliedert, folgende Übersicht (Stand August 2007): 
 
Erziehung, Bildung, Kultur: 

 Erlass einer Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen 

Schule (HarmoS-Konkordat);85 

 Erlass eines Konkordates über die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich; 

 Revision der Interkantonalen Fachschulvereinbarung (SGS 211.82); 

 Erlass eines Konkordates im Rahmen der «Hochschullandschaft Schweiz 2012» unter 
Einbezug der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (sGS 217.81) und der Interkanto-
nalen Fachhochschulvereinbarung (sGS 234.031); 

 Neuregelung der Hochschulträgerlösungen im Bereich der Vereinbarung über die Interkan-
tonale Fachhochschule St.Gallen (sGS 234.61), der Vereinbarung über die Hochschule für 
Technik Buchs (sGS 234.111) und der Vereinbarung über die Hochschule Rapperswil 
(sGS 234.211); 

 Allfälliger Beitritt des Kantons St.Gallen zur Interkantonalen Vereinbarung über die Beiträ-
ge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (Berufsfachschulvereinba-
rung); 

 Erlass einer Interkantonalen Vereinbarung über die gemeinschaftliche Finanzierung von 
Zentrumsleistungen im Kulturbereich. 

Gesundheitspflege, Sozialversicherung, Fürsorge: 

 Erlass eines Konkordates über die Koordination der Konzentration der hochspezialisierten 
Medizin. 

Landesverteidigung, öffentliche Sicherheit und Ordnung: 

 Erlass einer Interkantonalen Vereinbarung über die Polizeischule Ostschweiz; 

 Erlass eines Konkordates über die Bewilligungspflicht für Sicherheitsunternehmen; 

 Erlass eines Konkordates über die Bekämpfung des Hooliganismus (an Stelle einer Bun-
desregelung). 

Arbeit und Gewerbe: 

 Allfällige Revision der Interkantonalen Vereinbarung zum Abbau technischer Handels-
hemmnisse (sGS 552.531). 

Landwirtschaft, Tierhaltung, Waldwirtschaft, Umweltschutz: 

 Revision des Konkordates betreffend die Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft 
(sGS 611.251). 

Verkehr, öffentliches Baurecht, Energie, Gewässernutzung und Gewässerschutz: 

 Erlass von Interkantonalen Finanzierungsvereinbarungen im Bereich des öffentlichen Ver-
kehrs; 

 Allfälliger Beitritt des Kantons St.Gallen zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmo-
nisierung der Baubegriffe (Vereinbarung in Ausarbeitung). 

Öffentliche Finanzen, Regalien, staatliche Unternehmungen, Feuerschutz: 

 Revision der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (sGS 
841.32). 

                                                
85  Vgl. Botschaft und Entwurf der Regierung vom 23. Oktober 2007 zum Kantonsratsbeschluss über die Geneh-

migung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt des Kantons St.Gallen zur Interkantonalen Vereinbarung 
über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat); ABl 2007, 3328 ff. (35.07.02). 
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Es ist somit von einer verhältnismässigen grossen Zahl von Vorlagen im Bereich der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit in den kommenden Jahren auszugehen. 
 
7.2.4. Insbesondere: Interkantonale Zusammenarbeit im Rahmen der NFA 

Im Rahmen der NFA sind namentlich die beiden neuen Instrumente der Allgemeinverbindlich-
erklärung und der Beteiligungsverpflichtung im Rahmen von Art. 48a BV zu erwähnen.  
 
Art. 13 FiLaG verpflichtet die Kantone, eine Rahmenvereinbarung für die interkantonale Zu-
sammenarbeit mit Lastenausgleich zu erarbeiten. In vorliegendem Zusammenhang ist Art. 13 
Bst. d FiLaG von Bedeutung, wonach die Mitwirkung der kantonalen Parlamente bei der inter-
kantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich in der Rahmenvereinbarung zu regeln sind. 
Am 24. Juni 2005 hat die Konferenz der Kantonsregierungen die Rahmenvereinbarung für die 
interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich (abgekürzt IRV) zuhanden der Ratifikation 
in den Kantonen verabschiedet. Sie tritt in Kraft, wenn ihr 18 Kantone beigetreten sind. Die 
Bundesversammlung kann die IRV auf Antrag von mindestens 21 Kantonen allgemeinverbind-
lich erklären (Art. 14 Abs. 1 Bst. a FiLaG). Die Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt durch ei-
nen dem Referendum unterstehenden Bundesbeschluss (Art. 14 Abs. 1 Ingress FiLaG). 
 
Die Rahmenvereinbarung selbst führt noch zu keiner interkantonalen Zusammenarbeit mit Las-
tenausgleich. Sie regelt nur deren Grundsätze und Verfahren. Die eigentliche Zusammenarbeit 
ist in aufgabenspezifischen Vereinbarungen zu normieren. In diesen einzelnen Verträgen sind 
gestützt auf die Grundlagen der IRV die Einzelheiten der Zusammenarbeit zu regeln. Nach Art. 
48a BV in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1 Bst. b FiLaG kann die Bundesversammlung auf Antrag 
von mindestens 18 Kantonen in bestimmten Bereichen86 interkantonale Verträge durch einen 
dem Referendum unterstehenden Bundesbeschluss allgemeinverbindlich erklären. Daneben 
kann die Bundesversammlung in Form eines einfachen Bundesbeschlusses auf Antrag von 
mindestens der Hälfte der Kantone, die an einem interkantonalen Vertrag oder an einem defini-
tiv ausgehandelten Vertragsentwurf beteiligt sind, einen oder mehrere Kantone zur Beteiligung 
verpflichten (Art. 15 FiLaG). 
 
Der Vorgabe von Art. 13 Bst. d FiLaG wird durch die Bestimmungen von Art. 4 und Art. 15 IRV 
Rechnung getragen. 
 
Art. 4 Abs. 1 IRV verpflichtet die Kantonsregierungen, die kantonalen Parlamente rechtzeitig 
und umfassend über bestehende oder beabsichtigte Vereinbarungen im Bereich der interkan-
tonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich zu informieren. Mit dieser Bestimmung wird die 
in Art. 74 Abs. 2 Bst. c KV festgelegte Informationspflicht der Regierung hinsichtlich der Umset-
zung der NFA konkretisiert. 
 
Nach Art. 4 Abs. 2 IRV ist es Sache des kantonalen Rechts, die Mitwirkungsrechte der kanto-
nalen Parlamente zu regeln. Im Sinn der Organisationsfreiheit der Kantone bleibt somit die 
konkrete Ausgestaltung der Mitwirkungsrechte dem kantonalen Recht vorbehalten. Nach der 
verpflichtenden Formulierung von Art. 4 Abs. 2 IRV sind entsprechende Regelungen im kanto-
nalen Recht zwingend vorzusehen. Es ist Aufgabe jedes Kantons, allfällige interkantonale Ver-
pflichtungen in seinem kantonalen Recht umzusetzen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der 
für die Genehmigung der aufgabenspezifischen Vereinbarung zu erlassenden gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

                                                
86  Straf- und Massnahmenvollzug; kantonale Hochschulen; Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung; 

Abfallbewirtschaftung; Abwasserreinigung; Agglomerationsverkehr; Spitzenmedizin und Spezialkliniken; Insti-
tutionen zur Eingliederung und Betreuung von Invaliden. 
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Findet die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich in Gestalt einer von den betei-
ligten Kantonen gemeinsam getragenen Institution87 (gemeinsame Trägerschaft) statt, an wel-
che die Erfüllung der Aufgabe übertragen wird, so hat die damit verbundene Verlagerung von 
Kompetenzen auf interkantonale Organe direkte Auswirkungen auf die Mitwirkungsmöglichkei-
ten der Parlamente und der Stimmberechtigten. Die IRV verpflichtet deshalb die an der ge-
meinsamen Trägerschaft beteiligten Kantone, eine wirksame Aufsicht über Führung und Ver-
waltung der gemeinsamen Trägerschaft sicherzustellen und die Aufsichtsfunktionen geeigneten 
Organen zu übertragen (Art. 14 IRV). Es handelt sich dabei um die durch die Regierungen 
wahrzunehmende strategische Aufsicht. Ergänzend dazu ist eine Oberaufsicht zu institutionali-
sieren. Art. 15 IRV statuiert deshalb bei gemeinsamen Trägerschaften die Einsetzung von in-
terparlamentarischen Geschäftsprüfungskommissionen. Diese sind rechtzeitig und umfassend 
über die Arbeit der gemeinsamen Trägerschaft zu informieren. Sie verfügen über angemes-
sene Mitwirkungsrechte im Rahmen der Erarbeitung der Leistungsvereinbarung und des Glo-
balbudgets. Daneben können sie den Trägerkantonen Änderungen des Vertrages beantragen. 
Damit verfügen die interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommissionen über gestalteri-
sche Mitwirkungsrechte.  
 
Die IRV bildet die Grundlage für die interkantonalen Zusammenarbeitsverträge in den Berei-
chen gemäss Art. 48a BV (Straf- und Massnahmenvollzug; kantonale Hochschulen; Kulturein-
richtungen von überregionaler Bedeutung; Abfallbewirtschaftung; Abwasserreinigung; Agglo-
merationsverkehr; Spitzenmedizin und Spezialkliniken; Institutionen zur Eingliederung und Be-
treuung von Invaliden). Inwieweit die Bestimmungen der IRV über die parlamentarischen Mit-
wirkungsrechte im Kanton St.Gallen umzusetzen sein werden, hängt davon ab, ob und welche 
gemeinsamen Trägerschaften für die interkantonale Aufgabenerfüllung im Rahmen der NFA-
Umsetzung geschaffen werden.  
 
 
7.3. Interkantonaler Vergleich 

Verschiedene Kantone kennen ständige parlamentarische Kommissionen, die sich mit Aufga-
ben mit Bereich der Aussenbeziehungen befassen. Die Tabelle in der Beilage zu diesem Be-
richt gibt einen Überblick über die bestehenden Kommissionen, wobei sie keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt. Sie vermag Anhaltspunkte zu geben, welche Zuständigkeiten allenfalls 
einer im Kanton St.Gallen zu schaffenden Kommission für Aussenbeziehungen zugeordnet 
werden könnten. Ergänzend dazu wird in der nachfolgende Ziffer 7.4. dieses Berichts auf eine 
besondere interkantonale Vereinbarung hingewiesen werden, die sich mit der Stellung der Kan-
tonsparlamente im Bereich der Aussenbeziehungen befasst. 
 
 
7.4. Vereinbarung über interkantonale Verträge und Vereinbarungen mit dem Aus-

land 

Die Kantone Freiburg, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura haben die Vereinbarung über 
die Aushandlung, Ratifikation, Ausführung und Änderung der interkantonalen Verträge und der 
Vereinbarungen der Kantone mit dem Ausland, datiert vom 9. März 2001, – die so genannte 
convention des conventions – abgeschlossen.88, 89 Diese Vereinbarung ist gemäss ihrer Prä-
ambel im Hinblick darauf erarbeitet worden, «dass die Parlamente bei der Verhandlung von 
interkantonalen Verträgen und von Verträgen zwischen Kantonen und dem Ausland mitwirken 
können». 
 
                                                
87  Eine andere Form der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich besteht im Leistungskauf. Für den 

Leistungskauf ist charakteristisch, dass ein Kanton die Erfüllung einer Aufgabe einem anderen Kanton über-
trägt, dieser die Leistung für beide Kantone erbringt und dafür entschädigt wird. 

88  Text der Vereinbarung: Systematische Gesetzessammlung des Kantons Freiburg (SGF) 121.4. 
89  Die Vereinbarung soll revidiert werden. Der Revisionsentwurf vom 24. August 2007 und der erläuternde Bericht 

finden sich auf der Internetseite der Westschweizer Regierungskonferenz: 
http://www.cgso.ch/home/index.php?id=104&mn=6&lang=de 
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Nach Art. 2 setzen die Parlamente aller vertragsschliessenden Kantone eine ständige Kommis-
sion für Vereinbarungen über auswärtige Angelegenheiten ein. Art. 3 verpflichtet die Regierun-
gen jedes vertragsschliessenden Kantons, dem Parlament regelmässig Bericht über seine 
Aussenpolitik zu erstatten. Die Regierungen werden sodann in Art. 4 verpflichtet, im Hinblick 
auf die Aushandlung von interkantonalen Verträgen und Vereinbarungen zwischen dem Kanton 
und dem Ausland, die dem obligatorischen oder fakultativen Referendum unterstehen, die 
Kommission für auswärtige Angelegenheiten zu den Richt- und Leitlinien für das Verhand-
lungsmandat zu konsultieren, bevor die Regierung diese festlegt oder ändert. Die Regierung 
informiert die Kommission über den Fortgang der Verhandlungen. 
 
Nach Art. 5 sind die vertragsschliessenden Kantone gehalten, eine interparlamentarische Kom-
mission aus je sieben Vertreterinnen oder Vertretern einzusetzen, bevor sie einen interkanto-
nalen Vertrag oder eine Vereinbarung mit dem Ausland abschliessen oder ändern, der dem 
obligatorischen oder fakultativen Referendum untersteht. Im Hinblick auf die Genehmigung 
eines interkantonalen Vertrages oder einer Vereinbarung der Kantone mit dem Ausland durch 
die Parlamente ist die Stellungnahme der interparlamentarischen Kommission in der Botschaft 
an die Parlamente beizufügen (Art. 7 Abs. 2). 
 
In Bezug auf die Ausführung von interkantonalen Verträgen hält Art. 8 fest, dass die vertrags-
schliessenden Kantone in allen Verträgen, mit denen eine Institution oder ein Netzwerk von 
interkantonalen Institutionen geschaffen wird und deren Genehmigung dem fakultativen oder 
obligatorischen Referendum unterstellt ist, eine koordinierte parlamentarische Kontrolle über 
diese Institution oder dieses Netzwerk in dem Rahmen, als der durch jeden Kanton zu über-
nehmende Anteil im Jahresbudget jedes Kantons 1'000'000 Franken im Durchschnitt über-
steigt.  
 
 
7.5. Ausgestaltung der Kommission für Aussenbeziehungen 

7.5.1. Beratungsinhalte 

Auf der Basis der Übersicht über die Zuordnung von Funktionen an parlamentarische Kommis-
sionen für Aussenbeziehungen und der Ausführungen über die von sechs Kantonen abge-
schlossene Vereinbarung über die Stellung ihrer Parlamente bei grenzüberschreitenden Ver-
tragsverhandlungen und -abschlüssen lassen sich die Zuständigkeiten, wie sie einer Kommis-
sion für Aussenbeziehungen zugeteilt werden können, in folgende Beratungsinhalte gliedern: 
 
a) Vorberatung 

Vorberatung von Vereinbarungen und Gesetzen: Die Kommission berät die Vorlagen der 
Regierung über die Genehmigung des Abschlusses, der Änderung oder der Kündigung ei-
ner zwischenstaatlichen Vereinbarung mit Gesetzes- oder Verfassungsrang einschliesslich 
der sich daraus ergebenden Ausgabenbeschlüsse vor. Ferner obliegt ihr die Vorberatung 
von allfälligen Gesetzen, welche die Aussenbeziehungen betreffen. 

 
Vorberatung von Berichten: Die Kommission berät Berichte der Regierung an den Kan-
tonsrat vor, die den Aussenbeziehungen gewidmet sind. 
 
Wird die Vorberatung einer ständigen Kommission übertragen, reduziert sich zwangsläufig 
die Anzahl nichtständiger Kommissionen, die für aussenpolitische Geschäfte eingesetzt 
werden müssen. In der laufenden Amtsdauer 2004/2008 sind bis Ende 2007 sieben nicht-
ständige Kommissionen gewählt worden, denen die Vorberatung einer Vorlage im Bereich 
der Aussenbeziehungen oblag.  
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b) Information 

Die Regierung informiert die Kommission über: 

 Entwicklungen und wichtige Fragen im Bereich der Aussenbeziehungen; 

 den Verlauf von Verhandlungen über den Abschluss oder die Änderung einer wichti-
gen zwischenstaatlichen Vereinbarung. 

 
 Die Informationen sind dem Kantonsrat in Nachachtung von Art. 74 Bst. c KV zugänglich 

zu machen, wobei indessen gewisse Informationsinhalte mit Blick auf im Gang befindliche 
Verhandlungen ausschliesslich der Kommission im Rahmen ihrer vertraulichen Beratungen 
zur Kenntnis gebracht werden können. 

 
c) Anhörung 

Die Regierung hört die Kommission vor der Aufnahme von Verhandlungen über den Ab-
schluss oder die Änderung einer zwischenstaatlichen Vereinbarung mit Gesetzes- oder 
Verfassungsrang sowie vor der Einleitung des Verfahrens auf Kündigung einer solchen 
Vereinbarung an. Dabei können der Kommission folgende Befugnisse eingeräumt werden: 

 Abgabe einer konsultativen Stellungnahme; 

 Abgabe von Empfehlungen; 

 Festlegung von Verhandlungsleitlinien. Die Regierung informiert die Kommission spä-
testens bei der Vorberatung der Genehmigungsvorlage, inwieweit die Verhand-
lungsleitlinien berücksichtigt wurden beziehungsweise werden konnten und welches 
die Gründe für eingetretene Abweichungen sind. 

 
d) Wahlvorbereitung bei Zuständigkeit des Kantonsrates 

Die Kommission bereitet die Wahl von Vertretungen des Kantonsrates in interkantonale 
und internationale parlamentarische Versammlungen und Kommissionen vor. Sie verfügt 
über das Wahlvorschlagsrecht. 

 
e) Wahlvorbereitung bei Zuständigkeit der Regierung 

Die Regierung konsultiert die Kommission, bevor sie Vertretungen in zwischenstaatlichen 
Einrichtungen des Staates wählt, wenn das Organ, in welchem die Vertretungen mitwirken, 
zum Erlass von Bestimmungen mit Gesetzesrang zuständig ist. 

 
f) Festlegung der Ziele im Bereich der Aussenbeziehungen 

Nach Massgabe von Art. 65 Bst. e KV ist der Kommission für Aussenbeziehungen als wei-
tere Funktion die Festlegung der Ziele der Ausgestaltung der Aussenbeziehungen zuzu-
ordnen. Gemäss dieser Bestimmung der Kantonsverfassung hat die Regierung dem Kan-
tonsrat periodisch eine Vorlage über die Ziele der Aussenbeziehungen des Kantons 
St.Gallen – in Fortführung der bisherigen Berichterstattung über die Strategie der Aussen-
beziehungen des Kantons St.Gallen – zu unterbreiten. Diese Vorlage ist von der Kom-
mission zu Handen des Kantonsrates vorzuberaten. 

 
g) Aufsicht 

Die Kommission übt die Aufsicht über Regierung und Verwaltung in Bezug auf die Wahr-
nehmung der Aufgabenerfüllung in den Aussenbeziehungen aus und tritt in diesem Be-
reich an die Stelle der Staatswirtschaftlichen Kommission beziehungsweise Geschäftsprü-
fungskommission. 
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7.5.2. Optionen 

Grundsätzlich lässt sich die Kommission für Aussenbeziehungen nach Massgabe ihrer Tätig-
keitsfelder wie folgt gestalten: 

 Kommissionsmodell «Konkordatskommission»: Die Kommissionstätigkeit ist auf die Tätig-
keitsbereiche «a» und «b» sowie allenfalls noch «e» beschränkt. 

 Kommissionsmodell «Aussenpolitische Kommission»: Einer solchen Kommission wird ein 
breites aussenpolitisches Aufgabenspektrum zugeordnet, nämlich: 

 Beratungsinhalte «a», «b», «c», «f», «g» 
  oder 

 Beratungsinhalte «a», «b», «c», «d», «e», «f», «g». 
 
7.5.3. Folgerung 

Der grossen Bedeutung der Aussenbeziehungen des Kantonsrates entsprechend, rechtfertigt 
sich die Schaffung einer Kommission für Aussenbeziehungen im Sinn einer aussenpolitischen 
Kommission. Dieser sollen umfassende Zuständigkeiten zukommen. 
 

Aufnahme von Art. 16ter bis 16quinquies sowie Art. 19ter, 23ter und 23quater in das Kan-
tonsratsreglement sowie Änderung von Art. 12, 15, 19 sowie 137 und 138 KRR 

 
 

8. Weitere Änderungen im Kommissionssystem 

8.1. Ausgangslage 

Das 21er-Gremium «Parlamentsreform» hat sich im Zusammenhang mit der Einführung der 
Strategiekommission und der Kommission für Aussenbeziehungen mit der Frage befasst, ob 
das Kommissionssystem noch weiterer grundlegender Änderungen bedürfe. Insbesondere hat 
sich mit der Aufgabenerfüllung von Staatswirtschaftlicher Kommission und Rechtspflegekom-
mission im Aufsichtsbereich auseinandergesetzt und Überlegungen für eine allfällige Zusam-
menlegung der Aufsichtstätigkeiten dieser beiden Kommissionen in einer «Geschäftsprüfungs-
kommission» angestellt. Sodann hat es darüber diskutiert, die Vorbereitung der Richterwahlen 
sowie der weiteren Tätigkeiten der Rechtspflegekommission, soweit sie nicht dem Bereich der 
Aufsicht zuzuordnen sind, einer Justizkommission zu übertragen. Das 21er-Gremium «Parla-
mentsreform» beantragt aufgrund seiner Überlegungen, die Tätigkeitsfelder der Staatswirt-
schaftlichen Kommission – ausgenommen die Überprüfung der Planung der Staatstätigkeit 
nach Art. 15 Abs. 1 Bst. b KRR, die neu der Strategiekommission zufällt – und die Aufsicht der 
Rechtspflegekommission nach Art. 14 Abs. 1 Bst. e KRR über die Strafuntersuchungs- und  
-vollzugsbehörden und das Konkursamt sowie über die Gerichte und die ihnen unterstellten 
Behörden, Beamten und Angestellten zusammenzulegen und der neu als Geschäftsprüfungs-
kommission bezeichneten Staatswirtschaftlichen Kommission zu übertragen.  
 
 
8.2. Schaffung einer Geschäftsprüfungskommission 

8.2.1. Ausgangslage 

Nach Art. 65 Bst. j KV beaufsichtigt der Kantonsrat Regierung und Staatsverwaltung, und nach 
Art. 65 Bst. k KV obliegt ihm die Aufsicht über den Geschäftsgang der Gerichte. Unter dem 
Blickwinkel des Kommissionssystems ist die Aufsicht über Regierung und Staatsverwaltung 
institutionell nach geltendem Recht der Staatswirtschaftlichen Kommission und der Finanz-
kommission übertragen, während für die Aufsicht über den Geschäftsgang der Gerichte die 
Rechtspflegekommission zuständig ist. 
 
Mit der Einführung der Strategiekommission entfällt bei der Staatswirtschaftlichen Kommission 
die in Art. 15 Abs. 1 Bst. b KRR festgelegte Aufgabe, die Planung der Staatstätigkeit zu prüfen. 
Auch die Steuerung des staatlichen Handelns wird neu Sache der Strategiekommission sein, 
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nachdem dieser die Vorberatung des Berichts der Regierung über das Ergebnis des Regie-
rungscontrollings zukommen soll. Das prospektive Element ihres Handelns verlagert sich auf 
die Strategiekommission. Die Staatswirtschaftliche Kommission erfährt mithin eine Entwicklung 
in Richtung einer «Verwaltungsprüfungsinstanz». Als solcher kommt ihr die Überwachung der 
Geschäftsführung der Staatsverwaltung sowie der mit kantonalen Aufgaben beauftragten Priva-
ten zu. Wesentlich ist dabei, dass sie sich nachträglich mit der Verwaltungstätigkeit und dem 

Geschäftsgang befasst, wobei zu dieser vergangenheitsbezogenen Betrachtungsweise durch 
die Prüfung ergänzt wird, ob den in ihren früheren Berichten gemachten Bemerkungen und 
Empfehlungen Rechnung getragen wurde. Die Staatswirtschaftliche Kommission wird insofern 
– auch ohne Übernahme weiterer Aufgaben aus dem Tätigkeitsfeld der Rechtspflegekommissi-
on – zu einer Geschäftsprüfungskommission, welche die Geschäftsführung beziehungsweise 
den Geschäftsgang der von ihr beaufsichtigten Staatsorgane überwacht beziehungsweise kon-
trolliert. 
 
Was die Rechtspflegekommission betrifft, lässt sich ihr Tätigkeitsfeld in zwei Teile gliedern, 
nämlich einerseits in die Aufsichtstätigkeit und andererseits in die weiteren Aufgaben.90 Die 
Aufsichtstätigkeit ist in Art. 14 Abs. 1 Bst. e KRR festgehalten. Nach dieser Bestimmung stellt 
die Rechtspflegekommission fest, «ob die Amtsführung von Gerichten, Strafuntersuchungs- 
und Strafvollzugsorganen sowie Organen der Geldvollstreckung funktioniert und entsprechend 
den gesetzlichen Anforderungen ausgeübt wird. Geschäftsgang, Personelles, Organisation und 
Infrastruktur werden untersucht und bewertet, um allenfalls Empfehlungen für Verbesserungen 
für die Zukunft zu machen.»91 Sodann gibt es eine Reihe von weiteren Aufgaben, die der 
Rechtspflegekommission in Art. 14 Abs. 1 Bst. abis bis d KRR übertragen sind; diese weiteren 
Aufgaben können als Vorberatungstätigkeit bezeichnet werden. Zu ihr gehört die Vorberatung 
der Gültigkeit der Wahl des Kantonsrates und allfälliger Kassationsbeschwerden, der Vorschlä-
ge der Fraktionen für die Wahl der Richter, von Petitionen und Rekursen, von Begnadigungs-
gesuchen und von Disziplinarfällen sowie Straf- und Verantwortlichkeitsklagen betreffend 
oberste kantonale Behörden. Schliesslich ist die Rechtspflegekommission nach Art. 127 Abs. 1 
erstem Satz KRR Adressatin von an den Kantonsrat gerichteten Eingaben. 
 
8.2.2. Zusammenlegung der Aufsichtsfunktionen von Staatswirtschaftlicher und Rechtspfle-

gekommission 

Von den Vorberatungsaufgaben der Rechtspflegekommission abgesehen, sind die Tätigkeiten 
von Staatswirtschaftlicher Kommission und Rechtspflegekommission sehr ähnlich beziehungs-
weise deckungsgleich. Beide Kommissionen üben zuhanden des Kantonsrates – je für die 
ihnen zugeordneten Organe, Behörden und Dienststellen – die verfassungsrechtlich dem Par-
lament zugewiesene Aufsichtskompetenz aus. Beide Kommissionen haben überdies dieselbe 
Zielsetzung für ihre Tätigkeit. Es geht darum, dass sie auf eine rechts- und ordnungsgemäss 
handelnde Verwaltung beziehungsweise auf rechts- und ordnungsgemäss handelnde Gerichte 
– selbstverständlich unter Berücksichtigung der Gewaltenteilung92 – zu achten haben. Beide 
haben zu prüfen, ob die Aufgaben wirksam, wirtschaftlich und zweckmässig erfüllt werden, und 
bei beiden Kommissionen erstreckt sich der Prüfungsumfang neben dem Geschäftsgang auch 
auf die personellen und infrastrukturellen Ressourcen sowie die organisatorischen Gegeben-
heiten. Aufgrund dieser übereinstimmenden Merkmale von Staatswirtschaftlicher Kommission 
und Rechtspflegekommission ist es naheliegend, die beiden Kommissionen hinsichtlich der 
Aufsichtstätigkeit zur Geschäftsprüfungskommission zusammenzulegen und die Unterstützung 
des Kantonsrates bei Wahrnehmung seiner Aufsichtsfunktion nach Art. 67 Bst. j und k KV, die 
eine «zentrale Aufgabe des Parlamentes»93 darstellt, bei einem einzigen Gremium zu konzent-

rieren.  

                                                
90  Vgl. Bericht 2007 der Rechtspflegekommission vom 20. April 2007 (32.07.02), 5. 
91  Bericht 2007 der Rechtspflegekommission vom 20. April 2007 (32.07.02), 5. 
92  Art. 23 Abs. 4 KRR. 
93  Botschaft und Entwurf der Verfassungskommission vom 17. Dezember 1999 für die neue Verfassung des Kan-

tons St.Gallen; ABl 2000, 165 ff. (21.96.01), 334. 
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Was die Organisation der Prüfungstätigkeit der künftigen Geschäftsprüfungskommission be-
trifft, wird sie ihre Aufgaben zweifellos weiterhin mit dem Einsatz von Subkommissionen erfül-
len. Die Staatswirtschaftliche Kommission weist heute sieben, die Rechtspflegekommission – 
einschliesslich der für die Vorbereitung der Richterwahlen zuständigen Subkommission – vier 
Subkommissionen auf. Für die Tätigkeiten der Geschäftsprüfungskommission, in welcher die 
Aufsichtstätigkeiten der beiden Kommissionen vereinigt sind, müssten beim Beibehalten des 
Subkommissionssystems – rein zahlenmässig betrachtet – elf Subkommissionen gebildet wer-
den. In der Praxis werden jedoch organisatorische Anpassungen ins Auge gefasst werden 
müssen, beispielsweise indem die für das Sicherheits- und Justizdepartement zuständige Sub-
kommission auch Aufsichtsfunktionen im Rechtspflegebereich übernimmt. Denkbar ist sodann, 
dass weitere Subkommissionen zusammengelegt werden, indem einzelne von ihnen zwei De-
partemente prüfen.94 Allerdings lässt sich die Zahl der Subkommissionen mit Blick auf die Be-
lastung der einzelnen Subkommissionsmitglieder nicht unbegrenzt herabsetzen, insbesondere 
auch dann nicht, wenn die parallel dazu die Grösse der Subkommissionen auf beispielsweise 
drei Mitglieder verkleinert wird. 
 
8.2.3. Alternative 

Als Alternative zum vorstehenden Vorschlag ist die Beibehaltung der bisherigen Zuteilung der 
Aufsichtstätigkeiten an die Staatswirtschaftliche Kommission beziehungsweise Geschäftsprü-
fungskommission einerseits und die Rechtspflegekommission andererseits gegeben. Dem ist 
indessen entgegenzuhalten, dass sich das Instrumentarium und die Methode bei der Wahr-
nehmung der parlamentarischen Aufsicht einerseits über Regierung und Verwaltung sowie an-
dererseits über Gerichte und andere Rechtspflegeorgane nicht unterscheiden. Kann die Aus-
übung der parlamentarischen Kontrolle bei einem einzigen Gremium vereinigt werden, resultie-
ren Synergien; die Wirksamkeit der Aufsicht erfährt eine Stärkung. Der Grundsatz der Gewal-
tenteilung vermag daran nichts zu ändern, weil er der für die Aufsicht über die Rechtspflegeor-
gane zuständigen Kommission ohnehin «enge Grenzen» setzt, indem es «nicht in ihrem Kom-
petenzbereich liegt …, Urteile auf ihre Richtigkeit zu prüfen oder Gerichten Weisungen über die 
Aufhebung, die Abänderung oder den Erlass von Entscheiden zu erteilen».95 
 
8.2.4. Folgerung 

Aufgrund dieser Überlegungen ist die bestehende Staatswirtschaftliche Kommission als Ge-
schäftsprüfungskommission auszugestalten, und es ist ihr die Vorbereitung der parlamentari-
schen Aufsicht über die Rechtspflegeorgane zu übertragen. 
 

Änderung von Art. 12, 14, 15, 19 sowie 62 und 67 KRR 

 
 
8.3. Schaffung einer Justizkommission 

8.3.1. Aufgaben und Zusammensetzung 

Aufgrund des neu gestalteten Tätigkeitsfeldes der bisherigen Staatswirtschaftlichen Kommis- 
sion beziehungsweise der künftigen Geschäftsprüfungskommission verbleibt als Aufgabe der 
Rechtspflegekommission, die Vorschläge der Fraktionen für die Wahl der Richter vorzuberaten. 
Sie ist ferner für die Beratung der Vorlagen über die Gültigkeit der Parlamentswahlen ein-
schliesslich Kassationsbeschwerden sowie für die Behandlung von Petitionen, Begnadigungen, 
Disziplinarfällen sowie Straf- und Verantwortlichkeitsklagen zuständig. Schliesslich obliegt ihr 
die Entgegennahme von Eingaben Aussenstehender. Diese Aufgabenbereiche sind der neu zu 
bildenden Justizkommission zu übertragen. Die Schaffung der Justizkommission hat nament-
lich Vorteile beim Vorbereiten der Richterwahlen. Eine sorgfältige Prüfung und Bewertung der 

                                                
94  Eine Zusammenlegung ist beispielsweise in der Staatswirtschaftlichen Kommission für die Bereiche «Allgemei-

ne Verwaltung, Regierung, Staatskanzlei» und «Finanzdepartement» erfolgt, indem für beide Bereiche diesel-
be Subkommission tätig ist. 

95  Bericht 2007 der Rechtspflegekommission vom 20. April 2007 (32.07.02), 5. 
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Wahlvorschläge der Fraktionen trägt dazu bei, dass fachlich geeignete Personen für die Wahl 
in die Richterämter vorgeschlagen werden. Vorzusehen ist, dass die Justizkommission wenige 
Mitglieder zählt, wobei diese mit den Verhältnissen der st. gallischen Gerichte und Rechtspfle-
ge sowie mit Fragen der Personalauswahl eng vertraut sein sollten. Es stehen bei der Justiz-
kommission mithin weniger die parteipolitische Herkunft als die fachlichen Verbindung zu den 
Tätigkeiten der Justizorgane im Vordergrund, weshalb dem Grundsatz von Art. 25 Abs. 1 KRR, 
wonach die Fraktionen bei Wahlen angemessen zu berücksichtigen sind, nicht in gleichem 
Ausmass Bedeutung hat, wie bei anderen – ständigen und nichtständigen – Kommissionen. 
Insofern lässt sich eine im Vergleich zur Geschäftsprüfungskommission, zur Finanzkommissi-
on, zur Strategiekommission und zur Kommission für Aussenbeziehungen kleinere Mitglieder-
zahl rechtfertigen.  
 
8.3.2. Folgerung 

Änderung von Art. 12, 14, 14bis, 19 und 72 KRR 

 
 
8.4. Keine Zusammenlegung von Staatswirtschaftlicher und Finanzkommission 

Von einer anders gearteten Zusammenfassung von ständigen Kommissionen, insbesondere 
von einer Vereinigung von Staatswirtschaftlicher und Finanzkommission, ist abzusehen. Zwar 
übt die Finanzkommission ebenfalls Aufsichtsbefugnisse aus, indem sie nach Art. 16 Abs.1 
erstem Satz KRR den gesamten Finanzhaushalt des Staates prüft. Ihre vorrangige Aufgabe 
besteht jedoch in der Vorberatung des Voranschlags und der Staatsrechnung. In diesem Sinn 
bildet sie das vom Kantonsrat eingesetzte parlamentarische Organ, das die in Art. 65 Bst. f KV 
festgelegte Beschlussfassung des Kantonsrates über Voranschlag und Steuerfuss sowie über 
die Genehmigung der Rechnung vorbereitet. Konkret bedeutet dies, dass die Finanzkommissi-
on nicht auf die Wahrnehmung von Aufsichtsfunktionen beschränkt ist, sondern wesentlich zu 
Gunsten der dem Parlament zukommenden Finanzhoheit wirkt. Für das Bestehen einer eige-
nen, auf die Bereiche von Finanzaufsicht und Finanzhoheit bezogenen Kommission spricht 
auch deren enge Zusammenarbeit mit der Finanzkontrolle, die als oberstes Fachorgan des 
Kantons nach Art. 42a Abs. 1 Bst. a StVG in der Fassung gemäss III. Nachtrag vom 31. Juli 
2007,96 ebenfalls dem Kantonsrat bei der Ausübung der Oberaufsicht über die Staatsverwal-

tung und die Gerichte dient. 
 
 

9. Mitgliedschaft in Kommissionen 

9.1. Mitgliederzahl von ständigen Kommissionen 

9.1.1. Geltende Regelung 

Die bestehenden ständigen Kommissionen, nämlich die Rechtspflegekommission sowie die 
Staatswirtschaftliche Kommission und die Finanzkommission, zählen je 15 Mitglieder; die Re-
daktionskommission umfasst sieben Mitglieder. Das Kantonsratsreglement enthält keine Be-
stimmung, welche die Mitgliederzahl von ständigen Kommissionen definiert. 
 
9.1.2. Erwägungen 

Würden die heute noch bestehende Rechtspflegekommission sowie die heutige Staatswirt-
schaftliche Kommission und die Finanzkommission im gleichen Ausmass wie der Kantonsrat, 
nämlich um einen Drittel, verkleinert, wiesen sie – in ungerader Zahl – noch je elf oder neun 
Mitglieder auf. Bei der Festlegung der Mitgliederzahl im künftig verkleinerten Kantonsrat sind 
folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

 Grundsatz der Repräsentativität: Die Mitgliederzahl soll die Zusammensetzung des Parla-
mentes hinreichend widerspiegeln; 

                                                
96  Referendumsvorlage: ABl 2007, 1903 (22.06.15). Die Referendumsfrist ist am 30. Juli 2007 unbenützt abgelau-

fen. Der III. Nachtrag ist am 1. Januar 2008 in Vollzug getreten. 
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 Zeitliche Belastung des einzelnen Kommissionsmitgliedes: Mit Rücksicht auf die Miliztaug-
lichkeit der parlamentarischen Organisation sind Kommissionen so gestalten, dass die Be-
lastung von Kommissionsmitgliedern im Vergleich zu Angehörigen des Parlaments, die 
keiner Kommission zugehörig sind, nicht unverhältnismässig ausfällt. Auch soll die Belas-
tung im Quervergleich aller ständigen Kommissionen in etwa gleich sein. 

 Was die Belastung des einzelnen Mitgliedes betrifft, beansprucht die Tätigkeit in der 
Staatswirtschaftlichen Kommission – einschliesslich Subkommissionen – jährlich rund acht 
bis elf Tage;97 in der Finanzkommission sind es rund acht Tage,98 und in der Rechtspfle-

gekommission rund drei bis sechs Tage.99 In diesen Angaben über den Zeitbedarf ist die 
individuelle Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, beispielsweise durch das Aktenstudium 
oder die Vorbereitung der Prüfungs- und Besuchstätigkeit, nicht eingerechnet. Für die Re-
daktionskommission ergeben sich zusätzlich zu den Sitzungen im Rahmen der Sessionen 
des Kantonsrates zwei bis vier weitere Sitzungstage. 

 Personelle Ressourcen für die Mitwirkung in Kommissionen: Die Grösse der ständigen 
Kommissionen ist ins Verhältnis zur Zahl der ständigen Kommissionen und zur Gesamt-
mitgliederzahl des Parlamentes zu setzen. Je mehr Mitglieder die ständigen Kommissio-
nen aufweisen und je mehr ständige Kommissionen vorhanden sind, umso grösser wird 
die Zahl der in ständigen Kommissionen engagierten Parlamentarierinnen und Parlamenta-
rier, was mit Blick auf die Arbeitsbelastung dazu führen kann, dass das Besetzen von 
nichtständigen Kommissionen erschwert wird, weil die Zahl der hierfür «verfügbaren» Par-
lamentsmitglieder abnimmt. 

 
Die Arbeitsbelastung in ständigen Kommissionen und die Zahl der nichtständigen Kommissio-
nen können nach je nach Umfang und Tragweite der anfallenden Geschäfte Schwankungen 
unterworfen sein. Es ist deshalb angezeigt, weiterhin von einer Fixierung der Mitgliederzahl von 
ständigen Kommissionen im Kantonsratsreglement abzusehen. Im Sinn einer Richtgrösse er-
scheint es mit Blick auf die Sicherstellung der Repräsentativität angezeigt, jene ständigen 
Kommissionen, die vorwiegend departementsbezogen handeln und mithin für die Aufgabener-
füllung auf die Bildung von Subkommissionen angewiesen sind, nämlich die Geschäftsprü-
fungskommission und die Finanzkommission, bei 15 Mitgliedern zu belassen. Die beiden neu-
en ständigen Kommissionen, d.h. die Strategiekommission und die Kommission für Aussenbe-
ziehungen sind – mit Blick auf den kleineren Bestand des Kantonsrates – mit je 11, allenfalls 
mit je 13 Mitgliedern zu besetzen. Was die Justizkommission betrifft, ist es gemäss den in Ziffer 
8.3 dieses Berichts gemachten Ausführungen vertretbar, sieben Mitglieder vorzusehen. 
 
Was die Redaktionskommission betrifft, ergäbe sich bei einer Herabsetzung um einen Drittel 
eine Mitgliederzahl von fünf. Angesichts der redaktionellen Vorarbeiten, welche die Staats-
kanzlei als Kompetenzzentrum für Legistik erbringt, wäre eine solche Verkleinerung vertretbar. 
Auch aus der Sicht der Arbeitsbelastung der einzelnen Kommissionsmitglieder erscheint eine 
Mitgliederzahl von fünf möglich. Berücksichtigt man dagegen – auch aufgrund der Erfahrun-
gen –, dass sieben Mitglieder ein breiteres Spektrum an Inputs zu Gunsten einer formell und 
redaktionell hoch stehenden Qualität der allgemein verbindliche Erlasse einzubringen vermö-
gen, rechtfertigt sich eine Beibehaltung der aktuellen Mitgliederzahl. Die Redaktionskommissi-
on soll demnach weiterhin sieben Mitglieder umfassen. 
 

                                                
97  Gesamtkommission: 5 bis 6 Tage; Subkommissionen: 3 bis 4 Tage; Eventualitäten, wie zum Beispiel Fortbil-

dung: 1/2 bis 1 Tag. 
98  Gesamtkommission: 5 Tage; Subkommissionen: 3 Tage. 
99  Gesamtkommission: 2 1/2 Tage; Subkommissionen: 1 bis 3 Tage; für die Mitglieder der Subkommission Rich-

terwahlen fällt ein zusätzlicher Zeitaufwand von 2 bis 6 Tagen an. 
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9.1.3. Folgerung 

Es ergibt sich, dass die ständigen Kommissionen im Sinn einer Richtgrösse künftig folgende 
Mitgliederzahlen aufweisen sollen: 
 
Abb. 7:  Vorgesehene Mitgliederzahl der ständigen Kommissionen 

Kommission Mitgliederzahl 

Justizkommission 7 

Geschäftsprüfungskommission 15 

Finanzkommission 15 

Strategiekommission 11 oder 13 

Kommission für Aussenbeziehungen 11 oder 13 

Redaktionskommission 7 

 
Es wirken somit künftig zwischen 66 und 70 Parlamentarierinnen und Parlamentarier in einer 
ständigen Kommission mit, was einem Anteil zwischen 55 und rund 58 Prozent der Mitglieder 
des Kantonsrates entspricht. Im Kantonsrat mit 180 Mitgliedern betrug dieser Anteil knapp 29 
Prozent. Dieser Sachverhalt gebietet es – über die Strategiekommission und die Kommission 
für Aussenbeziehungen hinausgehend – keine weiteren ständigen Kommissionen zu schaffen. 
 

 Keine Regelung im Kantonsratsreglement   

 
 
9.2. Zugehörigkeit zu einer ständigen Kommission 

9.2.1. Geltende Regelung 

Art. 20 Abs. 1 KRR bestimmt, dass die ununterbrochene Zugehörigkeit zu einer ständigen 
Kommission auf sechs Jahre beschränkt ist. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung darf der Kommis-
sionspräsident der Kommission insgesamt acht Jahre angehören, davon höchstens sechs Jah-
re als Präsident. Für die Redaktionskommission gelten nach Abs. 3 diese Beschränkungen 
nicht. Es stellt sich die Frage, ob die Bestimmungen über die Beschränkung der Zugehörigkeit 
zu einer ständigen Kommission zu ändern seien, insbesondere ob sich ein Verzicht aufdränge. 
 
9.2.2. Erwägungen 

Die geltende Regelung wurde bei Erlass des total revidierten Kantonsratsreglementes im Jahr 
1979 aufgrund der vorher bestandenen Übung in der Staatswirtschaftlichen und in der Finanz-
kommission, wonach die Kommissionsmitglieder während mehr als einer Amtsdauer der Kom-
mission angehörten, in das Reglement aufgenommen. «Dem lag die Tatsache zugrunde, dass 
die Bewältigung der Aufgaben dieser Kommissionen eine gewisse Einarbeitung erfordert und 
dass sich demgemäss ein Mitglied innerhalb einer (bis 1960 auf drei Jahre begrenzten) Amts-
dauer nicht voll entfalten könnte. Es ist auch wichtig, dass die Arbeit der ständigen Kommissio-
nen eine gewisse Kontinuität aufweist. Andererseits besteht der Wunsch, so vielen Ratsmitglie-
dern als möglich Gelegenheit zur Mitarbeit in einer ständigen Kommission zu geben und diese 
auch durch Zuführung neuer Kräfte vor Routine und Erstarrung zu bewahren.»100  Die Kriterien 
einerseits der Erfahrung und der Kontinuität sowie andererseits der Chance des einzelnen 
Ratsmitgliedes, in einer ständigen Kommission mitwirken zu können, haben nach wie vor Gül-
tigkeit, auch wenn die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zu einer ständigen Kommission mit 
der Herabsetzung der Mitgliederzahl des Kantonsrates und der Schaffung von zwei neuen 
ständigen Kommmissionen gestiegen ist. Hinzu kommt, dass – wie in Ziffer 5.6. dieses Berichts 
erwähnt – mit einer zeitlichen Beschränkung der Mitgliedschaft in einer ständigen Kommission 

                                                
100  Bericht von Büro und Fraktionspräsidenten zur Totalrevision des Reglementes des Grossen Rates (Parla-

mentsreform) vom 21. April 1977; in: Parlamentsreform? – Der Kanton St.Gallen heute und morgen Nr. 6, 
Schriftenreihe der Staatskanzlei, St.Gallen 1977, 52. 
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dem Entstehen eines Zweiklassen-Parlamentes entgegengewirkt werden kann. Unter diesem 
Gesichtspunkt soll auf die zeitliche Beschränkung der Zugehörigkeit zu einer ständigen Kom-
mission nicht verzichtet werden. Die bestehende Regelung in Art. 21 KRR hat sich bewährt und 
ist auch unter dem Aspekt der Verkleinerung des Parlamentes und der Erweiterung der Zahl 
der ständigen Kommissionen als sachgerecht zu bewerten. Eine Anpassung drängt sich nicht 
auf. 
 
9.2.3. Folgerung 

 Keine Änderung von Art. 20 KRR    

 
 
9.3. Mitwirkung von Staatsangestellten in vorberatenden Kommissionen 

9.3.1. Ausgangslage 

In seinem Bericht vom 16. August 2006 über die Tätigkeit des Parlamentes 2002 bis 2006101 

ging das Präsidium auf die Problematik der Mitwirkung von Staatsangestellten, die Mitglieder 
des Kantonsrates sind, in vorberatenden Kommissionen ein. Insbesondere nahm es eine Ab-
wägung zwischen der Nutzbarmachung von Fachwissen einerseits und der Befangenheit ande-
rerseits vor. Seine Ausführungen fasste das Präsidium wie folgt zusammen: «Sollen Direktiven 
die Voraussetzungen konkretisieren, unter denen Staatsangestellte in vorberatende Kommis-
sionen Einsitz nehmen können oder eben nicht? Die Regierung favorisiert eine Regelung in 
dieser Richtung, das Präsidium sieht aber für den Moment noch davon ab: Es wird der Thema-
tik bei den Bestellungen der vorberatenden Kommissionen weiterhin eine besondere Aufmerk-
samkeit schenken. Damit bestätigt es seine bereits in seinem Bericht über die Tätigkeit des 
Parlamentes 1998 bis 2002 gemachten Feststellungen und Folgerungen. Es hat sich aber die 
Thematik als Pendenz für die nächste Teilrevision des Kantonsratsreglementes vorgemerkt, als 
Prüfungs- und Berichtspunkt, allenfalls eine Anpassung des Kantonsratsreglementes, wenn 
eine Regelung nicht sogar übergeordnetes Recht involvieren muss.»102 
 
9.3.2. Pendenter Nachvollzug der Kantonsverfassung 

Nach Art. 56 Bst. c KV sind die durch Gesetz bezeichneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Staatsverwaltung von einer Mitgliedschaft im Kantonsrat ausgeschlossen. Die Umsetzung die-
ser Verfassungsbestimmung auf der Stufe des Gesetzes ist noch nicht erfolgt. In ihrer Antwort 
auf die Interpellation 51.06.82 «Stand der Umsetzung der Kantonsverfassung» vom 13. März 
2007 hält die Regierung fest, dass geplant ist, den entsprechenden Nachtrag zum Staatsver-
waltungsgesetz dem Kantonsrat im Jahr 2008 zuzuleiten.103 Im Rahmen dieser Anpassung 
wird festzulegen sein, ob Staatsangestellte nach Massgabe der Gewaltenteilung generell von 
einer Zugehörigkeit zum Kantonsrat ausgeschlossen sind oder ob ein teilweiser Ausschluss 
vorgesehen wird. Je nach gesetzlicher Regelung stellt sich die Frage der Mitwirkung von 
Staatsangestellten in vorberatenden Kommissionen nicht mehr oder ist aufgrund von ge-
genüber heute veränderten Voraussetzungen zu behandeln. 
 

                                                
101  Bericht des Präsidiums vom 16. August 2006 über die Tätigkeit des Parlamentes 2002 bis 2006; ABl 2006, 

2333 ff. (27.06.01). 
102  Vgl. Bericht des Präsidiums vom 16. August 2006 über die Tätigkeit des Parlamentes 2002 bis 2006; ABl 2006, 

2333 ff. (27.06.01), 2366. 
103  Am 30. Mai 2007 wurde die Einfache Anfrage 61.07.23 «Kantonsratskandidaturen von Staatsangestellten» 

eingereicht. Darin wird – ausgehend vom in der Interpellationsantwort gemachten Hinweis auf Zuleitung der 
Gesetzesvorlage im Jahr 2008 – festgehalten, dass eine gesetzliche Regelung erst nach den nächsten Erneu-
erungswahlen in Vollzug treten werde. Gestützt darauf werden der Regierung verschiedene Fragen zur Ausle-
gung von Art. 56 Bst. c KV und zur Anwendbarkeit einer internen Weisung über die Kandidatur von Staatsan-
gestellten als Mitglied des Kantonsrates unterbreitet. 
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9.3.3. Folgerung 

Mit der Behandlung des Themas ist bis zum Erlass von gesetzlichen Vorschriften auf der Basis 
von Art. 56 Bst. c KV zuzuwarten. 
 

 Keine Regelung im Kantonsratsreglement    

 
 

10. Termine von ordentlichen Sessionen 

10.1. Geltende Regelung 

Nach Art. 7 Abs. 1 Bst. a KRR legt das Präsidium die Daten der ordentlichen Sessionen auf 
wenigstens zwei Jahre fest. Art. 68 Abs. 1 KRR bestimmt, dass sich der Kantonsrat zu ordentli-
chen Sessionen in der Regel im Juni, im September, im November, im Februar und im Frühjahr 
versammelt. Den Beginn der Sessionen legt das Präsidium auf wenigstens zwei Jahre fest 
(Art. 68 Abs. 2 KRR). 
 
Die geltende Regelung, die fünf ordentliche Sessionen vorsieht, ist mit dem VII. Nachtrag zum 
Kantonsratsreglement vom 21. September 2004 (nGS 39-98) eingeführt worden. In Bezug auf 
die Ansetzung der einzelnen Sessionen machte das Präsidium in seinem Bericht vom 16. Au-
gust 2004 zum VII. Nachtrag zum Kantonsratsreglement104 folgende Ausführungen: «Vergli-

chen mit der geltenden Regelung über die ordentlichen Sessionen sieht das Präsidium die zu-
sätzliche Session für den Monat Juni vor. Eine Junisession erachtet es als gesetzt, weil das 
Amtsjahr und die Amtsdauer des Kantonsrates nach dem Gesetz über die Amtsdauer105 am 1. 

Juni beginnen. Im Weiteren ist die Junisession für die Behandlung der Rechnung des Kantons 
St.Gallen und des Amtsberichts der Regierung über das Vorjahr geeignet und prädestiniert. … 
Die Daten der Septembersession, der Novembersession und der Februarsession dürften im 
Wesentlichen mit denjenigen nach der geltenden Regelung übereinstimmen. Die Frühjahrsses-
sion ist sowohl in der Bezeichnung als auch in der terminlichen Festlegung bewusst offen ge-
halten, um Karfreitag und Ostern sowie den Schul-Frühlingsferien, die über eine längere Zeit-
spanne betrachtet terminlich variieren, Rechnung zu tragen. Die vom Präsidium vorgeschlage-
ne Bestimmung über die ordentlichen Sessionen löst sich von der bisherigen zeitlichen Fixie-
rung der Sessionen im Amtsjahr und beschränkt sich darauf, die Monate, für die letzte ordentli-
che Session im Amtsjahr sogar nur die Jahreszeit, zu fixieren. Diese Lösung eröffnet Flexibili-
tät. Rechtssicherheit bringt der Vorschlag, indem das Präsidium auf wenigstens zwei Jahre 
festlegt, wann die ordentlichen Sessionen beginnen.»106 
 
 
10.2. Sonderfragen 

10.2.1. Februarsession und Fasnachtstage 

Die Februarsession begann in der Amtsdauer 2000/2004 und in der Amtsdauer 2004/2008 je-
weils zwischen dem 16. und dem 21. Februar. Für die erste Februarsession der Amtsdauer 
2008/2012 ist der 16. Februar 2009 als Beginn vorgesehen. 
 
Eine Überschneidung der Februarsession mit dem Fasnachtsmontag und dem Fasnachts-
dienstag ist in den beiden genannten Amtsdauern lediglich im Jahr 2007 vorgekommen. Wird 
auch für die kommenden 20 Jahre, das heisst bis ins Jahr 2028, der Beginn der Februarses-
sion zwischen dem 16. und dem 21. Februar angesetzt wird, kollidieren die beiden Sessions-

                                                
104  Bericht und Entwurf des Präsidiums vom 16. August 2004 zum VII. Nachtrag zum Kantonsratsreglement; 

ABl 2004, 1929 ff. (27.04.01). 
105  sGS 117.1. 
106  Bericht und Entwurf des Präsidiums vom 16. August 2004 zum VII. Nachtrag zum Kantonsratsreglement; 

ABl 2004, 1929 ff. (27.04.01), 1938. 
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tage mit dem Fasnachtsmontag und dem Fasnachtsdienstag in den Jahren 2012, 2015, 2023 
und 2026.107 
 
10.2.2. Übrige Sessionstermine 

Was die übrigen Sessionstermine, namentlich der Beginn von Juni-, September- und Novem-
bersession, betrifft, wäre ein Abgehen von der bisher gelebten Praxis mit Schwierigkeiten ver-
bunden. Der jährliche Sessionsrhythmus, die Zuleitung wiederkehrender Geschäfte auf be-
stimmte Sessionen und die Sessionsvorbreitung durch Regierung und Verwaltung einerseits 
sowie die Fraktionen andererseits lassen wenig Spielraum bei der zeitlichen Ansetzung der 
Sessionen offen. Einschränkungen ergeben sich überdies aufgrund der Feiertage sowie der 
wichtigsten Ferienzeiten. Zeitliche Flexibilität besteht – wie aus den in vorstehender Ziffer 10.1. 
dieses Berichts zitierten Ausführungen des Präsidiums hervorgeht – lediglich in Bezug auf die 
Frühjahrssession, für deren Terminierung die Osterfeiertage und die darauf ausgerichteten 
Ferien bestimmend sind. Insofern werden die in der Einfachen Anfrage 61.07.15 «Sitzungster-
mine» erwähnten Frühlingsferien – und indirekt auch die OFFA – berücksichtigt. Dabei muss 
allerdings in Kauf genommen werden, dass die Zeitspanne zwischen der Frühjahrssession und 
der Junisession knapp bemessen ist. 
 
10.2.3. «Sommer-Session»? 

Zwischen der Juni- und der Septembersession vergehen rund drei Monate. Diese Zeitspanne 
wird in der Interpellation 51.07.78 «Parlaments-Sommerpause aussetzen – dreimonatiger Still-
stand inakzeptabel», die am 26. September 2007 eingereicht wurde, als zu lang beurteilt. Kon-
kret stellt sich die Frage, ob im Verlauf der Monate Juli oder August eine Session anzusetzen 
wäre. 
 
Der interkantonale Vergleich108 zeigt, dass kein Kanton eine Session seines Kantonsparlamen-

tes im Monat Juli kennt. Dieser Sachverhalt ist zweifellos darauf zurückzuführen, dass der Mo-
nat Juli schweizweit als Sommerferienmonat gilt. Auch im Kanton St.Gallen ist der Monat Juli 
ein Ferienmonat. Es ist mit Blick auf die dadurch bedingten Abwesenheiten nicht vertretbar, in 
diesem Monat eine Session durchzuführen. 
 
Eine Session im Monat August wird in den Kantonen Graubünden und Jura durchgeführt. Was 
den Kanton Jura betrifft, lässt er sich in Bezug auf den Sessionsrhythmus nicht als Vergleichs-
kanton beiziehen, weil die Sessionsdauer jeweils auf einen Sitzungstag beschränkt ist und zu-
dem – mit Ausnahme des Monats Juli – monatlich eine Sitzung stattfindet.109 Der Kanton 
Graubünden kennt sechs Sessionen je Jahr, wobei eine Ende des Monats August stattfindet 
beziehungsweise beginnt.110 
 
In Übereinstimmung mit den im Jahr 2004 vom Präsidium angestellten und vom Kantonsrat, 
von der Staatswirtschaftlichen Kommission und der Finanzkommission sowie der Regierung 
geteilten Überlegungen zu Anzahl Sessionen, Sessionsrhythmus und Sessionsdauer111 be-

steht kein Anlass, im Kanton St.Gallen – analog zum Kanton Graubünden – eine sechste Ses-

                                                
107  Quelle: http://www.zugerweb.ch/ostern. 
108  Ruth Lüthi: Die Sitzungssysteme im Überblick; in: Parlament, Parlement, Parlamento 1/06 – 9. Jahrgang, März 

2006, 5 (Stand: Jahresbeginn 2006). 
109  Vgl. Sitzungsagenda des jurassischen Kantonsparlaments, Internetportal des Kantons Jura: 
 http://www.jura.ch/portal/site/acju/menuitem.b18b3953a670a23669c708021f816f1c/?vgnextoid=d2f894472ab1

a010VgnVCM100000f118f6c1RCRD. 
110  Sessionsrhythmus: Februar, April, Juni, August, Oktober, Dezember. Termine der Augustsession in den Jahren 

2007 und 2008: 29. August 2007 bis 1. September 2007, 27. August 2008 bis 30. August 2008. Vgl. Sitzungs-
agenda des Grossen Rates des Kantons Graubünden, Internetportal des Kantons Graubünden: 
http://www.gr.ch/Deutsch/seiten.cfm?idnav1=2&idnav2=2&idnav3=5&seite=/Deutsch/Institutionen/Parlament/se
ssionsdaten.cfm. 

111  Vgl. Bericht und Entwurf des Präsidiums vom 16. August 2004 zum VII. Nachtrag zum Kantonsratsreglement, 
ABl 2004, 1929 ff. (27.04.01), 1937 ff. 

http://www.jura.ch/portal/site/acju/menuitem.b18b3953a670a23669c708021f816f1c/?vgnextoid=d2f894472ab1a010VgnVCM100000f118f6c1RCRD
http://www.jura.ch/portal/site/acju/menuitem.b18b3953a670a23669c708021f816f1c/?vgnextoid=d2f894472ab1a010VgnVCM100000f118f6c1RCRD
http://www.gr.ch/Deutsch/seiten.cfm?idnav1=2&idnav2=2&idnav3=5&seite=/Deutsch/Institutionen/Parlament/sessionsdaten.cfm
http://www.gr.ch/Deutsch/seiten.cfm?idnav1=2&idnav2=2&idnav3=5&seite=/Deutsch/Institutionen/Parlament/sessionsdaten.cfm
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sion einzuführen. Insbesondere erscheint es mit Blick auf die einen Monat später stattfindende 
Septembersession nicht tunlich, gegen Ende August eine weitere Session zu institutionalisie-
ren. Auch mit Blick auf die eingespielte Behandlungsabfolge der jährlich wiederkehrende Ge-
schäfte des Kantonsrates und die für die übrigen Beratungsgegenstände verfügbaren zeitlichen 
Ressourcen ist eine erneute Änderung der seit September 2004, also seit etwas über drei Jah-
ren geltenden Sessionsorganisation nicht begründet. Sollte sich aufgrund einer vorübergehend 
aussergewöhnlich hohen Geschäftslast oder wegen einer dem Kantonsrat zugeleiteten Vorla-
ge, zu deren Beratung ein überdurchschnittlich grosser Zeitbedarf erforderlich ist, eine zusätzli-
che Session aufdrängen, steht das Instrument der ausserordentlichen Session zur Verfügung. 
Dasselbe gilt, wenn ein Beratungsgegenstand wegen seiner besonderen politischen Tragweite 
das Ansetzen einer zusätzlichen Session gebietet. In Beantwortung der beiden Fragen, die in 
der Interpellation 51.07.78 «Parlaments-Sommerpause aussetzen – dreimonatiger Stillstand 
inakzeptabel» gestellt werden, ist festzuhalten, dass für das Präsidium keine Veranlassung 
besteht, dem Kantonsrat eine Anpassung des Kantonsratsreglementes zwecks Einführung ei-
ner ordentlichen «Sommer-Session» zu beantragen. 
 
 
10.3. Folgerung 

Sessionsrhythmus, Sessionstermine und Sessionslänge sind gemäss geltendem Reglement 
und bisheriger Praxis beizubehalten. 
 

 Keine Änderung von Art. 68 KRR  

 
 

11. Klärung des Beginns der Amtsdauer 

11.1. Geltende Regelung  

Nach Art. 59 Abs. 1 Bst. a und b KV beträgt die Amtsdauer für den Kantonsrat vier Jahre und 
für dessen Präsidentin oder Präsidenten ein Jahr. Die Amtsdauer von einem Jahr gilt nach Art. 
5 KRR auch für die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler. Art. 1 Bst. a des Gesetzes über 
die Amtsdauer (sGS 117.1; abgekürzt ADG) legt den Beginn der Amtsdauer für die Präsidentin 
oder den Präsidenten des Kantonsrates auf den 1. Juni fest. Für die Vizepräsidentin oder den 
Vizepräsidenten sowie für die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler enthält das Gesetz über 
die Amtsdauer keine Regelung. Aus Art. 5 Abs. 1 KRR ist jedoch abzuleiten, dass auch für die-
se parlamentarischen Organe der 1. Juni als Beginn der Amtsdauer anzusehen ist.  
 
Nach Art. 68 Abs. 1 und 2 sowie Art. 7 Bst. a KRR legt das Präsidium fest, wann die ordentli-
chen Sessionen beginnen. Mit Blick auf den Beginn des Amtsjahres und der Amtsdauer im Juni 
setzte es bisher den Beginn der Junisession jeweils auf den ersten Montag im Juni fest. Der 
erste Montag im Juni ist jedoch mit dem Beginn des Monats Juni meistens nicht identisch. In 
Bezug auf die Präsidentin und Vizepräsidentin beziehungsweise den Präsidenten und Vizeprä-
sidenten ergibt sich deshalb kein nahtloser Anschluss an die bisherigen Amtsinhaberinnen oder 
Amtsinhaber. 
 
Im Bericht vom 16. August 2006 nahm das Präsidium in Aussicht, die Diskrepanz zwischen 
dem Kantonsratsreglement und dem Gesetz über die Amtsdauer vor Ende der Amtsdauer 
2004/2008 erneut zu thematisieren.112 

 
 

                                                
112  Bericht des Präsidiums vom 16. August 2006 über die Tätigkeit des Parlamentes 2002 bis 2006; ABl 2006, 

2333 ff. (27.06.01), 2362. 
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11.2. Erwägungen 

Das Gesetz über die Amtsdauer geht als formelles Gesetz dem Kantonsratsreglement vor. 
Dies bedeutet, dass zwischen dem 31. Mai und dem Amtsantritt von Präsidentin oder Präsident 
sowie Vizepräsidentin oder Vizepräsident das Präsidium des Kantonsrates einerseits gemäss 
Art. 5 Abs. 3 KRR lediglich aus den Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern und andererseits 
aus den Fraktionspräsidentinnen oder -präsidenten besteht. Will man die Diskrepanz zwischen 
den beiden Erlassen und damit das für einige Tage bestehende «Interregnum» beheben, ist 
das Gesetz über die Amtsdauer dahingehend anzupassen, dass der Beginn der Amtsdauer 
von Kantonsrat sowie dessen Präsidentin oder Präsidenten nicht mehr auf den 1. Juni fixiert, 
sondern auf die Junisession ausgerichtet wird. 
 
 
11.3. Folgerung 

Die Regierung schlägt in Botschaft und Entwurf vom 23. Oktober 2007 zu einem IV. Nachtrag 
zum Staatsverwaltungsgesetz113 vor, Art. 1 ADG dahingehend zu ändern, dass die Amtsdauer 
für den Kantonsrat sowie dessen Präsidentin oder Präsidenten am ersten Tag der Junisession 
beginnt.114 Somit wird die vorhandene Diskrepanz mit Rechtsgültigkeit des IV. Nachtrags zum 
Staatsverwaltungsgesetz behoben. 
 

 Keine Änderung von Art. 5 KRR  

 
 

12. Parlamentarischer Kommissionsdienst für ständige Kommissionen 

12.1. Aufgabenbereiche 

12.1.1. Geltendes Recht 

Das geltende Recht ordnet den Parlamentsdiensten jene Dienststellen der Staatsverwaltung 
zu, die zu Gunsten des Kantonsrates Aufgaben erfüllen, indem sie das Parlament sowie seine 
Organe und seine Mitglieder administrativ unterstützen, Sachbearbeiterdienste leisten sowie 
Support in Form von Sachauskünften und Beratungen erbringen. Zusammengefasst handelt es 
sich um folgende Stellen:115 
– Protokollführerinnen und Protokollführer des Kantonsrates (Art. 45 KRR); 
– Staatskanzlei (Art. 46 KRR); 
– Finanzkontrolle (Art. 47 KRR); 
– von den Departementen nach Art. 51 KRR bereitgestellte Sekretariate (Art. 51 KRR); 
– weitere Dienststellen der Staatsverwaltung, zum Beispiel das Baudepartement bezie-

hungsweise dessen Hochbauamt. 
 
In Abb. 8 sind die für die ständigen Kommissionen handelnden Parlamentsdienste nach Funk-
tionen, Tätigkeiten und Rechtsgrundlage aufgeführt. Diese Funktionen bilden auch die Grund-
lage der Aufgabenbereiche des künftigen parlamentarischen Kommissionsdienstes für ständige 
Kommissionen. 
 

                                                
113  ABl 2007, 3095 ff. (22.07.20). 
114  ABl 2007, 3095 ff. (22.07.20), 3124 f., 3133 (Ziffer II des Entwurfs des Nachtrags). 
115  Vgl. Art. 7 StVG sowie die Überschrift «7. Parlamentsdienste» vor Art. 43 ff. KRR. 
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Abb. 8:  Parlamentsdienste zur Unterstützung der ständigen Kommissionen des Kantonsrates 

 
Funktion 

 
Tätigkeiten 

 
Rechtsgrundlage 

Hauptsächlich 
zuständige 
Stellen 

Organisation und 
Administration des 
Ratsbetriebs, ein-
schliesslich Sekre-
tariatsleistungen 

Vermittlung von Unterlagen zur Doku-
mentation der Ratsmitglieder und der 
Mitglieder von Kommissionen 

Art. 4 und 6 Abs. 1 
StVG; Art. 46 Abs. 1 
Bst. d und Art. 47 
Abs. 2 und 3 KRR 

Staatskanzlei, 
Departemente, 
Finanzkontrolle 

Geschäftsführung Besorgung der Geschäftsführung für 
Präsidium, Staatswirtschaftliche Kom-
mission, Rechtspflegekommission und 
Redaktionskommission 

Art. 6 Abs. 1 und 
Art. 7 StVG; Art. 43 
und Art. 46 Abs. 1 
Bst. f KRR 

Staatssekretär 
und Staats-
kanzlei 

Besorgung der Geschäftsführung für die 
Finanzkommission 

Art. 42k Abs. 2 
StVG; Art. 47 KRR 

Finanzkontrolle 

Beratung Erteilen von Sach- und Rechtsauskünf-
ten an Kommissionen 

Art. 6 Abs. 1 Bst. b 
StVG; Art. 46 
Abs. 1 Bst. e KRR 

Staatskanzlei, 
Departemente, 
Finanzkontrolle 

Protokollführung Protokollierung der Verhandlungen der 
ständigen Kommissionen sowie ihrer 
Subkommissionen 

Art. 46 Abs. 1 Bst. f 
und Art. 47 Abs. 1 
KRR 

Staatskanzlei, 
Finanzkontrolle 

 
12.1.2. Aufgabenbeschrieb 

Ausgehend vom geltenden Recht lassen sich die Tätigkeitsbereiche des künftigen parlamenta-
rischen Kommissionsdienstes summarisch wie folgt beschreiben: 
 
Der parlamentarische Kommissionsdienst ist für alle Aufgaben verantwortlich und zuständig, 
die zu Gunsten der ständigen Kommissionen zu erfüllen sind. Ihm obliegt die Geschäftsfüh-
rung, das heisst die laufende Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen der ständigen 
Kommissionen. Er besorgt die Ausfertigung, die Bereitstellung und die Zuleitung von Bera-
tungsunterlagen der Kommissionen. Er ist für die Protokollführung in den Kommissionen ver-
antwortlich. Auch nimmt der parlamentarische Kommissionsdienst Abklärungen zu Gunsten 
von Kommissionen vor und verfasst Stellungnahmen im Hinblick auf die Beratungen. Ferner 
erteilt er Sach- und Rechtsauskünfte an die Kommission und ihre Mitglieder. Im Bedarfsfall 
leitet er Anfragen an das fachlich zuständige Departement weiter, wobei er besorgt ist, dass die 
Kommission beziehungsweise die Kommissionsmitglieder in den Besitz der departementsseits 
bereitgestellten Informationen gelangt. 
 
 
12.2. Eigenständigkeit 

12.2.1. Auftrag des Kantonsrates 

In der Februarsession 2008 erteilte der Kantonsrat dem Präsidium den Auftrag, ihm eine Vorla-
ge über die Einführung von eigenständigen Kommissionssekretariaten für die ständigen Kom-
missionen zu unterbreiten. Der Auftrag umschreibt das Merkmal der Eigenständigkeit, indem er 
verlangt, dass die Kommissionssekretariate administrativ der Staatskanzlei zuzuordnen sind, 
dass sie jedoch der Weisungs- und Aufsichtsbefugnis der zuständigen parlamentarischen Or-
gane unterstehen. Eigenständigkeit bedeutet somit die selbstständige, fachlich von der Staats-
verwaltung, das heisst im Wesentlichen von der Staatskanzlei und der Finanzkontrolle, unab-
hängige Wahrnehmung der Aufgaben. 
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12.2.2. Rechtsetzungsbedarf 

Das Staatsverwaltungsgesetz enthält in Abschnitt I Ziffer 2 – in den Art. 4 bis 7 StVG – Best-
immungen über das Verhältnis der Staatsverwaltung zum Kantonsrat. Als Grundsatz wird in 
Art. 4 StVG die Verpflichtung der Staatsverwaltung festgehalten, den Kantonsrat bei der Aus-
übung seiner Befugnisse zu unterstützen. Art. 5 StVG erklärt die Regierung als zuständig, dem 
Kantonsrat Vorlagen zu unterbreiten, wobei in der Begründung von Gesetzes- und Be-
schlussesentwürfen die wesentlichen Folgen ersichtlich sein müssen. Art. 6 StVG bildet die im 
vorliegenden Zusammenhang wichtigste Bestimmung, indem diese das Verhältnis und die Zu-
sammenarbeit von Staatsverwaltung und Kommissionen des Kantonsrates regelt. Sodann legt 
Art. 7 StVG fest, dass die Dienststellen der Staatsverwaltung bei Wahrnehmung von Aufgaben 
für den Kantonsrat unmittelbar gegenüber dem Kantonsrat und seinen Organen verantwortlich 
sind. Damit ist die nach dem vorliegenden Auftrag verlangte Eigenständigkeit der Parlaments-
dienste und mithin auch des parlamentarischen Kommissionsdienstes in Bezug auf die Ver-
antwortlichkeit bereits gesetzlich festgeschrieben.  
 
Was den Rechtsetzungsbedarf zur Schaffung des eigenständigen parlamentarischen Kommis-
sionsdienstes für ständige Kommissionen betrifft, bedürfen einzelne der erwähnten Bestim-
mungen des Staatsverwaltungsgesetzes der Verdeutlichung beziehungsweise der Konkretisie-
rung. Dies gilt für Art. 6 und 7 StVG. Darüber hinaus ist es im Rahmen des in Art. 4 ff. StVG 
geordneten Verhältnisses der Staatsverwaltung zum Kantonsrat zentral, dass die Eigenstän-
digkeit des parlamentarischen Kommissionsdienstes ausdrücklich gesetzlich verankert wird, 
indem einerseits dessen Aufgaben und andererseits dessen Stellung normativ umschrieben 
werden. Die Schaffung dieser Rechtsgrundlage soll durch die Aufnahme von zwei neuen Best-
immungen in Art. 7a und 7b StVG erfolgen. 
 
Ergänzend zur Anpassung des Staatsverwaltungsgesetzes bedarf das Kantonsratsreglement 
einer grösseren Zahl von Änderungen. Das Kantonsratsreglement enthält eine Reihe von Best-
immungen, die dahingehend zu revidieren sind, dass die Integration des für die ständigen 
Kommissionen tätigen parlamentarischen Kommissionsdienstes in die Parlamentsorganisation 
und dessen Aufgaben umschrieben werden. Hierzu – wie auch den Anpassungen im Staats-
verwaltungsgesetz durch Erlass eines V. Nachtrags – wird auf Ziffer 13 dieses Berichts mit den 
Bemerkungen zu einzelnen Artikeln verwiesen. Zur Verdeutlichung, dass der parlamentarische 
Kommissionsdienst bei Wahrnehmung seiner ihm übertragenen Aufgaben ein Parlamentsorgan 
darstellt, wird er formell und deshalb sowohl im Gesetz wie im Kantonsratsreglement mit der 
Bezeichnung «parlamentarischer Kommissionsdienst» versehen. 
 
12.2.3. Folgerung 

Erlass eines V. Nachtrags zum Staatsverwaltungsgesetz sowie Aufnahme von Art. 46bis 
und Änderung von Art. 7 Abs. 1, Art. 45, Art. 46 Abs. 1, Art. 51 und 54 KRR 

 
 
12.3. Ausgestaltung 

12.3.1. Sekretariat der Finanzkommission 

Nach Art. 42k Abs. 2 StVG führt die Finanzkontrolle das Sekretariat der zuständigen Kommis-
sion des Kantonsrates, also der Finanzkommission. Die Finanzkontrolle ihrerseits ist nach 
Art. 42a Abs. 2 erstem Satz StVG fachlich unabhängig und selbstständig. Die ist der Staats-
verwaltung – konkret dem Finanzdepartement – nach Art. 42a Abs. 3 StVG administrativ zuge-
ordnet. Die Eigenständigkeit der Finanzkontrolle, wie sie in den genannten sowie in weiteren 
Bestimmungen des Staatsverwaltungsgesetzes zum Ausdruck kommt, hat zur Folge, dass 
auch das von ihr geführte Sekretariat fachlich von der Staatsverwaltung unabhängig handelt 
und mithin das angestrebte Erfordernis der Eigenständigkeit des parlamentarischen Kommissi-
onsdienstes für ständige Kommissionen bereits erfüllt. Dieser Sachverhalt sowie die für die 
Aufgabenerfüllung zu Gunsten der Finanzkommission erforderliche Nähe zum Tätigkeitsbe-
reich der Finanzkontrolle gebietet, das Sekretariat der Finanzkommission weiterhin bei der Fi-
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nanzkontrolle zu belassen und von einer Überführung unter die administrative Zuordnung zur 
Staatskanzlei abzusehen. 
 
12.3.2. Ressourcen 

In Bezug auf die Ressourcen, die für die ständigen Kommissionen nach Massgabe des Aufga-
benbeschriebs, wie er in Ziffer 12.1.2. dieses Berichts formuliert ist, einzusetzen sind, ergibt 
sich aufgrund der durch Erhebung bei den bestehenden Kommissionssekretariaten ermittelten 
Werte folgendes Bild: 
 
Die Staatswirtschaftliche Kommission beansprucht insgesamt 50 Stellenprozente der Staats-
kanzlei, die Rechtspflegekommission 17 Stellenprozente und die Redaktionskommission sechs 
Stellenprozente. Seitens der Staatskanzlei werden somit rund 73 Stellenprozent für die ständi-
gen Kommissionen eingesetzt.116 
 
Wenn als neue ständige Kommissionen die Strategiekommission und die Kommission für Aus-
senbeziehungen hinzukommen, wofür ein Arbeitsaufwand von 25 Stellenprozenten bezie-
hungsweise 20 Stellenprozenten einzusetzen ist, ergibt sich ein Total von rund 118 Stellenpro-
zenten. Wird zudem berücksichtigt, dass die Protokollführung in den Subkommissionen der 
künftigen Geschäftsprüfungskommission nicht mehr – wie es der heutigen Praxis entspricht – 
einzelnen Subkommissionsmitgliedern übertragen ist, sondern vom parlamentarischen Kom-
missionsdienst geleistet wird, erhöht sich der Bedarf um rund 11 Stellenprozent auf 129 Stel-
lenprozente. Dieser Bedarf erfährt mit der die Aufhebung der Rechtspflegekommission in ihrer 
heutigen Ausgestaltung, die ihre Tätigkeit ebenfalls mittels Subkommissionen ausübt, keine 
oder jedenfalls keine wesentliche Änderung. Zwar wird die Zahl der Subkommissionen gegen-
über heute im Sinn der Ausführungen in Ziffer 8.2.2. dieses Berichts möglicherweise etwas 
kleiner werden; insgesamt werden die Geschäftsführungsaufgaben einschliesslich Protokollfüh-
rung jedoch nicht oder höchstens geringfügig zurückgehen. 
 
In Hinblick auf die Errichtung des parlamentarischen Kommissionsdienstes ist somit von einem 
Personalbedarf von rund 130 Stellenprozenten auszugehen. In diesem Umfang, in welchem die 
Wahrnehmung der Leitungsfunktionen für den parlamentarischen Kommissionsdienst enthalten 
ist, sind zusätzliche personelle Ressourcen bereitzustellen. Es wird im Rahmen der Errichtung 
des parlamentarischen Kommissionsdienstes im Einzelnen festzulegen sein, wie viele Mitarbei-
tende diese 130 Stellenprozente belegen werden. Die Zahl der Mitarbeitenden und deren Be-
schäftigungsgrad hängen von der Zahl der ständigen Kommissionen sowie deren Aufgabenbe-
reichen und Organisationsstrukturen ab. Aus Synergiegründen und mit Blick auf einen zeitlich 
ausgewogenen Personaleinsatz wird es unumgänglich sein, dass einzelne Mitarbeitende in 
Personalunion sowohl Aufgaben für den parlamentarischen Kommissionsdienst wie auch für 
Dienststellen der Staatskanzlei, soweit diese als Parlamentsdienste handeln, erfüllen. 
 
 
12.3.3. Kostenfolgen 

a) Jährlich wiederkehrender Aufwand 

Für die Errichtung des parlamentarischen Kommissionsdienstes ist mit den in Abbildung 8 wie-
dergegeben geschätzten Kosten zu rechnen. Dabei sind je nach konkreter organisatorischer 
Ausgestaltung des parlamentarischen Kommissionsdienstes und mit Blick auf eine effiziente 
Nutzung der personellen Ressourcen Änderungen hinsichtlich der Funktionen und deren Auf-
teilung möglich, weshalb die Aufwandschätzungen den Charakter von Richtwerten haben. 
 

                                                
116  Die Finanzkontrolle wendet für die genannten Aufgaben zu Gunsten der Finanzkommission rund 53 Stellen-

prozente auf. 
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Abb. 9: Jährlich wiederkehrender Aufwand für den parlamentarischen Kommissionsdienst 

Aufwandart Fr. 

Personalaufwand 180'000 

 Leitungsfunktionen, juristische Funktionen (Teilzeitbeschäftigungen) 90'000 

 juristische Funktionen und Sachbearbeitungsfunktionen (Teilzeit-
beschäftigungen) 

90'000 

Sachaufwand* 40'000 

Total 220'000 

 
*  Der Sachaufwand beläuft sich je Mitarbeiterin beziehungsweise Mitarbeiter auf rund 19'000 Franken 

je Jahr. Darin sind die im Wesentlichen die Raumkosten, die Informatikbetriebskosten und der Mate-
rialaufwand (Büromaterial, Papier, Telefonkosten, Kopien) enthalten (Quellen: Angaben des Hoch-
bauamtes und des Amtes für Finanzdienstleistungen sowie entsprechende Rechnungsabschnitte 
der Staatskanzlei). Für die vorliegende Schätzung wird annahmeweise von drei Mitarbeitenden 
ausgegangen. Hinzu sind Aufwendungen zu rechnen, die aufgrund von besonderen Aufträgen der 
Kommissionen resultieren, wie etwa Bereitstellung von Dokumentation, Aufträge an Dritte für Abklä-
rungen. Diese Aufwendungen lassen sich nicht schätzen; sie werden mit 2'000 Franken angenom-
men. 

 
b) Einmaliger Investitionsaufwand 

Für die Bereitstellung der Infrastruktur fallen als einmalige Investitionskosten – bei Annahme, 
dass drei Mitarbeitende angestellt werden – durchschnittlich an: 
 
Abb. 10: Einmaliger Investitionsaufwand für den parlamentarischen Kommissionsdienst 

Aufwand Fr. 

Bereitstellung der Büroräume1) 12'000 

Mobiliar1) 20'000 

Informatikinfrastruktur2) 13'000 

Total 45'000 

 
1)  Quelle: Angabe des Hochbauamtes 
2)  Quelle: Angabe des Dienstes für Informatikplanung 
3)   zuzüglich Arbeitsaufwand von mindestens 30 Personentagen. 

 
 

13. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

13.1. Artikel im Entwurf des V. Nachtrags zum Staatsverwaltungsgesetz 

Art. 6 verpflichtet die Regierung, dafür zu sorgen, dass die Staatsverwaltung zu Gunsten der 

Kommissionen des Kantonsrates Sekretariats- und im Einzelfall Sachbearbeiterdienste leistet 
und Sachauskünfte erteilt. Mit Staatsverwaltung sind in diesem Zusammenhang die der Regie-
rung nachgeordneten Dienststellen im Sinn von Art. 1 Abs. 2 Bst. a StVG gemeint. Die in Art. 6 
Abs. 1 StVG festgelegten Aufgaben sind auch nach Schaffung des parlamentarischen Kom-
missionsdienstes unverändert wahrzunehmen. Allerdings werden einzelne dieser Aufgaben, 
insbesondere die Sachbearbeiterdienste und die Erteilung von Sachauskünften nicht mehr von 
Dienststellen erfüllt, die der Aufsicht der Regierung unterstehen, sondern nach Art. 7a in der 
Fassung gemäss vorliegendem Entwurf des V. Nachtrags vom parlamentarischen Kommissi-
onsdienst. Aus diesem Grund ist Art. 6 StVG mit einem neuen Abs. 2 zu versehen, der die Zu-
ständigkeit des parlamentarischen Kommissionsdienstes vorbehält. Der bisherige Abs. 2 wird 
unverändert zu Abs. 3. 
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Nach Art. 7 in der geltenden Fassung sind die Parlamentsdienste dem ihnen vorgesetzten Or-
gan des Kantonsrates unmittelbar verantwortlich, soweit sie Aufgaben für das Parlament erfül-
len. Der Begriff «Parlamentsdienste» wird im Gesetz nicht definiert. Im Kantonsratsreglement 
werden der Staatssekretär (Art. 43 KRR), die Protokollführer für die Verhandlungen im Kan-
tonsrat (Art. 45 KRR), die Staatskanzlei in Bezug auf deren Aufgabenerfüllung für den Kantons-
rat (Art. 46 KRR) und die Finanzkontrolle (Art. 47 KRR) unter der Überschrift «Parlaments-
dienste» aufgeführt. 
 
Mit der Schaffung des parlamentarischen Kommissionsdienstes sind im Gesetz die den Parla-
mentsdiensten zugehörigen Verwaltungseinheiten ausdrücklich zu nennen, weil sich in Bezug 
auf die Staatskanzlei eine Differenzierung ergibt. Einerseits nimmt sie unter der Leitung des 
Staatssekretärs wie bisher neben verwaltungsinternen Aufgaben gleichzeitig auch Funktionen 
zu Gunsten des Kantonsrates wahr. Soweit sie für den Kantonsrat handelt, ist sie den Parla-
mentsdiensten zuzurechnen. Der parlamentarische Kommissionsdienst ist zwar ebenfalls eine 
Dienststelle der Staatskanzlei, dieser jedoch lediglich administrativ zugeordnet. Weil er nach 
Weisung und unter Aufsicht der zuständigen parlamentarischen Organe und nicht des Staats-
sekretärs handelt, ist er stets diesen Organen gegenüber verantwortlich. Zu den Parlaments-
diensten gehört schliesslich das nach Art. 42k Abs. 2 StVG von der Finanzkontrolle geführte 
Sekretariat der zuständigen Kommission, das heisst der Finanzkommission des Kantonsrates. 
Art. 7 Abs. 1 in der Fassung gemäss vorliegendem Entwurf des V. Nachtrags legt neu die Zu-
gehörigkeit der erwähnten Dienststellen zu den Parlamentsdiensten fest, während Abs. 2 die 
schon bisher in Art. 7 StVG enthaltene Rechtsfolge der unmittelbaren Verantwortlichkeit ge-
genüber dem Kantonsrat und seinen Organen festhält. Mit dieser Neuformulierung von Art. 7 
StVG erfährt zudem Art. 1 Abs. 2 Bst. b StVG eine Verdeutlichung. Die Parlamentsdienste sind 
zwar gemäss dieser Bestimmung Bestandteil der Staatsverwaltung; sie sind aber – dies in Ab-
grenzung zu Art. 1 Abs. 2 Bst. a StVG – keine der Regierung nachgeordnete Behörden oder 
Dienststellen.  
 
Art. 7a bezeichnet die Aufgaben des parlamentarischen Kommissionsdienstes. Dieser erbringt 

seine Dienstleistungen zu Gunsten der vom Kantonsratsreglement eingesetzten ständigen 
Kommissionen des Kantonsrates. Die nichtständigen Kommissionen werden nach wie vor nach 
Massgabe von Art. 6 Abs. 1 StVG in Verbindung mit Art. 50 ff. KRR von den zuständigen De-
partementen beziehungsweise deren Dienststellen unterstützt. Art. 7a StVG-E listet die Aufga-
ben in allgemeiner Form auf. Es ist Sache des Kantonsratsreglementes, die Aufgaben zu kon-
kretisieren. Im Wesentlichen obliegen dem parlamentarischen Kommissionsdienst die Ge-
schäftsführung und die Protokollführung für die Kommission und – falls vorhanden – für die 
Subkommissionen. Daneben sollen die Kommissionen und ihre Mitglieder beim parlamentari-
schen Kommissionsdienst Beratungsleistungen abrufen können, die sich auf Verfahrensfragen 
und – in Übereinstimmung mit Art. 6 Abs. 1 Bst. b StVG – auf Sachauskünfte beziehen.  
 
Mit Art. 7b wird die Unabhängigkeit des parlamentarischen Kommissionsdienstes in der Aufga-

benerfüllung einerseits im Verhältnis zu den Dienststellen der Staatsverwaltung, die der Regie-
rung nachgeordnet sind (Art. 1 Abs. 2 Bst. a StVG), und andererseits zu jenen der Staatskanz-
lei, die Stabsstelle sowohl der Regierung wie auch des Kantonsrates ist (Art. 32 Abs. 1 StVG), 
institutionalisiert. Gleichermassen wie bei der Finanzkontrolle, die dem Finanzdepartement 
lediglich administrativ zugeordnet ist, damit deren fachliche Unabhängigkeit und Selbstständig-
keit gewährleistet sind (Art. 42a Abs. 2 und 3 StVG), besteht auch für den parlamentarischen 
Kommissionsdienst eine bloss administrative Zuordnung zur Staatskanzlei (Art. 7b Abs. 1 ers-
ter Satz). Die Wahl des Leiters obliegt dem Staatssekretär (Art. 7b Abs. 1 zweiter Satz), wobei 
sie der Genehmigung des Präsidiums bedarf (Art. 7b Abs. 3 Bst. b). Auch hier besteht eine 
Analogie zur Finanzkontrolle. Deren Leiter wird von der Regierung gewählt; das Präsidium ist 
Genehmigungsinstanz (Art. 42d Abs. 1 und 3 StVG). 
 
Die fachliche Unabhängigkeit des parlamentarischen Kommissionsdienstes wird sodann 
dadurch sichergestellt, dass die Kommissionspräsidentinnen und -präsidenten hinsichtlich der 
Aufgabenerfüllung weisungsbefugt sind und aufsichtsberechtigt sind (Art. 7b Abs. 2). Was die 
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Aufsicht betrifft, kommt dem Präsidium die Oberaufsicht zu. Entstehen Meinungsverschieden-
heiten zwischen dem Kommissionspräsidenten beziehungsweise der Kommissionspräsidentin 
und dem Leiter des parlamentarischen Kommissionsdienstes, ist die Angelegenheit vom Präsi-
dium zu beurteilen. Diesem obliegt es überdies, generell, das heisst ohne Bezug auf einzelne 
ständige Kommissionen, die Aufgabenerfüllung des parlamentarischen Kommissionsdienstes 
zu beaufsichtigen und zu beurteilen. Was beispielsweise das zwischen den Mitarbeitenden der 
Staatsverwaltung und ihren Vorgesetzten jährlich stattfindende Standortgespräch betrifft, wird 
dieses zweckmässigerweise von der Kantonsratspräsidentin beziehungsweise vom Kantons-
ratspräsidenten und – zur Sicherstellung von Kontinuität – im Beisein des Staatssekretärs 
durchzuführen sein.    
 
Ziff. II verlangt, dass der parlamentarische Kommissionsdienst bis spätestens 31. Dezember 
2008 zu errichten ist. Es ist Sache des Präsidiums, den Übergang im Einvernehmen mit dem 
Staatssekretär beziehungsweise den zuständigen Dienststellen der Staatskanzlei zu regeln. 
 
Ziff. III legt den Vollzugsbeginn des V. Nachtrags zum Staatsverwaltungsgesetz auf den 1. Juni 

2008 fest. 
 
 
13.2. Artikel im Entwurf des X. Nachtrags zum Kantonsratsreglement 

Der Titel des Erlasses bedarf der Übereinstimmung mit dem Verfassungsrecht. Nach Art. 65 

Bst. d KV erlässt der Kantonsrat ein «Geschäftsreglement». Das Kantonsratsreglement ist 
deshalb neu mit «Geschäftsreglement des Kantonsrates» zu bezeichnen. In diesem Zusam-
menhang ist darauf hinzuweisen, dass Verpflichtungen, die der Staatsverwaltung gegenüber 
dem Parlament zukommen und umgekehrt, grundsätzlich auf Gesetzesstufe festzuhalten sind. 
Das Geschäftsreglement hat sich wesensgemäss auf das Organisations- und Verfahrensrecht 
des Kantonsrates und die Festlegung seines Beratungsinstrumentariums zu beschränken. 
 
Art. 7 ist in Abs. 1 dahingehend anzupassen, dass das Präsidium die Wahl der Leiterin oder 

des Leiters des parlamentarischen Kommissionsdienstes genehmigt (Bst. cbis). Mit dieser Be-
stimmung wird die Verknüpfung zu Art. 7b Abs. 1 zweitem Satz und Abs. 3 Bst. b StVG in der 
Fassung gemäss vorliegendem Entwurf des V. Nachtrags (abgekürzt StVG-E) hergestellt. 
 
Art. 12 erwähnt die ständigen Kommissionen. Einerseits sind die Justizkommission und die 

Geschäftsprüfungskommission zu nennen, die aus der Aufgabenumlagerung zwischen der 
heutigen Rechtspflegekommission und der heutigen Staatswirtschaftlichen Kommission gebil-
det werden (Bst. b und c). Neu sind sodann die Strategiekommission und die Kommission für 
Aussenbeziehungen aufzuführen (Bst. dbis und dter). 
 
Art. 14 ist im Hinblick auf die veränderten Tätigkeitsbereiche der bisherigen Rechtspflegekom-

mission und deren Umbenennung in «Justizkommission» zu ändern. Es entfällt die Aufsicht 
über die Strafuntersuchungs- und -vollzugsbehörden und das Konkursamt sowie über die Ge-
richte und die ihnen unterstellten Behörden, Beamten und Angestellten (Abs. 1 Bst. e). 
 
In Abs. 1 von Art. 14bis ist die neue Bezeichnung «Justizkommission» aufzunehmen. 
 
Art. 15 berücksichtigt die künftige Neubezeichnung der Staatswirtschaftlichen Kommission als 

«Geschäftsprüfungskommission». Ihr obliegt neu die bisher von der Rechtspflegekommission 
wahrgenommene Aufsicht über die Amtsführung der Rechtspflegeorgane sowie der Organe der 
Geldvollstreckung (Abs. 1 Bst. abis). Sodann ist Art. 15 in Abs. 1 Bst. b und Abs. 4 mit Blick auf 
die Schaffung der beiden neuen ständigen Kommissionen und die daraus folgende Abgren-
zung der Zuständigkeiten zur Geschäftsprüfungskommission anzupassen. Abs. 4 wird gleich-
zeitig redaktionell geändert, indem er als Aufzählung formuliert wird. 
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Art. 16 ist nach Massgabe der für die Finanzkommission relevanten Wirkung aus der Schaffung 
der Strategiekommission und der Kommission für Aussenbeziehungen zu ändern. In Abs. 1 
entfällt die Zuständigkeit zur Beratung des Finanzplans, und Abs. 2 grenzt die Befugnisse der 
Finanzkommission zur Strategiekommission und zur Kommission für Aussenbeziehungen ab. 
Im Vordergrund steht dabei die Klärung der Schnittstelle in Bezug auf den Aufgaben- und Fi-
nanzplan sowie auf Ausgabenbeschlüsse aufgrund von zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
(vgl. Art. 16bis Bst. b und 16ter Abs. 1 Bst. c KRR in der Fassung gemäss vorliegendem Ent-
wurf des X. Nachtrags [abgekürzt KRR-E]). 
 
Art. 16bis zählt die Gegenstände auf, die der Vorberatung durch die Strategiekommission be-

dürfen. Insbesondere geht es um jene Geschäfte, die im Zusammenhang mit der Einführung 
von Instrumenten zur Planung und Steuerung der Staatstätigkeit stehen und in der Vorlage 
zum IV. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz enthalten sind. Hinzu kommen die in Bst. c 
erwähnten Sachplanungen, soweit sie inhaltlich mit dem Regierungsprogramm im Zusammen-
hang stehen und soweit nicht im Einzelfall eine besondere, nichtständige Kommission zur Vor-
beratung eingesetzt wird. Die bisherige Kompetenz der Staatswirtschaftlichen Kommission 
nach Art. 15 Abs. 1 Bst. c KRR, die Planung der Staatstätigkeit zu prüfen, wird ersetzt durch 
die Vorberatung des Berichts der Regierung über das Ergebnis des Regierungscontrollings. Im 
Übrigen ist die Staatswirtschaftliche Kommission beziehungsweise die Geschäftsprüfungs-

kommission  wie in Ziffer 6.2.1. dieses Berichts erläutert  befugt, im Rahmen ihrer Tätigkeit 
zukunftsgerichtete Überlegungen anzustellen und diese in die Berichterstattung über die Prü-
fung der Amtstätigkeit einfliessen zu lassen. Weil der Aufgaben- und Finanzplan als finanzieller 
Mehrjahrsplan Eckwerte für den von der Finanzkommission vorzuberatenden jährlichen Voran-
schlag enthält, ist es erforderlich, dass die Finanzkommission die Vorlage der Regierung über 
den Aufgaben- und Finanzplan kennt und diese ebenfalls behandeln kann. Es wäre indessen 
verfehlt, wenn zwei Kommissionen das Geschäft beraten und darüber dem Kantonsrat berich-
ten würden. Zuständigkeit und Verantwortung für die Vorberatung müssen bei einer einzigen 
Kommission, das heisst bei der Strategiekommission, liegen. Allerdings hat sie den Aufgaben- 
und Finanzplan in Kenntnis der Haltung der Finanzkommission zu beraten. Sie wird deshalb 
die entsprechende Stellungnahme der Finanzkommission einholen (Art. 16bis Bst. b zweiter 
Satzteil KRR-E) und diese im Rahmen ihrer Beratungen würdigen. Wo sie von der Haltung der 
Finanzkommission abweicht, wird sie dies in der Berichterstattung an den Kantonsrat transpa-
rent machen. 
 
Art. 16ter enthält den Zuständigkeitskatalog der Kommission für Aussenbeziehungen. Abs. 1 

Bst. a, c und d sowie Abs. 2 sind Folge davon, dass die Tätigkeiten dieser Kommission nicht 
auf Funktionen beschränkt sind, die einer Konkordatskommission zu übertragen wären. Abs. 2 
klärt zudem die Schnittstelle zur Prüfungstätigkeit der Staatswirtschaftlichen Kommission; wenn 
es um Bereiche der Aussenbeziehungen geht, obliegt die Prüfung neu der Kommission für 
Aussenbeziehungen. Mit Abs. 3 wird die Abgrenzung zur Wahlvorbereitungskompetenz der 
Fraktionen nach Art. 137 und 138 KRR vorgenommen. Wenn es um Vertretungen in interkan-
tonalen und internationalen parlamentarischen Versammlungen und Kommissionen geht, han-
delt die Kommission für Aussenbeziehungen als Wahlvorbereitungsorgan. Es steht ihr selbst-
verständlich zu, dabei auf Vorschläge der Fraktionen abzustellen. Wesentlich ist, dass die 
Fraktionen in diesem Politikbereich nicht mehr direkt zuhanden des Kantonrates wirken; dazwi-
schen geschaltet ist neu die Kommission für Aussenbeziehungen. 
 
Art. 16quater enthält in Abs. 1 das Recht der Kommission für Aussenbeziehungen, von der 

Regierung informiert zu werden. Umgekehrt heisst dies, dass die Regierung verpflichtet ist – 
unter Umständen auch von sich aus – die Kommission für Aussenbeziehungen zu informieren. 
Das aussenpolitische Handeln des Kantons und die Sicherstellung einer «einheitlichen aus-
senpolitischen Stimme« werden massgeblich von einem engen Zusammenwirken zwischen 
Regierung und Kommission abhängen. Damit kann ein bedeutsamer Beitrag zu einer aktiven 
Zusammenarbeit des Kantons mit dem Bund, mit anderen Kantonen und mit dem Ausland im 
Sinn von Art. 1 Abs. 3 KV geleistet werden. Weil aussenpolitische Themen namentlich bei lau-
fenden Vertragsverhandlungen zwecks Vermeidens einer Schwächung in den Verhandlungs-
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positionen geheim zu halten sind, ist die Weitergabe von Informationen an das Ratsplenum 
einzuschränken. Dieser Sachverhalt wird in Abs. 2 geregelt, indem die Kommission Informatio-
nen, die von Regierung als vertraulich bezeichnet worden sind, nicht an das Ratsplenum wei-
terleiten darf. Konkret bedeutet dies, dass weitestgehende Transparenz zwischen Regierung 
und Kommission bestehen soll, dass diese Transparenz aber im Interesse der Sache gegen-
über Parlament und Öffentlichkeit nicht durchwegs besteht. 
 
Art. 16quinquies ergänzt das Informationsrecht beziehungsweise die Informationspflicht nach 
Art. 16quater KRR-E. Auch diese Bestimmung dient dem Grundsatz, dass der Kanton 
St.Gallen aussenpolitisch mit einer Stimme auftritt. Da der Regierung nach Art. 74 KV die lead-

Funktion in der Aussenpolitik zukommt, ist die Mitwirkung der Kommission für Aussenbezie-
hungen bei laufenden Vertragsverhandlungen auf Empfehlungen beschränkt; es ist dem Ent-
scheid der Regierung überlassen, ob sie diesen Empfehlungen Folge geben will oder nicht. 
 
Art. 19 enthält gegenüber dem geltenden Recht keine materielle Änderung, sondern berück-
sichtigt die neuen Bezeichnungen «Justizkommission» und «Geschäftsprüfungskommission» 
sowie das Hinzukommen von zwei zusätzlichen ständigen Kommissionen. Nachdem das Zu-
sammenwirken der ständigen Kommissionen durch Aufnahme von Art. 19bis KRR-E ergänzt 
wird, ist eine Anpassung des Randtitels von Art. 19 erforderlich. 
 
Art. 19bis sieht eine neue Form des Zusammenwirkens der ständigen Kommissionen vor. Er-

gänzend zu Besprechungen beziehungsweise Aussprachen nach Art. 19 KRR sollen die Präsi-
dentinnen und Präsidenten der ständigen Kommissionen berechtigt sein, mit beratender Stim-
me an den Verhandlungen der anderen ständigen Kommissionen teilzunehmen. Im Vorder-
grund dieser Teilnahme stehen die Sicherstellung des Informationsaustausches zwischen den 
Kommissionen und die Koordination der Kommissionstätigkeiten. Die Kommissionspräsidentin 
oder der Kommissionspräsident kann von sich aus, auf Beschluss der von ihr oder ihm geleite-
ten Kommission oder auf Einladung der anderen Kommmission teilnehmen. 
 
Art. 19ter ist darauf ausgerichtet, Zuständigkeitskonflikte zu vermeiden, wenn mehrere ständige 

Kommissionen für die Behandlung eines Geschäftes in Frage kommen könnten. 
 
In Art. 23ter wird «in internationalen und interkantonalen parlamentarischen Versammlungen 

und Kommissionen» ersetzt durch «in internationalen und interkantonalen parlamentarischen 
Gremien». Mit dieser offeneren Umschreibung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
die Bezeichnung der Institutionen, in denen der Kantonsrat vertreten ist, nicht zum vornherein 
feststeht. 
 
Mit der Änderung von Abs. 2 von Art. 23quater geht die Zuständigkeit zur Unterbreitung des 
Antrags über Grösse und Zusammensetzung der Vertretungen vom Präsidium auf die neue 
ständige Kommission für Aussenbeziehungen über. Es ist künftig deren Aufgabe, das Wahlge-
schäft vorzubereiten. Wie in Art. 23ter KRR wird auch in dieser Bestimmung die Bezeichnung 
«Gremien» aufgenommen. 
 
Art. 46, der die Aufgaben der Staatskanzlei in ihrer Funktion als Parlamentsdienst aufführt, be-
darf einzelner Anpassungen aufgrund der Errichtung des fachlich selbstständigen parlamenta-
rischen Kommissionsdienstes. Abs. 1 Bst. e, wonach die Staatskanzlei Rechtsauskünfte an 
Kommissionen des Kantonsrates erteilt, ist aufzuheben; diese Aufgabe geht an den parlamen-
tarischen Kommissionsdienst über. Die Staatskanzlei ist künftig in Bezug auf die Erteilung von 
Auskünften den übrigen Dienststellen der Staatsverwaltung gleichgestellt; diese haben nach 
Art. 6 Abs. 1 Bst. b StVG der zuständigen Kommission Sachauskünfte zu erteilen. Sodann wird 
die Staatskanzlei von den in Abs. 1 Bst. f enthaltenen Aufgaben entbunden, das Sekretariat der 
Rechtspflegekommission sowie der Staatswirtschaftlichen und der Redaktionskommission zu 
besorgen. In Abs. 1 Bst. g wird die bisherige Differenzierung zwischen «einfachen Rechtsaus-
künften» und «schwierigen Rechtsauskünften» beseitigt. Generell soll gelten, dass die Staats-
kanzlei «Rechtsauskünfte» erteilt beziehungsweise entsprechende Anfragen an das zuständige 
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Departement weiterleitet. Gleiches gilt für den parlamentarischen Kommissionsdienst 
(Art. 46bis Bst. e KRR-E). 
 
Art. 46bis bildet die zentrale Reglementsbestimmung über den parlamentarischen Kommissi-

onsdienst und listet dessen Aufgaben auf. Die Aufgaben sind mit Blick auf die nach dem In-
gress zu leistenden Unterstützungsfunktion zu Gunsten der ständigen Kommissionen und der 
Vertretungen zu erfüllen. Bst. a hält die Besorgung der Geschäftsführung fest. In Bst. b werden 
Ausfertigung und Zustellung von Protokollen und Beschlüssen der ständigen Kommissionen 
und der Vertretungen dem parlamentarischen Kommissionsdienst zugeordnet. Was die Ver-
mittlung von Unterlagen, die der Dokumentation dienen, betrifft, wird diese Aufgabe nach 
Art. 46 Abs. 1 Bst. d KRR von der Staatskanzlei noch zu Gunsten des Ratsplenums wahrge-
nommen; für ständige Kommissionen und für Vertretungen ist der parlamentarische Kommissi-
onsdienst nach Art. 46bis Bst. c KRR-E zuständig. Die ständigen Kommissionen können nach 
Art. 46bis Bst. d KRR-E den parlamentarischen Kommissionsdienst mit Abklärungen beauftra-
gen, über deren Ergebnis seitens des Kommissionsdienstes Bericht zu erstatten ist. Art. 46bis 
Bst. e KRR-E bildet die parallele Bestimmung zu Art. 46 Abs. 1 Bst. g KRR. Gegenüber dem 
Ratsplenum erteilt die Staatskanzlei unmittelbar Sach- oder Rechtsauskünfte oder leitet Anfra-
gen an das zuständige Departement weiter. Gegenüber ständigen Kommissionen und Vertre-
tungen obliegt diese Aufgabe dem parlamentarischen Kommissionsdienst. Nach Art. 46bis Bst. 
f KRR-E können das Präsidium und die Kommissionspräsidentinnen und -präsidenten dem 
parlamentarischen Kommissionsdienst weitere Aufgaben übertragen. Das Präsidium kann sol-
che Übertragungen generell und auf Dauer vornehmen; Kommissionspräsidien können dem-
gegenüber Aufgaben lediglich einzelfallweise, das heisst nach Massgabe von konkreten Kom-
missionsaufgaben, übertragen.  
 
In Art. 51, der für Kommissionen den Einsatz eines Kommissionssekretärs insbesondere zur 

Protokollführung vorsieht, ist eine Differenzierung zwischen ständigen und nichtständigen 
Kommissionen vorzunehmen. Für ständige Kommissionen ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitar-
beiter des parlamentarischen Kommissionsdienstes als Kommissionssekretärin oder Kommis-
sionssekretär einzusetzen (Abs. 1), während für nichtständige Kommissionen – wie bisher – 
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des zuständigen Departementes die Sekretariatsdienste 
erbringt (Abs. 2). Die Bestimmung von Abs. 3 über die Hauptaufgaben bleibt unverändert.  
 
Art. 54: Die Zustellung von Einladungen für Kommissionssitzungen und organisatorischen Mit-

teilungen ist neu für ständige Kommissionen Sache des parlamentarischen Kommissionsdiens-
tes (Abs. 1 Bst. a); für nichtständige Kommissionen sorgt – wie bisher – das zuständige Depar-
tement für die Erledigung der administrativen Belange der Kommission.  
 
Art. 62 bestimmt in der geltenden Fassung von Abs. 3, dass die mit Prüfungsaufgaben betrau-
ten Kommissionen, das heisst die Rechtspflegekommission, die Staatswirtschaftliche Kommis-
sion und die Finanzkommission, dem Kantonsrat in der Regel schriftlich Bericht über das Er-
gebnis ihrer Prüfung erstatten. Nachdem künftig auch der Kommission für Aussenbeziehungen 
Prüfungstätigkeiten obliegen, indem sie Regierung und Verwaltung in Bezug auf die Wahrneh-
mung der Aufgabenerfüllung in den Aussenbeziehungen beaufsichtigt, ist diese neue Kommis-
sion in Art. 62 Abs. 3 KRR ebenfalls zu nennen. Demgegenüber entfällt die Nennung der 
Rechtspflegekommission, die als künftige Justizkommission keine Aufsichtstätigkeiten mehr 
ausübt. An Stelle von «Staatswirtschaftliche Kommission» ist neu «Geschäftsprüfungskommis-
sion» zu verwenden. Wie bisher können auch jene Kommissionen, die keine Prüfungsaufgaben 
wahrnehmen zu, schriftlich Bericht erstatten, dies auf der Grundlage von Art. 62 Abs. 1 KRR. 
Eine schriftliche Berichterstattung ist weiterhin zwingend, wenn eine Kommission beantragt, auf 
eine Vorlage nicht einzutreten, oder diese in ihren Grundzügen zu ändern (Art. 62 Abs. 2 KRR). 
 
Art. 67: Der Übergang von der Rechtspflegekommission zur Justizkommission und von der 

Staatswirtschaftlichen Kommission zur Geschäftsprüfungskommission sowie die Bildung von 
zwei neuen ständigen Kommissionen, nämlich die Strategiekommission und die Kommission 
für Aussenbeziehungen, verlangen eine entsprechende Anpassung von Abs. 2. Die Änderung 
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dieses Artikels soll zudem zum Anlass genommen werden, dass den Fraktionspräsidentinnen 
und -präsidenten künftig die Kommissionsprotokolle künftig ohne weiteres zugestellt werden; 
Art. 67 Abs. 1 Bst. c KRR sieht in der geltenden Fassung vor, dass die Protokolle «auf Verlan-
gen» zugestellt werden.   
 
Art. 69 legt die Zuständigkeit zur Anordnung von ausserordentlichen Sessionen in Erfüllung des 

Auftrags der Motion 42.07.16 «Ausserordentliche Sessionen des Kantonsrates» fest. 
 
Art. 72 enthält in Abs. 1 die neue Bezeichnung der Rechtspflegekommission als «Justizkom-

mission». 
 
Art. 98 wird nicht im Zusammenhang mit der Herabsetzung der Mitgliederzahl des Kantonsra-
tes oder infolge Ausgestaltung des parlamentarischen Kommissionsdienstes angepasst, son-
dern mit Blick auf die Kantonsverfassung. Art. 98 Abs. 2 zweiter Satz KRR sieht vor, dass die 
zweite Lesung einer Verfassungsvorlage erst nach Ablauf von zwei Monaten seit der ersten 
Lesung durchgeführt werden darf. Diese Regelung stellt eine Wiederholung einer gleichlauten-
den Bestimmung der alten Kantonsverfassung dar (Art. 124 Abs. 2 aKV). Die seit dem 1. Janu-
ar 2003 angewendete Kantonsverfassung sieht eine solche Beratungsklausel nicht vor, wes-
halb Art. 98 Abs. 2 KRR entsprechend zu ändern ist. 
 
Art. 104 nimmt neu Bezug auf das Instrument des Aufgaben- und Finanzplans, der an die Stel-

le des Finanzplans tritt. Der Aufgaben- und Finanzplan ist – wie Voranschlag und Staatsrech-
nung – abschnittsweise zu beraten. 
 
In Art. 106 wird das neue Instrument des Regierungsprogramms erwähnt. Es soll gemäss Abs. 
2 in der Reihenfolge der Ziele beraten werden. Der bisherige Abs. 2 wird zu Abs. 3. 
 
Art. 127 enthält in Abs. 1 die neue Bezeichnung der Rechtspflegekommission als «Justizkom-
mission». 
 
Art. 132 stellt die Übereinstimmung mit der herabgesetzten Mitgliederzahl des Kantonsrates 

und eine redaktionelle Anpassung an die Kantonsverfassung her. Materiell ist damit keine Än-
derung verbunden. 
 
Art. 137 und Art. 138 grenzen die Zuständigkeiten der Fraktionen und der Kommission für Aus-
senbeziehungen hinsichtlich der Unterbreitung von Wahlvorschlägen ab (vgl. die Bemerkungen 
zu Art. 16ter Abs. 3 gemäss vorliegendem Entwurf des X. Nachtrags). 
 
Mit Ziffer II wird die Verbindung zu Ziff. II des V. Nachtrags zum Staatsverwaltungsgesetz in der 
Fassung gemäss vorliegendem Entwurf hergestellt; darnach ist der parlamentarische Kommis-
sionsdienst bis spätestens 31. Dezember 2008 zu errichten. Die in Bst. a aufgeführten Artikel 
beziehen sich auf jene Bestimmungen, welche den parlamentarischen Kommissionsdienst zum 
Gegenstand haben. 
 
 

14. Rechtliches 

Die Schaffung des der Staatskanzlei administrativ zugeordneten, in der Aufgabenerfüllung un-
ter Aufsicht und nach Weisung der zuständigen Organe des Kantonsrates handelnden parla-
mentarischen Kommissionsdienstes führt zu geschätzten einmaligen Kosten von rund 45'000 
Franken und zu geschätzten jährlich wiederkehrenden Kosten von rund 220'000 Franken. Da-
mit werden die Betragsgrenzen des fakultativen Finanzreferendums nach Art. 7 Abs. 1 des 
Gesetzes über Referendum und Initiative (sGS 125.1) nicht erreicht. Der V. Nachtrag zum 
Staatsverwaltungsgesetz untersteht dem fakultativen Gesetzesreferendum nach Art. 5 RIG. 
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15. Stellungnahme der Regierung 

Nach Art. 91 Abs. 2 zweitem Satz KRR steht der Regierung das Recht zu, zu Vorlagen des 
Präsidiums Stellung zu nehmen. Die Regierung äussert sich in ihrem Schreiben an das Präsi-
dium vom 13. März 2008 im Wesentlichen wie folgt: 
 
 
15.1. Bemerkungen zum V. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz 

Die Regierung hält fest, dass der parlamentarische Kommissionsdienst, wie er in der Vorlage 
konzipiert sei, einen zusätzlichen Support zu Gunsten der ständigen Kommissionen sicherstel-
le. Die dazu vorgeschlagene Änderung des Staatsverwaltungsgesetzes erscheine machbar, 
auch wenn es denkbar sei, den Support der Staatskanzlei zu Gunsten der ständigen Kommis-

sionen  einschliesslich Subkommissionen  auf der heute geltenden gesetzlichen Grundlage 
auszubauen, ohne dass dafür eigens ein so genannter parlamentarischer Kommissionsdienst 
geschaffen werden müsste. Die Regierung opponiere indessen dem Erlass des V. Nachtrags 
zum Staatsverwaltungsgesetz nicht, zumal sichergestellt sei, dass auch bei Schaffung des par-
lamentarischen Kommissionsdienstes in der Staatskanzlei die Finanzkontrolle weiterhin das 
Sekretariat der Finanzkommission führe. Zweckmässig erscheine ihr auch, dass für die Wahl 
des Leiters oder der Leiterin des parlamentarischen Kommissionsdienstes eine analoge Rege-
lung zur Wahl der Leiterin oder des Leiters der Finanzkontrolle getroffen werde. 
 
 
15.2. Bemerkungen zum X. Nachtrag zum Kantonratsreglement 

Die Regierung hebt hervor, dass es bei Änderungen im Kommissionssystem zu vermeiden 
gelte, dass unter den Mitgliedern des Kantonsrates eine «Zwei-Klassen-Gesellschaft» entste-
he. Der vorliegende Entwurf des X. Nachtrags zum Kantonsratsreglement vermöge die Beden-
ken, welche die Regierung bereits in der Stellungnahme zu Bericht und Entwürfen vom 14./24. 
Januar 2008 (22.08.01 / 27.08.01 A / 27.08.01 B) geäussert habe, nicht auszuräumen. Die 
Schaffung der Strategiekommission und auch der Kommission für Aussenbeziehungen biete im 
Hinblick auf die Arbeit der bisherigen ständigen Kommissionen Abgrenzungsschwierigkeiten 
und damit Konfliktstoff. Die Regierung spreche sich deshalb dafür aus, von der Schaffung die-
ser beiden neuen ständigen Kommissionen abzusehen und die Vorbereitung der Planung der 
Staatstätigkeit im Aufgabenbereich der Staatswirtschaftlichen Kommission zu belassen. Dass 
damit zusätzliche Aufgaben – nämlich die Vorberatung des Regierungsprogramms sowie des 
Aufgaben- und Finanzplans – auf die Staatswirtschaftliche Kommission zukämen, sei nicht zu 
bestreiten; der zusätzliche Aufwand bei einer entsprechend zweckmässigen Organisation der 
Kommissionstätigkeit dürfe indessen nicht überbewertet werden. Allenfalls könnte nach negati-
ven Erfahrungen mit dem neuen Aufgabenbereich der Staatswirtschaftlichen Kommission im-
mer noch eine Strategiekommission geschaffen werden.  
 
Für den Fall, dass der Kantonsrat entgegen der Bedenken der Regierung an der Strategie-
kommission festhalte, erachtet es die Regierung als zweckmässig, die Vorberatung der Sach-
planungen vom Aufgabenbereich der Strategiekommission auszunehmen. Es sei angezeigt, 
die einzelnen Sachplanungen weiterhin von nichtständigen Kommissionen vorberaten zu las-
sen. Dies ermögliche es dem Kantonsrat, Mitglieder in die vorberatende Kommission zu dele-
gieren, die für eine bestimmte Sachplanung besondere Sachkunde und Interesse mitbrächten 
und auch eine regional ausgewogene Vertretung gewährleisteten. 
 
Nach Art. 12 und 15 des Entwurfs des X. Nachtrags zum Kantonsratsreglement ändere nicht 
nur der Aufgabenbereich der bisherigen Staatswirtschaftlichen Kommission, sondern auch de-
ren Bezeichnung. So soll die Staatswirtschaftliche Kommission – offenbar in Anlehnung an die 
Regelung beim Bund – neu als «Geschäftsprüfungskommission» bezeichnet werden. Die Be-
zeichnung «Geschäftsprüfungskommission» werde jedoch dem Aufgabenbereich der Staats-
wirtschaftlichen Kommission nicht gerecht, umfasse doch nach st.gallischer Gesetzestermino-
logie der Begriff «Geschäftsprüfungskommission» sowohl die Prüfung der Amtsführung von 



 - 66 - 

 
 

 
 
bb_sgprod-856835.doc 

Regierung und Staatsverwaltung als auch die Prüfung der Finanzgeschäfte, wie sie die Finanz-
kommission wahrnehme. Aus diesem Grund sollte von der Umbenennung der Staatswirtschaft-
lichen Kommission abgesehen oder allenfalls eine sachgerechte Bezeichnung, wie beispiels-
weise «Aufsichtskommission», gewählt werden.  
 
 

16. Anträge 

Das Präsidium beantragt Ihnen, sehr geehrte Mitglieder des Kantonsrates, einzutreten auf: 
1. den Entwurf des V. Nachtrags zum Staatsverwaltungsgesetz; 
2. den Entwurf des X. Nachtrags zum Kantonsratsreglement. 
 
 
    Die Präsidentin des Kantonsrates: 
    Marie-Theres Huser 
 
    Der Staatssekretär: 
    Martin Gehrer 
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Beilage: Übersicht über Kommissionen für Aussenpolitik in den Kantonen 
 

Kanton Bezeichnung Funktionen 

Schwyz Konkordatskommission  Vorberatung der Vorlagen des Regierungsrates an den 
Kantonsrat. 

 Regierungsrat informiert die Kommission rechtzeitig über 
Aufnahme, Gegenstand und Verlauf von Konkordatsver-
handlungen. 

 Regierungsrat holt vor wichtigen Entscheidungen die 
Stellungnahme der Kommission ein. Die Kommission 
kann Empfehlungen abgeben. 

 Antragstellung an Kantonsrat für die Wahl von Mitglie-
dern in interkantonalen parlamentarischen Geschäfts-
prüfungskommissionen. 

Obwalden Kommission für strate-
gische Planung und Aus-
senbeziehungen 

 Vorberatung der Geschäfte im Bereich der Aussenbezie-
hungen (sofern sie nicht einer besonderen Kommission 
zugewiesen werden), insbesondere: 

 interkantonale und internationale Verträge; 

 Berichte zu Angelegenheiten der Aussenbeziehun-
gen; 

 Gegenstände, welche die Mitwirkungsrechte der 
Kantone an der Willensbildung des Bundes betref-
fend (Standesinitiative, Kantonsreferendum); 

 Ausgabenbeschlüsse aufgrund interkantonaler 
und internationaler Verträge. 

 Regierungsrat hört nach Möglichkeit die Kommission be-
reits im Vorverfahren zu wichtigen Vorhaben im Bereich 
interkantonaler und internationaler Verträge an. 

 Kommission vertritt den Kantonsrat in interparlamentari-
schen Kommissionen, die beauftragt sind, zu Verhand-
lungen über interkantonale und internationale Verträge 
Stellung zu nehmen. 

Zug Konkordatskommission  Mitwirkung bei Konkordaten. Sie umfasst: 

 das Recht gegenüber dem Regierungsrat auf stän-
dige Information über den Gang der Verhandlun-
gen; 

 das Recht gegenüber dem Regierungsrat auf An-
hörung und Meinungsäusserung vor wichtigen 
Verhandlungen und Entscheidungen; 

 das Recht, dem Regierungsrat für die Verhandlun-
gen und Entscheide Empfehlungen zu erteilen; 

 die Berichterstattung und Unterbreitung eines An-
trags an den Kantonsrat gleichzeitig mit der Vorla-
ge des Regierungsrates. 



 - 68 - 

 
 

 
 
bb_sgprod-856835.doc 

 

Kanton Bezeichnung Funktionen 

Freiburg Kommission für aus-
wärtige Angelegenheiten 

 Kommission prüft Entwürfe von Erlassen zur Genehmi-
gung des Beitritts zu einem interkantonalen oder inter-
nationalen Vertrag, dessen Genehmigung in die Zustän-
digkeit des Grossen Rates fällt. Das Büro kann diese 
Prüfung einer anderen Kommission übertragen; diese 
holt wenn nötig die Stellungnahme der Kommission für 
auswärtige Angelegenheiten ein. 

 Kommission prüft alle parlamentarischen Eingaben, wel-
che die Erteilung eines Mandats zur Aushandlung oder 
zur Kündigung eines interkantonalen oder internationa-
len Vertrags verlangen. 

 Kommission erfüllt Aufgaben und trifft Massnahmen, die 
aufgrund des interkantonalen Rechts und der Spezialge-
setzgebung in ihre Zuständigkeit fallen. 

 Kommission bezeichnet aus ihren Mitgliedern die Vertre-
terinnen und Vertreter in den interparlamentarischen 
Kommissionen, die beauftragt sind, zur Genehmigung 
oder zur Änderung eines Vertrags Stellung zu nehmen. 

 Mitglieder des Grossen Rates, die in eine interparlamen-
tarische Kommission zur Kontrolle der Ausführung eines 
interkantonalen Vertrages delegiert werden, werden vom 
Grossen Rat auf Stellungnahme der Kommission für 
auswärtige Angelegenheiten gewählt. Die Mitglieder der 
Kommission für auswärtige Angelegenheiten haben die 
Funktion von Ersatzmitgliedern, so dass die Freiburger 
Delegation immer vollständig ist. 

Schaffhausen Kommission für grenz-
überschreitende Zu-
sammenarbeit 

 Prüfung und Vorberatung der in die Zuständigkeit des 
Kantonsrates fallenden internationalen und interkanto-
nalen Verträge. 

 Behandlung weiterer Geschäfte der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit, für die der Kantonsrat zuständig ist. 

 Bezeichnung der Mitglieder in der Parlamentarier-
Konferenz Bodensee. 

 Der Regierungsrat konsultiert die Kommission, bevor er 
bedeutende internationale und interkantonale Verhand-
lungen aufnimmt. Er informiert die Kommission regel-
mässig, frühzeitig und umfassend über wichtige Ent-
wicklungen in den grenzüberschreitenden Beziehungen. 

Waadt Commission des affaires 
extérieures 

 Vorberatung von Gesetzen, Berichten, Motionen, Postu-
laten und Initiativen im Bereich der Aussenbeziehungen, 
insbesondere: 

 Ausübung von Standesinitiative und Standes-
referendum; 

 jährlicher Bericht des Staatsrates über die kanto-
nale Aussenpolitik; 

 Genehmigung von Verträgen und Konkordaten, 
sofern das Büro den Vertrag oder das Konkordat 
nicht einer anderen Kommission überweist, weil 
der Vertrag oder das Konkordat spezifische Fra-
gen regelt. 

 Die Kommission kann vom Staatsrat zu Angelegenheiten 
im Bereich der Aussenbeziehungen konsultiert werden. 
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Kanton Bezeichnung Funktionen 

Neuenburg Commission des affaires 
extérieures 

 Vorberatung von Geschäften, die interkantonale und 
internationale Angelegenheiten betreffen und die ihr vom 
Grossen Rat zugewiesen werden sowie von diesbezüg-
lichen Gesetzesänderungen. 

 Der Staatsrat informiert die Kommission regelmässig 
über die Politik von internationalen und interkantonalen 
Organisationen, denen der Kanton angehört, sowie über 
Verhandlungen, die im Hinblick auf den Abschluss von 
Verträgen oder Konkordaten geführt werden. 

 Die Kommission berät die Genehmigung von Verträgen 
und Konkordaten vor, soweit nicht der Staatsrat ab-
schliessend zuständig ist. 

 Die Kommission kann vom Staatsrat zu allen wichtigen 
Fragen im Bereich der Aussenbeziehungen konsultiert 
werden. 

Genf Commission des affaires 
communales, régionales et 
internationales 

 Vorberatung von Geschäften, die ihr vom Grossen Rat 
zugewiesen werden und die insbesondere betreffen: 

 Berichte des Staatsrates über wichtige regionale 
Angelegenheiten; 

 Angelegenheiten, die das internationale Genf, die 
humanitäre und die Entwicklungshilfe sowie Stel-
lungnahmen zu internationalen Belangen betref-
fen. 

 Erfüllung aller Aufgaben nach Massgabe der Vereinba-
rung über die Aushandlung, Ratifikation, Ausführung und 
Änderung der interkantonalen Verträge und der Verein-

barungen der Kantone mit dem Ausland.117 

Jura Commission des affaires 
extérieures et de la réuni-
fication 

 Vorberatung aller Angelegenheiten, welche die Zusam-
menarbeit sowie die Wiedervereinigung des Jura betref-
fen, sowie interkantonale Verträge und Konkordate im 
Zuständigkeitsbereich des Parlamentes. 

 Vertretung des jurassischen Parlamentes in den inter-
parlamentarischen Organen zur Überwachung der Ein-
haltung von interkantonalen Verträgen und zur Kontrolle 
der Tätigkeit von interkantonalen Vollzugsorganen, aus-
genommen im Justizbereich. 

 

                                                
117  Vgl. Ziffer 7.4. dieses Berichts. 
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Kantonsrat St.Gallen   22.08.06 
 

 
 

V. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz 

 

 
Entwurf des Präsidiums vom 10. März 2008 
 
 
Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 
 
hat vom Bericht des Präsidiums vom 10. März 2008118 Kenntnis genommen und 

 
erlässt 
 
 
als Gesetz: 
 
 
I. 
 
Das Staatsverwaltungsgesetz vom 16. Juni 1994119 wird wie folgt geändert: 
 
 
Übrige Staatsverwaltung ____ 

 Art. 6. Die Regierung lässt der zuständigen Kommission des Kantonsrates durch die 
Staatsverwaltung: 
a) Sekretariats- und im Einzelfall Sachbearbeiterdienste leisten; 
b) Sachauskünfte erteilen. 
  
 Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des parlamentarischen Kommissionsdienstes. 

  
 Die Kommission kann im Rahmen ihres Auftrages vom zuständigen Departement die An-
hörung Beamter und Angestellter sowie die Einsichtnahme in Akten verlangen. Das Departe-
ment hat das Recht, sich zum Ergebnis einer Befragung zu äussern. In Akten, die unter das 
Amtsgeheimnis fallen, nimmt die Kommission durch eine Abordnung Einblick. 
 
 
____ Parlamentsdienste 

 Art. 7. Parlamentsdienste sind: 
a) Dienststellen der Staatskanzlei, soweit sie Aufgaben für den Kantonsrat erfüllen; 
b) der parlamentarische Kommissionsdienst; 
c) das von der Finanzkontrolle geführte Sekretariat für die zuständige Kommission des 

Kantonsrates. 
 
 Die Parlamentsdienste sind dem ihnen vorgesetzten Organ des Kantonsrates unmit-
telbar verantwortlich. 
 
 

                                                
118  ABl 2008, . 
119  sGS 140.1. 
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Parlamentarischer Kommissionsdienst a) Aufgaben 

 Art.7a (neu). Der parlamentarische Kommissionsdienst unterstützt die ständigen 
Kommissionen sowie die Vertretungen in interkantonalen und internationalen parlamen-
tarischen Gremien insbesondere durch: 
a) Geschäftsführung; 
b) Protokollführung; 
c) Beratung in Verfahrensfragen sowie Erteilung von Sach- und Rechtsauskünften; 
d) Bereitstellung von Dokumentationen. 
 
 
b) Stellung 

 Art. 7b (neu). Der parlamentarische Kommissionsdienst ist administrativ der Staats-
kanzlei zugeordnet. Der Staatssekretär wählt den Leiter und das weitere Personal. 
 
 Der parlamentarische Kommissionsdienst handelt nach Weisung sowie unter Auf-
sicht des Kommissionspräsidenten. 
 
 Das Präsidium des Kantonsrates: 
a) übt die Oberaufsicht aus; 
b) genehmigt die Wahl des Leiters. 
 
 
II. 
 
Das Präsidium errichtet den parlamentarischen Kommissionsdienst bis spätestens 31. Dezem-
ber 2008. 
 
 
III. 
 
Dieser Erlass wird ab 1. Juni 2008 angewendet. 
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Kantonsrat St.Gallen    27.08.02 
 

X. Nachtrag zum Kantonsratsreglement 

 
 
Entwurf des Präsidiums vom 10. März 2008 
 
 
Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 
 
hat vom Bericht des Präsidiums vom 10. März 2008120 Kenntnis genommen und 
 
beschliesst: 
 
 
I. 
 
Das Kantonsratsreglement vom 24. Oktober 1979121 wird wie folgt geändert: 
 
 
 Titel. Geschäftsreglement des Kantonsrates 

 
 
d) Zuständigkeit 

Art. 7. Das Präsidium: 

a)  legt die Daten der ordentlichen Sessionen auf wenigstens zwei Jahre fest;  
b)  setzt das Geschäftsverzeichnis der Sessionen nach Anhören der Regierung fest;  
c)  wählt Mitglieder und Präsidenten der Kommissionen, soweit sie nicht vom Kantonsrat ge-

wählt werden; 
cbis) genehmigt die Wahl des Leiters des parlamentarischen Kommissionsdienstes; 
d)  legt das Reglement aus und überwacht dessen Anwendung;  
e)  unterbreitet dem Kantonsrat auf Mitte der vierjährigen Amtsdauer einen Bericht über die 

Tätigkeit des Parlamentes und schlägt gegebenenfalls Verbesserungen von Organisation 
und Verfahren vor;  

f)  bereitet Reglementsänderungen und Beschlüsse vor, welche die Geschäftsordnung des 
Kantonsrates betreffen;  

g)  bereitet den Abschnitt «Kantonsrat» des Staatsvoranschlages vor und überwacht diese 
Ausgaben. 

 
 Entscheide des Präsidiums können an den Kantonsrat weitergezogen werden. 
 
 Das Präsidium erlässt unter Zuzug des Präsidenten der vorberatenden Kommission die 
erläuternden Berichte für Volksabstimmungen, soweit der Kantonsrat im Einzelfall nichts ande-
res beschliesst.  
 
 

                                                
120  ABl . 
121  sGS 131.11. 
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Bestand 

 Art. 12. Der Kantonsrat wählt zu Beginn der Amtsdauer folgende ständige Kommissionen: 
a) …; 
b) Justizkommission; 
c) Geschäftsprüfungskommission; 

d) Finanzkommission; 
dbis) Strategiekommission; 
dter) Kommission für Aussenbeziehungen; 

e) … 
f) Redaktionskommission. 
 
 
Justizkommission a) allgemein 

 Art. 14. Die Justizkommission berät folgende Angelegenheiten vor:  

a)  ...  
abis) Gültigkeit der Wahl des Kantonsrates und allfällige Kassationsbeschwerden;  
ater)  Vorschläge der Fraktionen für die Wahl der Richter;  
b)  Petitionen und Rekurse;  
bbis) ...  
c)  Begnadigungsgesuche;  
d)  Disziplinarfälle sowie Straf- und Verantwortlichkeitsklagen betreffend oberste kantonale 

Behörden;  
e)  ____.  
 
 Der Kantonsrat kann ausnahmsweise eine besondere Kommission bestellen.  
 
 
b) Prüfung von Wahlen 

 Art. 14bis. Sind schwierige oder umfangreiche Abklärungen über die Gültigkeit der Wahl 
des Kantonsrates und allfällige Kassationsbeschwerden zu treffen, tritt die Justizkommission 

auf Einladung des Präsidiums vor ihrer Wahl aufgrund der Fraktionsvorschläge zur provisori-
schen Behandlung zusammen. 
  

 Bei Ersatzwahlen während der Amtsdauer tritt sie nur zusammen, wenn ihr Präsident es 
anordnet oder wenn es vom Präsidium oder aus der Mitte des Rates verlangt wird. Im Übrigen 
prüft der Kommissionspräsident, ob die Ersatzwahl rechtmässig ist. 
 
 
Geschäftsprüfungskommission 

Art. 15. Die Geschäftsprüfungskommission prüft aufgrund der Berichte und durch eige-

ne Kontrollen: 
a) die Amtsführung der Regierung, der ihr unterstellten Verwaltung und der selbständigen 

öffentlich-rechtlichen Anstalten; 
abis) die Amtsführung von Gerichten, Strafuntersuchungs- und Strafvollzugsorganen 

sowie Organen der Geldvollstreckung und der ihnen unterstellten Behörden und 
Dienststellen; 

b) ____; 
c) die Erfüllung der vom Kantonsrat der Regierung erteilten Aufträge. 
 
 Sie kann dem Kantonsrat beantragen, erteilte Aufträge als vordringlich zu erklären und für 
ihre Erledigung eine Frist anzusetzen. 
 
 Sie berät Berichte und Anträge der Regierung über Fristverlängerungen zur Behandlung 
von Initiativbegehren vor. 
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 Vorbehalten bleiben die Befugnisse: 
1. der Finanz- und der Strategiekommission sowie der Kommission für Aussenbezie-

hungen; 
2. einer ausnahmsweise bestellten besonderen Kommission.  

 
 
Finanzkommission 

Art. 16. Die Finanzkommission berät Voranschlag und Staatsrechnung vor und prüft durch 

eigene Kontrollen den gesamten Finanzhaushalt ____ des Staates. Sie kann auch zum Finanz-
gebaren der selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten Stellung nehmen. 

 
Sie berät andere Finanzgeschäfte vor, soweit nicht: 

a) die Strategiekommission oder die Kommission für Aussenbeziehungen zuständig ist; 
b) der Kantonsrat eine besondere Kommission einsetzt. 

 
Besoldungsvorlagen werden in der Regel der Finanzkommission zugewiesen. Sie kann 

hierfür erweitert werden. 
 
 
Strategiekommission 

 Art. 16bis (neu). Die Strategiekommission berät vor: 
a) das Regierungsprogramm; 
b) den Aufgaben- und Finanzplan. Sie holt die Stellungnahme der Finanzkommission 

ein; 
c) Sachplanungen, wenn sie einen inhaltlichen Zusammenhang mit dem Regierungs-

programm aufweisen, soweit der Kantonsrat nicht im Einzelfall eine besondere 
Kommission bestellt; 

d) den Bericht der Regierung über das Ergebnis des Regierungscontrollings. 

 
 
Kommission für Aussenbeziehungen a) Aufgaben 

 Art. 16ter (neu). Die Kommission für Aussenbeziehungen berät Vorlagen vor über: 
a) die Ausgestaltung der Ziele der Aussenbeziehungen; 
b) die Genehmigung von Abschluss, Änderung oder Kündigung einer zwischenstaatli-

chen Vereinbarung mit Gesetzes- oder Verfassungsrang; 
c) dem Finanzreferendum unterstehende Ausgaben aufgrund von zwischenstaatlichen 

Vereinbarungen; 
d) Gesetze und Berichte, welche die Aussenbeziehungen betreffen. 
 
 Sie prüft aufgrund der Berichte und durch eigene Kontrollen die Amtsführung der 
Regierung, der ihr unterstellten Verwaltung und der selbständigen öffentlich Anstalten 
im Bereich der Aussenbeziehungen. 
 
 Sie unterbreitet dem Kantonsrat Vorschläge für die Wahl seiner Vertretungen in in-
terkantonalen und internationalen parlamentarischen Gremien. 
 
 
b) Information 

 Art. 16quater (neu). Die Kommission für Aussenbeziehungen lässt sich von der Re-
gierung informieren über: 
a) Entwicklung und wichtige Fragen der Aussenbeziehungen; 
b) laufende Verhandlungen zu wichtigen zwischenstaatlichen Vereinbarungen. 
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 Sie informiert den Kantonsrat, soweit nicht die Regierung die der Kommission ver-
mittelten Informationen mit Rücksicht auf laufende Verhandlungen als vertraulich be-
zeichnet hat. 

 
 
c) Anhörung 

Art. 16quinquies (neu). Die Regierung hört die Kommission für Aussenbeziehungen 
im Hinblick auf den Abschluss oder die Änderung einer zwischenstaatlichen Vereinba-
rung mit Gesetzes- oder Verfassungsrang an. 
 
 Die Kommission für Aussenbeziehungen kann zuhanden der Regierung Empfehlun-
gen abgeben. 
 
 
Zusammenwirken a) Aussprachen 

Art. 19. Die Präsidenten der Justiz-, der Geschäftsprüfungs-,___der Finanz-___und der 
Strategiekommission sowie der Kommission für Aussenbeziehungen besprechen Ab-

grenzung und gegenseitige Ergänzung der Kommissionstätigkeit. Der Präsident des Kantons-
rates lädt sie bei Bedarf zu einer Aussprache ein. 

 
Das Präsidium kann die Präsidenten der ständigen Kommissionen zur Besprechung ge-

meinsamer Fragen zusammenrufen. 
 
 
b) Teilnahme an Kommissionssitzungen 

Art. 19bis (neu). Der Präsident einer ständigen Kommission kann bei Bedarf zur ge-
genseitigen Information und Abstimmung der Kommissionstätigkeiten an Sitzungen von 
anderen ständigen Kommissionen mit beratender Stimme teilnehmen. 

 
Seine Teilnahme erfolgt: 

a) von sich aus; 
b) auf Beschluss der von ihm geleiteten Kommission; 
c) auf Einladung der anderen ständigen Kommission. 

 
 
Zuständigkeit 

Art. 19ter (neu). Soweit dieses Reglement ein Geschäft nicht ausdrücklich einer stän-
digen Kommission zuweist, bezeichnet das Präsidium die zuständige Kommission, 
wenn mehrere Kommissionen für die Behandlung des Geschäftes in Frage kommen. 

 
 
Vertretung des Kantonsrates und Aufgabe 

 Art. 23ter. Der Kantonsrat kann sich durch Ratsmitglieder in interkantonalen und internati-
onalen parlamentarischen Gremien vertreten lassen. 

 
 Die Aufgabe der Vertretungen richtet sich nach Ziel und Zweck der Gremien, denen sie 

angehören. 
 
 Die Vertretungen erstatten dem Kantonsrat periodisch Bericht. 
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Bestellung und Erneuerung 

 Art. 23quater. Der Kantonsrat wählt die Vertretungen zu Beginn der Amtsdauer. 
 
 Er legt auf Antrag der Kommission für Aussenbeziehungen Grösse und Zusammenset-
zung der Vertretungen fest. Dabei berücksichtigt er Ziel und Zweck der Gremien. 

 
 Die ununterbrochene Zugehörigkeit zu einer Vertretung ist auf sechs Jahre beschränkt. 
 
 
Staatskanzlei 

 Art. 46. Die Staatskanzlei besorgt unter Leitung des Staatssekretärs die Sekretariats- und 

Kanzleigeschäfte des Kantonsrates, indem sie insbesondere:  
a)  Protokolle und Beschlüsse des Kantonsrates ausfertigt und zustellt;  
b)  die Medien im Auftrag des Kantonsrates und seiner Kommissionen informiert;  
c)  den Kantonsrat mit den Beratungsunterlagen bedient;  
d)  Unterlagen vermittelt, die der Dokumentation dienen;  
e)  ____;  
f)  ____;  
g)  Sach- und ____ Rechtsauskünfte an Mitglieder des Kantonsrates unmittelbar erteilt oder 

Anfragen an das zuständige Departement weiterleitet;  
h)  den Besuch der Kantonsratsverhandlungen durch geführte Gruppen organisiert.  
 
 Der Staatskanzlei untersteht der Weibeldienst des Kantonsrates. 
 
 Sie stellt dem Kantonsrat Dokumente und Daten in elektronischer Form zur Verfügung. Sie 
unterstützt die elektronische Kommunikation zwischen den Organen und den Mitgliedern des 
Kantonsrates. 
 

 
Parlamentarischer Kommissionsdienst 

 Art. 46bis (neu). Der parlamentarische Kommissionsdienst unterstützt die ständigen 
Kommissionen und die Vertretungen des Kantonsrates, indem er insbesondere: 
a)  die Geschäftsführung besorgt; 
b) Protokolle und Beschlüsse ausfertigt und zustellt; 
c) Unterlagen vermittelt, die der Dokumentation dienen; 
d) Abklärungen vornimmt und über das Ergebnis berichtet; 
e) Sach- und Rechtsauskünfte unmittelbar erteilt oder Anfragen an das zuständige De-

partement weiterleitet; 
f) weitere ihm vom Präsidium und im Einzelfall vom Kommissionspräsidenten übertra-

gene Aufgaben erfüllt. 
 
 
Sekretär 

 Art. 51. Ein Mitarbeiter des parlamentarischen Kommissionsdienstes ist Sekretär der 
ständigen Kommission. 
 
 Der Kommissionspräsident bezeichnet im Einvernehmen mit dem zuständigen De-
partement in der Regel einen Mitarbeiter des Departementes als Sekretär der nichtstän-
digen Kommission. 

  
 Der Sekretär führt unter Aufsicht des Kommissionspräsidenten das Protokoll, steht ihm für 
weitere Dienstleistungen zur Verfügung und übermittelt der Staatskanzlei die erforderlichen 
Angaben und Mitteilungen. 
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Einladung 

 Art. 54. Die Einladungen stellt zu: 
a) der parlamentarische Kommissionsdienst zur Sitzung der ständigen Kommission; 
b) in der Regel das zuständige Departement zur Sitzung der nichtständigen Kommis-

sion. 
  

 Organisatorische Mitteilungen obliegen dem Sekretär. 
 
 
Berichte a) schriftliche 

 Art. 62. Die Kommission kann dem Kantonsrat schriftlich Bericht erstatten. 
 
 Die Kommission unterbreitet dem Kantonsrat einen schriftlichen Bericht, wenn sie bean-
tragt, auf eine Vorlage nicht einzutreten oder diese in den Grundzügen zu ändern. 
 
 Die ____ Geschäftsprüfungskommission, ____ die Finanzkommission und die Kom-
mission für Aussenbeziehungen erstatten dem Kantonsrat über das Ergebnis ihrer Prüfung 

in der Regel schriftlich Bericht. 
 
 
Einsichtgabe 

 Art. 67. Die Kommissionsprotokolle sind unter Vorbehalt von Abs. 3 und 4 vertraulich. Sie 
werden zugestellt:  
a)  den Mitgliedern der vorberatenden Kommission;  
b)  dem zuständigen Departement; 
c)  den Fraktionspräsidenten ____;  
d)  der Staatskanzlei zuhanden der Gesetzmaterialien und der Kantonsratsakten. 
  
 Die Protokolle der Justiz-, der Geschäftsprüfungs-, ____ der Finanzkommission sowie 
der Strategiekommission und der Kommission für Aussenbeziehungen werden den Prä-
sidenten aller fünf Kommissionen zugestellt.  

 
 Die Staatskanzlei kann nach Abschluss der Beratungen des Kantonsrates Dritten Einsicht 
in Kommissionsprotokolle gewähren, soweit ein Interesse im Rahmen der parlamentarischen 
Arbeit, der Rechtsanwendung oder der Wissenschaft glaubhaft gemacht wird. Bei Anständen 
entscheidet das Präsidium.  
 
 Mit der Rechtsgültigkeit rechtsetzender Erlasse entfällt die Vertraulichkeit. 
 
 
b) ausserordentliche 

Art. 69. Der Kantonsrat kann ausserordentliche Sessionen beschliessen. 

 
Ausserdem versammelt er sich, wenn das Präsidium oder die Regierung es anordnet     

oder wenn es der Kantonsrat auf Antrag aus seiner Mitte beschliesst.  
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Sitzungen a) Dauer 

 Art. 72. Die erste Sitzung der Session beginnt am Montag um 14.15 Uhr und dauert bis 
18.00 Uhr. Zur ersten Sitzung einer Amtsdauer versammelt sich der Kantonsrat um 10.00 Uhr, 
um die Justizkommission zu bestellen. 
 

 An den folgenden Tagen beginnen die Sitzungen um 08.30 Uhr und dauern bis 17.00 Uhr. 
Sie können durch Pausen unterbrochen werden. 
 
 Der Präsident kann die Sitzung um höchstens eine Stunde verlängern. Der Rat kann weite-
re Verlängerungen und zusätzliche Sitzungen beschliessen. 
 
 Eine halbe Stunde vor Beginn der Sitzung wird mit einer Glocke der Kathedrale geläutet. 
 
 
Zweimalige Beratung a) Voraussetzungen 

 Art. 98. Erlasse, die dem Referendum zu unterstellen sind, werden in zwei Lesungen bera-
ten. Dies gilt auch, wenn das Referendum wegen Dringlichkeit ausgeschlossen wird. 
 

 Die zweite Lesung findet frühestens vier Wochen nach der ersten statt. Der Rat kann Aus-
nahmen beschliessen, darf aber die zweite Lesung nicht am gleichen Tag wie die erste vor-
nehmen ____. 
 
 
b) Voranschlag,____ Staatsrechnung sowie Aufgaben- und Finanzplan 

 Art. 104. ____Voranschlag sowie Aufgaben- und Finanzplan werden abschnittweise, die 

Staatsrechnung departementsweise durchberaten. 
 
 Am Ende der Beratung wird über die mit der Vorlage verbundenen Anträge abgestimmt. 
 
 
d) Berichte und Regierungsprogramm 

 Art. 106. Berichte, insbesondere Amtsberichte der vom Kantonsrat beaufsichtigten Behör-

den, werden in der Regel abschnittweise beraten. 
 
 Das Regierungsprogramm wird in der Reihenfolge der Ziele beraten. 
 
 Nach der Spezialdiskussion stellt der Präsident Kenntnisnahme des Berichtes fest. 

 
 
Überweisung 

 Art. 127. An den Kantonsrat gerichtete Eingaben werden der Justizkommission überwie-

sen. Diese kann sie einer anderen ständigen Kommission überweisen.  
 
 Das Präsidium kann die Regierung einladen, dem Kantonsrat einen Bericht zu unterbrei-
ten. 
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Erforderliche Mehrheit 

Art. 132. In der Abstimmung entscheidet die Mehrheit der stimmenden Mitglieder. 
 

 Es sind jedoch erforderlich:  
a)  die Mehrheit (61) der Mitglieder des Kantonsrates: 
 1.  für den Antrag auf Gesamtrevision der Kantonsverfassung;  
 2.  in den Schlussabstimmungen über eine Teilrevision der Kantonsverfassung sowie über 

Gesetze und Beschlüsse, die zulasten des Staates oder der Gemeinden eine einmalige 
neue Ausgabe von mehr als Fr. 3 000 000.– oder eine während mindestens zehn Jah-
ren wiederkehrende neue Jahresausgabe von mehr als Fr. 300 000.– zur Folge haben;  

 3. für dringliche Gesetze und Kantonsratsbeschlüsse;  

 4.  für Schluss der Diskussion;  
b)  ein Drittel (40) der Mitglieder des Kantonsrates für ein Referendumsbegehren aus der Mitte 

des Kantonsrates;  
c)  ein Sechstel (20) der Mitglieder des Kantonsrates, um:  

 1.  ...;  
 2.  eine Abstimmung durch Namensaufruf zu beschliessen. 
 
 
Wahlvorschläge____ 

Art. 137. Die Fraktionen unterbreiten dem Kantonsrat Wahlvorschläge. Vorbehalten bleibt 
die Zuständigkeit der Kommission für Aussenbeziehungen. 

 
Die Wahlvorschläge werden den Ratsmitgliedern spätestens zu Beginn der Sitzung zuge-

stellt. 
 
 
Eröffnung 

Art. 138. Zu Beginn der Wahl verweist der Präsident auf die Wahlvorschläge____. 

 
Er gibt Gelegenheit, weitere Vorschläge aus der Mitte des Rates zu machen sowie die 

Vorschläge zu begründen und zu diskutieren. 
 
 
II. 
 
Angewendet werden: 
a) Art. 7 Abs. 1 Bst. cbis, Art. 46 Abs. 1 Bst. e (Aufhebung) und f (Aufhebung), Art. 46bis, Art. 

51 Abs. 1 und 2 sowie Art. 54 Abs. 1 nach Massgabe von Ziff. II des V. Nachtrags zum 
Staatsverwaltungsgesetz; 

b) die weiteren Bestimmungen ab 1. Juni 2008. 
 
 

Protokoll-
dienst 

Kantonsrat 
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